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Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des  

Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 

2012/27/EU (Neufassung) 

Vom 5. Juni 2019 (ABl. EU Nr. L 158 S. 125) 

 

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesonde-

re auf Artikel 194 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates4 ist er-

heblich zu ändern. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Richtli-

nie neu zu fassen. 

(2) Der Elektrizitätsbinnenmarkt, der seit 1999 in der Union schrittweise geschaffen 

wird, soll allen privaten und gewerblichen Endkunden in der Union durch die Gestal-
                                                      

1
 ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 91. 

2
 ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 79. 

3
 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-

licht) und Beschluss des Rates vom 22. Mai 2019. 

4
 Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemein-

same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. 

L 211 vom 14.8.2009, S. 55). 



Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates - Stand: 05.06.2019 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

2 

tung wettbewerbsgeprägter länderübergreifender Elektrizitätsmärkte eine echte Wahl 

ermöglichen, den Unternehmen neue Geschäftschancen eröffnen, wettbewerbsfähi-

ge Preise, effiziente Investitionssignale und höhere Dienstleistungsanforderungen 

bewirken und zu mehr Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit beitragen. 

(3) Die Richtlinien 2003/54/EG und 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates5 waren ein wichtiger Beitrag zur Schaffung des Elektrizitätsbinnenmarktes. 

Das Energiesystem der Union durchlebt allerdings zurzeit tiefgreifende Veränderun-

gen. Mit dem gemeinsamen Ziel der Dekarbonisierung des Energiesystems ergeben 

sich für die Marktteilnehmer neue Chancen und Herausforderungen. Gleichzeitig ent-

stehen durch technologische Entwicklungen neue Formen der Beteiligung der Ver-

braucher und der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Es besteht die Notwendig-

keit, die Marktvorschriften der Union den neuen Marktgegebenheiten anzupassen. 

(4) Die Mitteilung der Kommission vom 25. Februar 2015 mit dem Titel „Eine Rah-

menstrategie für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klima-

schutzstrategie“ eröffnet eine Vision für eine Energieunion, in deren Mittelpunkt die 

Bürgerinnen und Bürger stehen, die Verantwortung für die Energiewende überneh-

men, neue Technologien zur Senkung ihrer Energiekosten nutzen und aktiv am 

Markt teilnehmen, und in der gefährdete Kunden geschützt werden. 

(5) In der Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2015 mit dem Titel „Verbesserte 

Möglichkeiten für Energieverbraucher“ werden die Vorstellungen der Kommission 

von einem Endkundenmarkt dargelegt, der den Bedürfnissen der Energieverbraucher 

unter anderem durch die bessere Verknüpfung von Großhandels- und Endkunden-

märkten besser gerecht wird. Mittels neuer Technologien sollen neue und innovative 

Energiedienstleistungsunternehmen alle Verbraucher in die Lage versetzen, sich um-

fassend an der Energiewende zu beteiligen und ihren Verbrauch so zu steuern, dass 

energieeffiziente Lösungen erzielt werden, durch die sie Geld sparen und die insge-

samt dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken. 

(6) In der Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2015 mit dem Titel „Einleitung des 
                                                      

5
 Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über ge-

meinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG 

(ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37), aufgehoben und ersetzt mit Wirkung vom 2. März 2011 durch 

Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemein-

same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. 

L 211 vom 14.8.2009, S. 55). 
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Prozesses der öffentlichen Konsultation zur Umgestaltung des Energiemarktes“ be-

tonte die Kommission, dass die Abkehr von der Stromerzeugung in großen zentralen 

Erzeugungsanlagen hin zur dezentralen Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen 

und hin zu dekarbonisierten Märkten eine Anpassung der geltenden Vorschriften für 

den Stromhandel sowie Änderungen der Aufgaben bisheriger Marktteilnehmer erfor-

dert. Ferner wurde in der Mitteilung als dringend geboten erachtet, die Elektrizitäts-

märkte flexibler zu gestalten und alle Akteure - darunter die Erzeuger von erneuerba-

rer Energie, neue Energiedienstleistungsunternehmen, Energiespeicherbetreiber und 

Lastmanager - vollständig einzubinden. Ebenso dringend muss die Union in die Ver-

netzung auf Unionsebene investieren, damit Elektrizität über Hochspannungsnetze 

übertragen werden kann. 

(7) Damit ein Elektrizitätsbinnenmarkt geschaffen werden kann, sollten die Mitglied-

staaten die Integration ihrer nationalen Märkte und die Zusammenarbeit zwischen 

den Netzbetreibern auf Unionsebene und auf regionaler Ebene fördern, und die iso-

lierten Netze der in der Union nach wie vor bestehenden sogenannten Strominseln 

einbinden. 

(8) Zusätzlich zur der Bewältigung neuer Herausforderungen dient diese Richtlinie 

dazu, die nach wie vor bestehenden Hindernisse für die Vollendung des Elektrizitäts-

binnenmarkts zu beseitigen. Durch die Anpassung des Rechtsrahmens soll die der-

zeitige Fragmentierung der nationalen Märkte, die häufig noch immer durch ein ho-

hes Maß an regulatorischen Eingriffen gekennzeichnet sind, überwunden werden. 

Eingriffe dieser Art haben zu Hindernissen für die Versorgung von Elektrizität zu glei-

chen Bedingungen sowie im Vergleich zu Lösungen, die auf länderübergreifender 

Zusammenarbeit und marktwirtschaftlichen Grundsätzen beruhen, zu höheren Kos-

ten geführt. 

(9) Die Ziele der Union im Bereich der erneuerbaren Energie würden am effizientes-

ten dadurch erreichen werden, dass ein Marktumfeld geschaffen wird, in dem sich 

Flexibilität und Innovation lohnen. Ein gut funktionierender Elektrizitätsmarkt ist die 

entscheidende Voraussetzung dafür, dass sich erneuerbare Energie auf dem Markt 

durchsetzt. 

(10) Die Verbraucher sind von zentraler Bedeutung, um die notwendige Flexibilität 

zur Anpassung des Elektrizitätsnetzes an die variable und dezentrale Erzeugung von 

erneuerbarer Elektrizität zu erreichen. Technologische Fortschritte bei der Netzver-

waltung und der Erzeugung von erneuerbarer Elektrizität haben den Verbrauchern 
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viele Möglichkeiten eröffnet. Ein gesunder Wettbewerb auf den Endkundenmärkten 

ist eine grundlegende Voraussetzung für die marktorientierte Einführung neuer, inno-

vativer Dienstleistungen, bei denen den sich wandelnden Bedürfnissen und Fähigkei-

ten der Verbraucher bei gleichzeitiger Erhöhung der Systemflexibilität Rechnung ge-

tragen wird. Da den Verbrauchern kaum Echtzeitinformationen oder Fast-Echtzeit-

Informationen über ihren Energieverbrauch vorliegen, können sie weder aktiv am 

Energiemarkt teilnehmen noch tatkräftig an der Energiewende mitwirken. Indem die 

Verbraucher die Möglichkeit erhalten, sich stärker und mit dem entsprechenden 

Rüstzeug auf neue Art und Weise am Energiemarkt zu beteiligen, ist es beabsichtigt, 

dass die Bürgerinnen und Bürger in der Union vom Elektrizitätsbinnenmarkt profitie-

ren und dass die Unionsziele im Bereich erneuerbarer Energie erreicht werden. 

(11) Die Freiheiten, die der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) den Bürgern der Union garantiert, unter anderem der freie Warenverkehr, die 

Niederlassungsfreiheit und der freie Dienstleistungsverkehr, sind nur in einem voll-

ständig geöffneten Markt erreichbar, auf dem alle Verbraucher ihre Versorger frei 

wählen und alle Versorger ihre Kunden frei beliefern können. 

(12) Für die Mitgliedstaaten ist es die oberste Priorität, fairen Wettbewerb und den 

freien Marktzugang für die einzelnen Versorger zu fördern, damit die Verbraucher die 

Vorzüge eines liberalisierten Elektrizitätsbinnenmarkts im vollen Umfang nutzen kön-

nen. In kleinen Stromnetzen in Randlage und nicht mit anderen Mitgliedstaaten ver-

bundenen Netzen, bei denen mit den Strompreisen nicht die richtigen Investitionsan-

reize gesetzt werden, kann es jedoch weiterhin passieren, dass der Markt versagt, 

weshalb spezielle Lösungen erforderlich sind, um eine Versorgung auf angemesse-

nem Niveau sicherzustellen. 

(13) Um den Wettbewerb zu fördern und die Stromversorgung zu den wettbewerbs-

fähigsten Preisen zu sichern, sollten die Mitgliedstaaten und die Regulierungsbehör-

den den länderübergreifenden Zugang sowohl für neue Stromversorger, die Energie 

aus unterschiedlichen Quellen erzeugen, als auch für neue Anbieter in den Berei-

chen Erzeugung, Energiespeicherung und Laststeuerung (demand response) be-

günstigen. 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass im Elektrizitätsbinnenmarkt der 

Marktzutritt, das Funktionieren des Marktes und der Marktaustritt nicht unnötig be-

hindert werden. Zugleich sollte klargestellt werden, dass diese Verpflichtung die Zu-

ständigkeiten, die die Mitgliedstaaten gegenüber Drittländern behalten, nicht berührt. 
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Diese Klarstellung sollte nicht so ausgelegt werden, dass ein Mitgliedstaat in die La-

ge versetzt wird, die ausschließliche Zuständigkeit der Union auszuüben. Außerdem 

sollte klargestellt werden, dass Marktteilnehmer aus Drittländern, die auf dem Bin-

nenmarkt tätig sind, genau wie alle übrigen Marktteilnehmer die geltenden Rechts-

vorschriften der Union und der Mitgliedstaaten einzuhalten haben. 

(15) Die Marktvorschriften ermöglichen den Markteintritt und -austritt von Erzeugern 

und Versorgern auf der Grundlage der von ihnen durchgeführten Bewertung der wirt-

schaftlichen und finanziellen Tragfähigkeit ihrer Tätigkeit. Dieser Grundsatz ist nicht 

mit der Möglichkeit der Mitgliedstaaten unvereinbar, den im Elektrizitätssektor tätigen 

Unternehmen gemäß den Verträgen, insbesondere Artikel 106 AEUV, und gemäß 

den Bestimmungen dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) 2019/943 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates6 im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse ge-

meinwirtschaftliche Verpflichtungen aufzuerlegen. 

(16) Der Europäische Rat vom 23. und 24. Oktober 2014 wies in seinen Schlussfol-

gerungen darauf hin, dass die Kommission mit Unterstützung der Mitgliedstaaten 

rasch Maßnahmen zu ergreifen hat, damit das 10 %-Mindestziel für den aktuellen 

Stromverbund schnellstmöglich erreicht wird, und zwar bis spätestens 2020, zumin-

dest für diejenigen Mitgliedstaaten, die das Mindestniveau der Integration in den 

Energiebinnenmarkt noch nicht erreicht haben, nämlich die baltischen Staaten, Por-

tugal und Spanien, und für die Mitgliedstaaten, die deren wichtigsten Zugangspunkt 

zum Energiebinnenmarkt bilden. Ferner stellte er fest, dass die Kommission dem Eu-

ropäischen Rat regelmäßig Bericht erstatten soll, damit bis 2030 ein Verbundziel von 

15 % erreicht wird. 

(17) Ein ausreichender physischer Verbund mit Nachbarländern ist wichtig, damit die 

Mitgliedstaaten und Nachbarländer von den positiven Auswirkungen des Binnen-

markts profitieren können - wie in der Mitteilung der Kommission vom 23. November 

2017 mit dem Titel „Mitteilung über die Stärkung der europäischen Energienetze“ 

dargelegt, sowie in den integrierten nationalen Energie- und Klimaplänen der Mit-

gliedstaaten im Rahmen der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parla-

ments und des Rates7 berücksichtigt. 

                                                      

6
 Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den 

Elektrizitätsbinnenmarkt (siehe Seite 54 dieses Amtsblatts). 

7
 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 
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(18) Die Elektrizitätsmärkte unterscheiden sich von anderen Märkten wie Erdgas-

märkten, beispielsweise weil auf ihnen eine Ware gehandelt wird, die sich derzeit 

nicht leicht speichern lässt und in vielen verschiedenen Erzeugungsanlagen, auch 

durch verteilte Erzeugung, erzeugt wird. Diesem Sachverhalt wurde durch verschie-

dene Regulierungsansätze für Verbindungsleitungen in der Elektrizitäts- bzw. Erd-

gaswirtschaft Rechnung getragen. Die Integration der Elektrizitätsmärkte erfordert ein 

hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen den Netzbetreibern, Marktteilnehmern und 

Regulierungsbehörden, insbesondere wenn Elektrizität im Rahmen der Marktkopp-

lung gehandelt wird. 

(19) Auch die Sicherstellung gemeinsamer Regeln für einen echten Elektrizitätsbin-

nenmarkt und eine umfassende, allgemein zugängliche Energieversorgung sollten zu 

den zentralen Zielen dieser Richtlinie gehören. Unverzerrte Marktpreise würden in 

diesem Zusammenhang einen Anreiz für den Aufbau länderübergreifender Verbin-

dungsleitungen und für Investitionen in neue Elektrizitätserzeugung bieten und dabei 

langfristig zu einer Konvergenz der Preise führen. 

(20) Mit den Marktpreisen sollten die richtigen Impulse für den Ausbau des Netzes 

und für Investitionen in neue Stromerzeugungsanlagen gesetzt werden. 

(21) Es gibt verschiedene Arten der Marktorganisation für den Energiebinnenmarkt. 

Die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie treffen könnten, um 

gleiche Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, sollten auf zwingenden Gründen 

des Allgemeininteresses beruhen. Die Kommission sollte zur Frage der Vereinbarkeit 

dieser Maßnahmen mit dem AEUV und dem sonstigen Unionsrecht gehört werden. 

(22) Die Mitgliedstaaten sollten bei der Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflich-

tungen für die Elektrizitätsunternehmen zur Verfolgung von Zielen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse auch künftig über einen breiten Ermessensspielraum ver-

fügen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass Haushaltskunden und, 

soweit die Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, Kleinunternehmen das Recht auf 

Versorgung mit Elektrizität einer bestimmten Qualität zu leicht vergleichbaren, trans-
                                                                                                                                                                      

über das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Ver-

ordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 

2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 

2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 
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parenten und wettbewerbsfähigen Preisen haben. Gleichwohl sind gemeinwirtschaft-

liche Verpflichtungen in Form der Festsetzung der Stromversorgungspreise eine 

grundsätzlich wettbewerbsverzerrende Maßnahme, die oft zu einer Kumulierung von 

Defiziten bei den Stromtarifen, eingeschränkten Wahlmöglichkeiten für die Verbrau-

cher, weniger Anreizen für Investitionen in Energieeinsparungen und Energieeffizi-

enz, geringerer Dienstleistungsqualität, einem geringeren Maß an Einbeziehung und 

Zufriedenheit der Verbraucher, einer Einschränkung des Wettbewerbs und einem 

geringeren Umfang an innovativen Produkten und Dienstleistungen auf dem Markt 

führt. Die Mitgliedstaaten sollten daher andere politische Instrumente und insbeson-

dere gezielte sozialpolitische Maßnahmen anwenden, um den Bürgerinnen und Bür-

gern eine Stromversorgung zu erschwinglichen Preisen zu sichern. Öffentliche Ein-

griffe in die Preisbildung für die Stromversorgung sollten nur als gemeinwirtschaftli-

che Verpflichtungen und unter den in dieser Richtlinie angegebenen besonderen Vo-

raussetzungen vorgenommen werden. Der Preiswettbewerb wie auch der Wettbe-

werb im außerpreislichen Bereich zwischen den vorhandenen Versorgern würden 

durch einen vollständig liberalisierten, gut funktionierenden Endkundenelektrizitäts-

markt gefördert, und es würden Anreize für neue Markteintritte geschaffen, sodass 

die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Verbraucherzufriedenheit zunäh-

men. 

(23) Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form der Festsetzung der Stromver-

sorgungspreise sollten, ohne den Grundsatz der offenen Märkte zu umgehen, unter 

klar bestimmten Umständen auferlegt werden, auf einen klar bestimmten Kreis von 

Begünstigten Anwendung finden und sollte befristet sein. Solche Umstände könnten 

beispielsweise vorliegen, wenn die Versorgung erheblich eingeschränkt ist und we-

sentlich höhere Strompreise als üblich verursacht, oder im Fall eines Marktversa-

gens, wenn sich Eingriffe der Regulierungsbehörden und Wettbewerbsbehörden als 

unwirksam erwiesen haben. Das würde Haushalte und insbesondere schutzbedürfti-

ge Kunden, die üblicherweise einen höheren Teil ihres verfügbaren Einkommens für 

Energieabrechnungen aufwenden als Verbraucher mit hohem Einkommen, unver-

hältnismäßig belasten. Um die wettbewerbsverzerrende Wirkung gemeinwirtschaftli-

cher Verpflichtungen auf die Preisfestsetzung in der Stromversorgung zu mindern, 

sollten die Mitgliedstaaten, die derartige Eingriffe vornehmen, zusätzliche Maßnah-

men - einschließlich Maßnahmen zur Vermeidung von Verzerrungen der Festsetzung 

von Großhandelspreisen - einführen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
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alle Begünstigten regulierter Preise auf Wunsch auch die verfügbaren Angebote auf 

dem Wettbewerbsmarkt uneingeschränkt in Anspruch nehmen können. Zu diesem 

Zweck müssen diese Begünstigten mit intelligenten Messsystemen ausgestattet wer-

den und Zugang zu Verträgen mit dynamischen Stromtarifen haben. Darüber hinaus 

sollten sie unmittelbar und regelmäßig über die auf dem Wettbewerbsmarkt verfügba-

ren Angebote und Einsparmöglichkeiten - insbesondere über Verträge mit dynami-

schen Stromtarifen - unterrichtet und sollten dabei unterstützt werden, sich auf 

marktgestützte Angebote einzulassen und aus ihnen Nutzen zu ziehen. 

(24) Das Recht von Begünstigten regulierter Preise, ohne Mehrkosten individuelle 

intelligente Zähler zu erhalten, sollte die Mitgliedstaaten, in welchen keine Infrastruk-

tur für intelligente Zähler vorhanden ist, weil die Kosten-Nutzen-Analyse zur Einfüh-

rung intelligenter Messsysteme negativ war, nicht daran hindern, die Funktionen in-

telligenter Messsysteme zu verändern. 

(25) Öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise sollten nicht 

zu einer direkten Quersubventionierung zwischen verschiedenen Kundenkategorien 

führen. Nach diesem Grundsatz dürfen Preissysteme nicht ausdrücklich vorsehen, 

dass bestimmte Kundenkategorien die Kosten von Preiseingriffen, die andere Kun-

denkategorien betreffen, tragen. Beispielsweise sollten Preissysteme, in denen Kos-

ten von Versorgern oder anderen Betreibern diskriminierungsfrei getragen werden, 

nicht als direkte Quersubventionierung gelten. 

(26) Damit die Qualität gemeinwirtschaftlicher Leistungen in der Union auch künftig 

hohen Anforderungen genügt, sollten die Mitgliedstaaten die Kommission regelmäßig 

über alle Maßnahmen unterrichten, die sie zur Verwirklichung der Ziele dieser Richt-

linie getroffen haben. Die Kommission sollte regelmäßig Berichte veröffentlichen, in 

denen die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Erreichung gemeinwirtschaftlicher 

Ziele untersucht und in ihrer Wirksamkeit verglichen werden, um Empfehlungen für 

Maßnahmen auszusprechen, die auf einzelstaatlicher Ebene zur Wahrung eines ho-

hen Standards gemeinwirtschaftlicher Leistungen zu ergreifen sind. 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten einen Versorger letzter Instanz benennen dürfen. 

Hierbei könnte es sich um die Verkaufsabteilung eines vertikal integrierten Unter-

nehmens handeln, die auch die Tätigkeit der Verteilung ausübt, sofern die Entflech-

tungsanforderungen gemäß dieser Richtlinie erfüllt sind. 

(28) Die von den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der Ziele des sozialen und wirt-

schaftlichen Zusammenhalts ergriffenen Maßnahmen können insbesondere die 
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Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Anreize, nötigenfalls unter Einsatz jeglicher auf 

nationaler Ebene oder Unionsebene vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu diesen 

Instrumenten können auch Haftungsregelungen zur Absicherung der erforderlichen 

Investitionen zählen. 

(29) Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Ver-

pflichtungen getroffenen Maßnahmen staatliche Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 1 

AEUV darstellen, sind sie der Kommission gemäß dessen Artikel 108 Absatz 3 AEUV 

mitzuteilen. 

(30) Das branchenübergreifende Recht bietet eine solide Grundlage für den Verbrau-

cherschutz bei einer großen Bandbreite bestehender Energiedienstleistungen, und 

wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln. Bestimmte grundlegende vertragliche 

Rechte der Kunden sollten jedoch eindeutig definiert werden. 

(31) Die Verbraucher sollten klar und unmissverständlich über ihre Rechte gegen-

über der Energiewirtschaft informiert werden. Die Kommission hat nach Absprache 

mit den relevanten Interessenträgern, einschließlich der Mitgliedstaaten, Regulie-

rungsbehörden, Verbraucherorganisationen und Elektrizitätsunternehmen, eine 

Checkliste für Energieverbraucher erstellt, die praktische Informationen für die Ver-

braucher über ihre Rechte enthält. Diese Checkliste sollte auf dem neuesten Stand 

gehalten, allen Verbrauchern zur Verfügung gestellt und öffentlich zugänglich ge-

macht werden. 

(32) Mehrere Faktoren erschweren den Verbrauchern den Zugang, das Verständnis 

und die Nutzung der verschiedenen, ihnen zur Verfügung stehenden Quellen von 

Marktinformationen. Daraus ergibt sich, dass die Angebote vergleichbarer gestaltet 

und die Hindernisse für einen Versorgerwechsel auf ein Mindestmaß reduziert wer-

den sollten, ohne die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher übermäßig einzu-

schränken. 

(33) Nach einem Wechsel des Versorgers werden kleineren Kunden nach wie vor 

eine Vielzahl von Gebühren direkt oder indirekt in Rechnung gestellt. Solche Gebüh-

ren erschweren es, das beste Produkt oder die beste Dienstleistung zu erkennen und 

schmälern den sich aus einem Versorgerwechsel ergebenden unmittelbaren finanzi-

ellen Vorteil. Wenngleich die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher durch eine Aufhe-

bung dieser Gebühren möglicherweise insofern eingeschränkt werden könnten, als 

auf die Vergütung von Kundentreue ausgelegte Produkte vom Markt verschwinden, 

dürften weitere Gebührenbeschränkungen dem Wohl und der Einbeziehung der Ver-
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braucher sowie dem Marktwettbewerb zugutekommen. 

(34) kürzeren Wechselfristen dürften die Verbraucher dazu ermutigen, sich nach 

besseren Energieangeboten umzusehen und den Versorger zu wechseln. Mit der 

zunehmenden Verbreitung der Informationstechnologie sollte es bis zum Jahr 2026 

im Normalfall möglich sein, den technischen Wechselvorgang zur Registrierung eines 

neuen Versorgers an der Messstelle beim Marktbetreiber werktags binnen 24 Stun-

den abzuschließen. Ungeachtet anderer Schritte im Rahmen des Wechselvorgangs, 

die abzuschließen sind, bevor der technische Wechselvorgang eingeleitet wird, wür-

den durch die Gewährleistung, dass der technische Wechselvorgang bis zu diesem 

Zeitpunkt binnen 24 Stunden stattfinden kann, die Wechselfristen verkürzt und würde 

dazu beigetragen, die Einbeziehung der Verbraucher und den Wettbewerb im End-

kundengeschäft zu erhöhen. Die Gesamtdauer des Wechselvorgangs sollte jeden-

falls drei Wochen ab dem Antrag des Verbrauchers übersteigen. 

(35) Unabhängige Vergleichsinstrumente, z. B. Websites, sind wirksame Mittel, mit 

denen kleinere Kunden die Vorteile der verschiedenen am Markt verfügbaren Ener-

gieangebote beurteilen können. Solche Instrumente verringern den Suchaufwand, da 

Kunden die Informationen nicht mehr von den einzelnen Versorgern und Dienstleis-

tern zusammengetragen werden müssen. Diese Instrumente können sowohl dem 

Bedarf an klaren und knappen als auch an vollständigen und umfassenden Informa-

tionen gerecht werden. Sie sollten darauf abzielen, ein möglichst breites Ange-

botsspektrum zu erfassen und den Markt so umfassend wie möglich abzudecken, 

damit die Kunden einen repräsentativen Überblick erhalten. Von entscheidender Be-

deutung ist, dass kleinere Kunden Zugang zu mindestens einem Vergleichsinstru-

ment haben und dass die über solche Instrumente bereitgestellten Informationen ver-

trauenswürdig, unparteiisch und transparent sind. Zu diesem Zweck könnten die Mit-

gliedstaaten ein Vergleichsinstrument vorsehen, das von einer nationalen Behörde 

oder einem Privatunternehmen betrieben wird. 

(36) Ein besserer Verbraucherschutz ist gewährleistet, wenn für alle Verbraucher ein 

Zugang zu wirksamen unabhängigen außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren 

besteht, beispielsweise zu einem Bürgerbeauftragten für Energieangelegenheiten, 

einer Verbraucherschutzeinrichtung oder einer Regulierungsbehörde. Die Mitglied-

staaten sollten Verfahren zur schnellen und wirksamen Behandlung von Beschwer-

den einrichten. 

(37) Alle Verbraucher sollten unmittelbar am Markt teilnehmen können, insbesondere 
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indem sie ihren Verbrauch den Marktsignalen anpassen und im Gegenzug in den 

Genuss von niedrigeren Strompreisen oder von Anreizzahlungen kommen. Die Vor-

züge einer solchen aktiven Teilnahme dürften im Laufe der Zeit zunehmen, wenn das 

Bewusstsein von sonst passiven Verbrauchern über ihre Möglichkeiten als aktive 

Kunden gefördert wird und Informationen über die Möglichkeiten der aktiven Teil-

nahme zugänglicher und besser bekannt werden. Die Verbraucher sollten die Mög-

lichkeit haben, sich an allen Formen der Laststeuerung zu beteiligen. Sie sollten des-

halb die Möglichkeit haben, Nutzen aus einer flächendeckenden Einführung intelli-

genter Messsysteme zu ziehen, und falls solch eine Einführung negativ bewertet 

wurde, sich für intelligente Messsysteme und Verträge mit dynamischen Stromtarifen 

zu entscheiden. Dadurch sollen sie in die Lage versetzt werden, ihren Verbrauch den 

Echtzeit-Preissignalen, die den Wert und die Kosten von Elektrizität oder deren 

Transport in unterschiedlichen Zeiträumen aufzeigen, anzupassen, während die Mit-

gliedstaaten für eine angemessene Exposition der Verbraucher gegenüber dem 

Großhandelspreisrisiko sorgen sollten. Die Verbraucher sollten über die Vorzüge und 

potentiellen Preisrisiken von Verträgen mit dynamischer Stromtarifen unterrichtet 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten auch sicherstellen, dass diejenigen Verbraucher, 

die sich nicht aktiv am Markt beteiligen wollen, keine Nachteile erfahren. Vielmehr 

sollten ihnen fundierte Entscheidungen über die ihnen zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten in einer Weise erleichtert werden, die den Bedingungen des inländi-

schen Marktes am besten gerecht wird. 

(38) Um den Nutzen und die Wirksamkeit dynamischer Stromtarife zu maximieren, 

sollten die Mitgliedstaaten das Potential dafür prüfen, den Anteil der Festpreisbe-

standteile an den Stromabrechnungen dynamischer zu gestalten oder zu verringern, 

und sollten angemessene Maßnahmen ergreifen, soweit solches Potenzial besteht. 

(39) Alle Kundengruppen (Industrie, Gewerbe und Haushalte) sollten Zugang zu den 

Elektrizitätsmärkten haben und ihre flexible Kapazität und ihre selbst erzeugte Elekt-

rizität vermarkten können. Die Kunden sollten die Vorteile, die mit der großräumigen 

Aggregierung von Erzeugung und Versorgung verbunden sind, in vollem Umfang 

nutzen und vom länderübergreifenden Wettbewerb profitieren können. Voraussicht-

lich übernehmen im Bereich der Aggregierung tätige Marktteilnehmer eine wichtige 

Aufgabe als Vermittler zwischen den Kundengruppen und dem Markt. Den Mitglied-

staaten sollte es freistehen, unter Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten all-

gemeinen Grundsätze das geeignete Umsetzungsmodell und Leitungskonzept für die 
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unabhängige Aggregierung zu wählen. Ein solches Modell oder Konzept könnte die 

Wahl von marktgestützten oder regulatorischen Grundsätzen einschließen, die Lö-

sungen bieten, mit denen diese Richtlinie befolgt wird, wie beispielsweise Modelle 

zur Abrechnung von Bilanzkreisabweichungen bzw. zur Einführung von Bilanzkreis-

korrekturen. Das gewählte Modell sollte transparente und faire Regeln enthalten, 

damit unabhängige Aggregatoren ihre Aufgabe als Vermittler übernehmen können 

und sichergestellt wird, dass der Endkunde angemessenen Nutzen aus ihren Tätig-

keiten ziehen kann. Die Produkte sollten auf allen Elektrizitätsmärkten, einschließlich 

Märkten für Systemdienstleistungen und Kapazitäten, definiert werden, um die Teil-

nahme an der Laststeuerung zu fördern. 

(40) In der Mitteilung der Kommission vom 20. Juli 2016 mit dem Titel „Eine europäi-

sche Strategie für emissionsarme Mobilität“ wird betont, dass der Verkehrssektor de-

karbonisiert werden muss und seine Emissionen vor allem in städtischen Gebieten 

reduziert werden müssen, und es wird hervorgehoben, dass die Elektromobilität ei-

nen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele leisten kann. Überdies ist der 

Ausbau der Elektromobilität ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Mit den 

Marktvorschriften in dieser Richtlinie sollte deshalb zur Schaffung günstiger Bedin-

gungen für alle Arten von Elektrofahrzeugen beigetragen werden. Insbesondere soll-

te mit diesen Vorschriften der wirksame Ausbau von öffentlich zugänglichen und pri-

vaten Ladepunkten für Elektrofahrzeuge und die effiziente Einbindung der Fahrzeug-

aufladung in das System sichergestellt werden. 

(41) Die Laststeuerung ist ein Dreh- und Angelpunkt für das intelligente Laden von 

Elektrofahrzeugen und mithin für deren effiziente Einbindung in das Stromnetz, was 

wiederum für den Vorgang der Dekarbonisierung des Verkehrs von entscheidender 

Bedeutung i t. 

(42) Verbraucher sollten in der Lage sein, selbst erzeugte Elektrizität zu verbrauchen, 

zu speichern und zu vermarkten sowie an allen Elektrizitätsmärkten teilzunehmen 

und so dem System Flexibilität zu bieten, etwa durch Speicherung von Energie, bei-

spielsweise Speicherung unter Einsatz von Elektrofahrzeugen), durch Laststeue-

rungs- oder durch Energieeffizienzprogramme. Diese Aktivitäten werden in Zukunft 

durch neue technische Entwicklungen erleichtert. Allerdings bestehen nach wie vor 

rechtliche und kommerzielle Hindernisse, wie unverhältnismäßig hohe Gebühren für 

selbst verbrauchten Strom, die Verpflichtung, selbst erzeugte Elektrizität in das Ener-

giesystem einzuspeisen, und bürokratische Erschwernisse, etwa dass Selbsterzeu-
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ger bei der Vermarktung ihrer Elektrizität die für Versorger geltenden Anforderungen 

erfüllen müssen. Derartige Hemmnisse, mit denen die Verbraucher davon abgehal-

ten werden, Elektrizität selbst zu erzeugen und selbst zu verbrauchen, zu speichern 

oder zu vermarkten, sollten beseitigt werden, wobei sichergestellt sein sollte, dass 

sich solche Verbraucher angemessen an den Systemkosten beteiligen. Die Mitglied-

staaten sollten in der Lage sein in ihrem nationalen Recht unterschiedliche Bestim-

mungen zu Steuern und Abgaben für einzelne und gemeinsam handelnde aktive 

Kunden sowie für Haushalte und andere Endkunden vorzusehen. 

(43) Dank der Technologien zur dezentralen Energieerzeugung und der Stärkung der 

Verbraucher ist Bürgerenergie zu einem wirksamen und kosteneffizienten Instrument 

geworden, um den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger an Energiequellen, 

Dienstleistungen und lokale Beteiligung zu entsprechen. Die Bürgerenergie bietet 

allen Verbrauchern eine umfassende Möglichkeit, unmittelbar daran mitzuwirken, 

Energie zu erzeugen, zu verbrauchen oder gemeinsam zu nutzen. Gemeinschaftsini-

tiativen im Energiebereich dienen in erster Linie dazu, ihren Mitgliedern oder Anteils-

eignern bezahlbare Energie einer bestimmten Art, z. B. erneuerbare Energie, bereit-

zustellen, und sind in geringerem Maße als traditionelle Energieunternehmen auf die 

Gewinnerzielung ausgerichtet. Durch die direkte Einbindung der Verbraucher stellen 

solche Bürgerenergiegemeinschaften ihr Potenzial unter Beweis, die Verbreitung 

neuer Technologien und Verbrauchsmuster, einschließlich intelligenter Verteilernetze 

und Laststeuerung, in integrierter Weise zu fördern. Mithilfe der Bürgerenergie kann 

auch die Energieeffizienz auf der Ebene der Privathaushalte verbessert und zur Be-

kämpfung der Energiearmut durch geringeren Energieverbrauch und niedrigere Ver-

sorgungstarife beigetragen werden. Die Bürgerenergie eröffnet bestimmten Gruppen 

von Privatkunden auch den Zugang zum Elektrizitätsmarkt, der ihnen andernfalls 

versperrt bliebe. Erfolgreiche Initiativen dieser Art erzielen einen wirtschaftlichen, so-

zialen und ökologischen Mehrwert für das Gemeinwesen, der über die Vorteile der 

bloßen Bereitstellung von Energiedienstleistungen hinausgeht. Mit dieser Richtlinie 

sollen bestimmte Kategorien von Bürgerenergieinitiativen auf Unionsebene als „Bür-

gerenergiegemeinschaft“ anerkannt werden, um ihnen einen förderlichen Rahmen, 

eine faire Behandlung, gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen klar definierten 

Katalog von Rechten und Pflichten zu bieten. Privatverbraucher sollten sich freiwillig 

an Gemeinschaftsinitiativen im Energiebereich beteiligen und diese auch wieder ver-

lassen können, ohne den Zugang zu dem von der Gemeinschaft betriebenen Netz zu 
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verlieren oder ihre Rechte als Verbraucher einzubüßen. Der Zugang zu dem Netz 

einer Bürgerenergiegemeinschaft sollte zu fairen und kostenorientierten Bedingun-

gen gewährt werden. 

(44) Die Mitgliedschaft in einer Bürgerenergiegemeinschaft sollte zwar allen Arten 

von Rechtspersonen offenstehen. Aber die Entscheidungsbefugnisse in einer Bürge-

renergiegemeinschaft sollten auf diejenigen Mitglieder oder Anteilseigner beschränkt 

sein, die nicht in großem Umfang kommerziellen Tätigkeiten nachgehen und für die 

die Energiewirtschaft nicht der primäre Bereich der Geschäftstätigkeit ist. Bürger-

energiegemeinschaften im Sinne der Richtlinie sind als Kategorie der Zusammenar-

beit von Bürgern oder ortsansässigen Akteuren definiert, die Anerkennung und 

Schutz nach dem Unionsrecht genießen sollten. Die Bestimmungen zur Bürgerener-

giegemeinschaft stehen der Existenz anderer Bürgerinitiativen, etwa auf der Grund-

lage privatrechtlicher Vereinbarungen, nicht entgegen. Daher sollte es den Mitglied-

staaten möglich sein, jede beliebige Rechtsform für Bürgerenergiegemeinschaften - 

etwa einen Verein, eine Genossenschaft, eine Partnerschaft, eine Organisation ohne 

Erwerbszweck oder ein kleines oder mittleres Unternehmen - zu wählen, solange die 

jeweilige Gemeinschaft im eigenen Namen handelt und Rechte ausüben und Pflich-

ten unterworfen werden kann. 

(45) Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Bürgerenergiegemeinschaften enthal-

ten einen Katalog der geltenden Rechte und Pflichten, die aus anderen, bereits be-

stehenden Rechten und Pflichten - etwa die Vertragsfreiheit, das Recht auf Versor-

gerwechsel, Verantwortung der Verteilernetzbetreiber, Regeln über Netzentgelte und 

Systemausgleichsverpflichtungen - abgeleitet werden können. 

(46) Bürgerenergiegemeinschaften stellen aufgrund ihrer Mitgliederstruktur, ihrer 

Lenkungsanforderungen und ihrer Zweckbestimmung eine neue Art von Rechtsper-

son dar. Es sollte Bürgerenergiegemeinschaften gestattet sein, unter gleichen Wett-

bewerbsbedingungen, frei von Wettbewerbsverzerrungen und mit den gleichen 

Rechten und Pflichten wie andere Elektrizitätsunternehmen diskriminierungsfrei und 

verhältnismäßig auf dem Markt tätig zu sein. Diese Rechte und Pflichten sollten je 

nach der übernommenen Rolle - etwa der Rolle des Endkunden, des Erzeugers, des 

Versorgers oder des Verteilernetzbetreibers - gelten. Bürgerenergiegemeinschaften 

sollten keinen regulatorischen Beschränkungen unterliegen, wenn sie bestehende 

oder künftige Informations- und Kommunikations-Technologien anwenden, damit ihre 

Mitglieder oder Anteilseigner Elektrizität aus Erzeugungsanlagen in der Bürgerener-
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giegemeinschaft nach Marktgrundsätzen gemeinsam nutzen können, indem sie bei-

spielsweise die Energiekomponente von Mitgliedern oder Anteilseignern mit der in-

nerhalb der Gemeinschaft verfügbaren Erzeugung ausgleichen - auch wenn dieser 

Ausgleich über das öffentliche Netz erfolgt -, sofern beide Messstellen zu der Ge-

meinschaft gehören. Die gemeinsame Stromnutzung ermöglicht es den Mitgliedern 

oder den Anteilseignern, mit Elektrizität aus Erzeugungsanlagen in der Gemeinschaft 

versorgt zu werden, die sich nicht in ihrer unmittelbaren räumlichen Nähe oder hinter 

einer gemeinsamen Messstelle befinden. Wird Elektrizität gemeinsam genutzt, so 

sollte das die Erhebung von Netzentgelten, Umlagen, Steuern und Abgaben im Zu-

sammenhang mit Stromflüssen unberührt lassen. Die gemeinsame Stromnutzung 

sollte gemäß den Verpflichtungen und den ordnungsgemäßen Fristen für Regelar-

beit, Verbrauchsmessung und -abrechnung erleichtert werden. Die Bestimmungen 

dieser Richtlinie über Bürgerenergiegemeinschaften lassen die Befugnis der Mit-

gliedstaaten, eigene Maßnahmen für den Energiesektor zu Netzentgelten oder zur 

Finanzierung und Kostenteilung zu konzipieren und umzusetzen, unberührt, sofern 

diese Maßnahmen diskriminierungsfrei und nicht rechtswidrig sind. 

(47) Diese Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedstaaten Bürgerenergiegemeinschaften 

zu gestatten, Verteilernetzbetreiber - entweder nach der allgemeinen Regelung oder 

als „Betreiber geschlossener Verteilernetze“ - zu werden. Sobald eine Bürgerener-

giegemeinschaft den Status eines Verteilernetzbetreibers erhält, sollte sie wie ein 

Verteilernetzbetreiber behandelt werden und den gleichen Verpflichtungen unterlie-

gen. In den Bestimmungen dieser Richtlinie über Bürgerenergiegemeinschaften wer-

den lediglich die Aspekte des Verteilernetzbetriebs präzisiert, die voraussichtlich für 

Bürgerenergiegemeinschaften relevant werden, während andere Aspekte des Vertei-

lernetzbetriebs gemäß den Vorschriften über Verteilernetzbetreiber geregelt werden. 

(48) Elektrizitätsabrechnungen sind wichtige Instrumente zur Information der End-

kunden. Neben der Bereitstellung der Daten zum Energieverbrauch und den Kosten 

können sie auch noch andere Informationen enthalten, die den Verbrauchern helfen, 

ihren aktuellen Vertrag mit anderen Angeboten zu vergleichen. Die Abrechnungen 

sind aber häufig Anlass für Kundenbeschwerden und damit ein Faktor, der anhaltend 

geringer Verbraucherzufriedenheit und mangelndem Engagement im Bereich Elektri-

zität Vorschub leistet. Deshalb ist es notwendig, die Energieabrechnungen transpa-

renter und verständlicher zu gestalten und sicherzustellen, dass in den Abrechnun-

gen und Abrechnungsinformationen eine begrenzte Anzahl wesentlicher Einzelanga-
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ben deutlich hervorgehoben wird, die notwendig sind, um es den Verbrauchern zu 

ermöglichen, ihren Energieverbrauch zu regulieren, Angebote miteinander zu ver-

gleichen und den Versorger zu wechseln. Andere Einzelangaben sollten den End-

kunden in oder mit ihren Abrechnungen zur Verfügung gestellt werden, oder es sollte 

in den Abrechnungen darauf verwiesen werden. Derartige Angaben sollten in der 

Abrechnung oder einem der Abrechnung beigefügten gesonderten Dokument aufge-

führt werden; oder die Abrechnung sollte einen Verweis enthalten, über den die End-

kunden die Informationen auf einer Website, über eine mobile Anwendung oder 

durch andere Mittel leicht finden können. 

(49) Die durch intelligente Messsysteme erleichterte regelmäßige Bereitstellung ge-

nauer Abrechnungsinformationen, die auf dem tatsächlichen Stromverbrauch beru-

hen, ist wichtig, um den Kunden zu helfen, ihren Stromverbrauch und ihre Kosten 

unter Kontrolle zu halten. Die Kunden, insbesondere Privatkunden, sollten jedoch 

Zugang zu flexiblen Regelungen für die tatsächliche Bezahlung ihrer Rechnungen 

erhalten. So könnten beispielsweise Kunden, die nur quartalsweise zahlen, häufig 

Abrechnungsinformationen bereitgestellt werden, oder es könnte Produkte geben, 

bei denen der Kundeunabhängig vom tatsächlichen Verbrauch monatlich den glei-

chen Betrag zahlt. 

(50) Zur Verbesserung der Kohärenz sollten die Bestimmungen der Richtlinie 

2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates8 über die Abrechnung ak-

tualisiert, gestrafft und in die vorliegende Richtlinie aufgenommen werden. 

(51) Die Mitgliedstaaten sollten - beispielsweise durch Einführung intelligenter Netze, 

die so gestaltet werden sollten, dass dezentrale Energieerzeugung und Energieeffizi-

enz gefördert werden - die Modernisierung der Verteilernetze unterstützen. 

(52) Zur Förderung des Engagements der Verbraucher sind geeignete Anreize und 

Technologien wie intelligente Messsysteme erforderlich. Durch intelligente Messsys-

teme wird die Position der Verbraucher gestärkt, da diese Systeme ihnen die Mög-

lichkeit geben, fast in Echtzeit präzise Rückmeldungen über ihren Verbrauch bzw. 

ihre Energieerzeugung zu bekommen und ihn bzw. sie besser zu steuern, sich an 

Programmen zur Laststeuerung und anderen Diensten zu beteiligen und davon zu 

                                                      

8
 Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 

Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der 

Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1). 
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profitieren sowie die Höhe ihrer Stromrechnung zu senken. Darüber hinaus verschaf-

fen intelligente Messsysteme den Verteilernetzbetreibern einen besseren Überblick 

über ihre Netze, sodass sie ihre Betriebs- und Instandhaltungskosten verringern und 

die daraus resultierenden Einsparungen in Form niedrigerer Verteilernetzentgelte an 

die Verbraucher weitergeben können. 

(53) Entscheidungen auf nationaler Ebene über die Einführung intelligenter Messsys-

teme sollten nach wirtschaftlichen Erwägungen erfolgen können. Bei diesen wirt-

schaftlichen Erwägungen sollten die langfristigen Vorteile der Einführung intelligenter 

Messsysteme für die Verbraucher und die gesamte Wertschöpfungskette berücksich-

tigt werden, auch für ein besseres Netzmanagement, genauere Planung und die Er-

kennung von Netzverlusten. Sollten diese Erwägungen zu dem Schluss führen, dass 

die Einführung solcher Messsysteme nur für Verbraucher mit einem bestimmten Min-

deststromverbrauch kosteneffizient ist, so sollten die Mitgliedstaaten diese Tatsache 

bei der Einführung intelligenter Messsysteme berücksichtigen können. Als Reaktion 

auf wesentliche Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen sollten diese Erwä-

gungen regelmäßig, in Anbetracht der rasch voranschreitenden technischen Entwick-

lungen jedoch mindestens alle vier Jahre überprüft werden. 

(54) Die Mitgliedstaaten, die intelligente Messsysteme nicht systematisch einführen, 

sollten den Verbrauchern die Möglichkeit geben, auf Verlangen und zu fairen und 

angemessenen Bedingungen intelligente Zähler zu installieren, und sollten ihnen alle 

relevanten Informationen dazu liefern. Verbraucher ohne intelligente Zähler sollten 

Anspruch auf Zähler haben, die die Mindestanforderungen erfüllen, die zur Bereitstel-

lung der in dieser Richtlinie geforderten Abrechnungsinformationen notwendig sind. 

(55) Um die aktive Teilnahme der Verbraucher an den Energiemärkten voranzubrin-

gen, sollten die von den Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet einzuführenden intel-

ligenten Messsysteme interoperabel und sollten in der Lage sein, die erforderlichen 

Daten für Energiemanagementsysteme für Verbraucher zu liefern. Zu diesem Zweck 

sollten die Mitgliedstaaten der Anwendung der verfügbaren einschlägigen Normen, 

einschließlich jener, die die Interoperabilität auf Datenmodell- und Anwendungsebe-

ne ermöglichen, bewährten Verfahren und der Bedeutung der Entwicklung des Da-

tenaustauschs, künftigen und innovativen Energiedienstleistungen, der Einführung 

intelligenter Netze und dem Ausbau des Elektrizitätsbinnenmarkts, gebührend Rech-

nung tragen. Überdies sollten die von den Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet 

eingeführten intelligenten Messsysteme einem Versorgerwechsel nicht im Wege ste-
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hen und mit zweckdienlichen Funktionen ausgestattet werden, die es den Verbrau-

chern ermöglichen, fast in Echtzeit auf ihre Verbrauchsdaten zuzugreifen, ihren 

Energieverbrauch zu differenzieren und, soweit die entsprechende Infrastruktur es 

zulässt, ihre flexible Kapazität dem Netz und den Elektrizitätsunternehmen zur Verfü-

gung zu stellen, dafür vergütet zu werden und bei ihrer Stromrechnung Einsparungen 

zu erzielen. 

(56) Ein zentraler Aspekt in der Versorgung der Kunden ist die Gewährung des Zu-

gangs zu objektiven und transparenten Verbrauchsdaten. Deshalb sollten die Ver-

braucher Zugang zu ihren Verbrauchsdaten und den Preisen und den mit ihrem Ver-

brauch verbundenen Dienstleistungskosten haben, sodass sie die Wettbewerber auf-

fordern können, Angebote auf der Grundlage dieser Informationen zu unterbreiten. 

Auch sollten die Verbraucher Anspruch darauf haben, in angemessener Form über 

ihren Energieverbrauch informiert zu werden. Durch Vorauszahlungen sollten die 

Nutzer nicht unangemessen benachteiligt werden, und die unterschiedlichen Zah-

lungssysteme sollten diskriminierungsfrei sein. Wenn die Verbraucher ausreichend 

häufig über die Energiekosten informiert werden, würden Anreize für Energieeinspa-

rungen geschaffen werden, da die Kunden auf diese Weise eine direkte Rückmel-

dung über die Auswirkungen von Investitionen in die Energieeffizienz wie auch von 

Verhaltensänderungen erhalten würden. In dieser Hinsicht wird die vollständige Um-

setzung der Richtlinie 2012/27/EU den Verbrauchern helfen, ihre Energiekosten zu 

senken. 

(57) Nach der Einführung intelligenter Messsysteme wurden in den Mitgliedstaaten 

verschiedene Modelle für die Datenverwaltung entwickelt oder befinden sich in der 

Entwicklung. Unabhängig vom Datenverwaltungsmodell ist es wichtig, dass die Mit-

gliedstaaten transparente Regeln schaffen, nach denen unter diskriminierungsfreien 

Bedingungen auf die Daten zugegriffen werden kann, und dass sie ein Höchstmaß 

an Cybersicherheit und Datenschutz sowie die Unparteilichkeit der datenverarbeiten-

den Stellen gewährleisten. 

(58) Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz benach-

teiligter und von Energiearmut betroffener Kunden auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt 

treffen. Die Maßnahmen können nach den jeweiligen Gegebenheiten in den entspre-

chenden Mitgliedstaaten unterschiedlich sein und sozial- oder energiepolitische 

Maßnahmen für die Begleichung von Stromrechnungen, für Investitionen in die Ener-

gieeffizienz von Wohngebäuden oder den Verbraucherschutz, z. B. Schutz vor 



Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates - Stand: 05.06.2019 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

19 

Stromsperren, umfassen. Wird die Grundversorgung auch kleinen Unternehmen an-

geboten, so können die Maßnahmen zur Bereitstellung der Grundversorgung unter-

schiedlich ausfallen, je nachdem, ob diese Maßnahmen für Haushaltskunden oder 

kleine Unternehmen gedacht sind. 

(59) Energiedienstleistungen sind für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger 

in der Union von grundlegender Bedeutung. Eine angemessene Energieversorgung 

für Heizung, Kühlung und Beleuchtung sowie den Betrieb von Haushaltsgeräten ist 

entscheidend für einen angemessenen Lebensstandard und die Gesundheit der Bür-

gerinnen und Bürger der Union. Der Zugang zu diesen Energiedienstleistungen stärkt 

den sozialen Zusammenhalt und erlaubt es den Bürgerinnen und Bürgern der Union 

ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Die von Energiearmut betroffenen Haushalte 

sind - bedingt durch die Kombination aus niedrigem Einkommen, hohen Energiekos-

ten und geringer Energieeffizienz ihrer Häuser - nicht in der Lage, diese Energie-

dienstleistungen zu bezahlen. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Informationen 

erfassen, um zu verfolgen, wie viele Haushalte von Energiearmut betroffen sind. 

Dank genauer Messungen sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, die von Ener-

giearmut betroffenen Haushalte zu bestimmen und so gezielte Hilfe zu leisten. Die 

Kommission sollte die Durchführung der Bestimmungen dieser Richtlinie über die 

Energiearmut tatkräftig unterstützen, indem sie den Austausch bewährter Verfahren 

zwischen den Mitgliedstaaten fördert. 

(60) Mitgliedstaaten, die von Energiearmut betroffen sind, sollten deshalb, falls das 

noch nicht geschehen ist, nationale Aktionspläne oder einen anderen geeigneten 

Rahmen zur Bekämpfung von Energiearmut schaffen, mit dem Ziel, die Zahl der von 

Energiearmut betroffenen Kunden zu verringern. Niedrige Einkommen, hohe Ener-

giekosten und geringe Energieeffizienz der Häuser sind wichtige Faktoren bei der 

Bestimmung von Kriterien zur Messung von Energiearmut. Die Mitgliedstaaten soll-

ten in jedem Fall eine ausreichende Versorgung für schutzbedürftige und von Ener-

giearmut betroffene Kunden gewährleisten. Dazu könnte auf ein umfassendes Ge-

samtkonzept, beispielsweise im Rahmen der Energie- und Sozialpolitik, zurückgegrif-

fen werden, und es könnten sozialpolitische Maßnahmen oder Maßnahmen zur Ver-

besserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden getroffen werden. Mit dieser 

Richtlinie sollten politische Maßnahmen auf nationaler Ebene vorangebracht werden, 

durch die schutzbedürftige und von Energiearmut betroffene Kunden begünstigt wer-

den. 
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(61) Die Verteilernetzbetreiber müssen neue Formen der Stromerzeugung, insbe-

sondere Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen, sowie neue Lasten 

wie jene, die aus Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen resultieren, kosteneffizient 

integrieren. Zu diesem Zweck sollten die Verteilernetzbetreiber die Möglichkeit und 

Anreize erhalten, auf der Grundlage von Marktverfahren die Dienste dezentraler 

Energieressourcen wie Laststeuerung und Energiespeicherung in Anspruch zu neh-

men, um ihre Netze effizient zu betreiben und keinen kostspieligen Netzausbau vor-

zunehmen. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen wie nationale Netzko-

dizes und Marktvorschriften umsetzen und den Verteilernetzbetreibern mittels Netz-

entgelten, die der Flexibilität oder der Verbesserung der Energieeffizienz im Netz 

nicht im Wege stehen, Anreize bieten. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem Netz-

entwicklungspläne für die Verteilernetze aufstellen, um die Einbindung von Anlagen, 

die Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen, zu unterstützen, den Ausbau von 

Energiespeicheranlagen und die Elektrifizierung des Verkehrs zu fördern und den 

Netznutzern geeignete Informationen über erwartete Netzerweiterungen oder -

modernisierungen bereitzustellen, da in den meisten Mitgliedstaaten derzeit keine 

entsprechenden Verfahren bestehen. 

(62) Netzbetreiber sollten nicht Eigentümer von Energiespeicheranlagen sein bzw. 

diese Anlagen nicht errichten, verwalten oder betreiben. Nach dem neuen Elektrizi-

tätsmarktkonzept sollten Speicherdienste marktgestützt und wettbewerblich gehalten 

sein. Daher sollte eine Quersubventionierung zwischen der Energiespeicherung und 

der regulierten Funktion der Verteilung oder der Übertragung vermieden werden. 

Diese Beschränkung des Eigentums an Energiespeicheranlagen dient dazu, Wett-

bewerbsverzerrungen vorzubeugen, das Risiko der Diskriminierung abzuwenden, 

allen Marktteilnehmern fairen Zugang zu Energiespeicherdiensten zu gewähren und 

über den Betrieb der Verteiler- oder Übertragungsnetze hinaus die wirksame und 

effiziente Nutzung von Energiespeicheranlagen zu fördern. Diese Anforderung sollte 

im Einklang mit den nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (die 

„Charta“) gewährten Rechten und Grundsätzen - insbesondere der unternehmeri-

schen Freiheit und dem Eigentumsrecht, die in Artikel 16 bzw. 17 der Charta garan-

tiert sind - ausgelegt und angewendet werden. 

(63) Handelt es sich bei Energiespeicheranlagen um vollständig integrierte Netzkom-

ponenten, die nicht dem Regelenergie- oder Engpassmanagement dienen, so sollten 

für diese Anlagen vorbehaltlich der Genehmigung der Regulierungsbehörde nicht 
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dieselben strengen Beschränkungen des Eigentums an, oder der Errichtung, der 

Verwaltung und des Betriebs dieser Anlagen wie für Netzbetreiber gelten. Zu den 

derart vollständig integrierten Netzkomponenten können Kondensatoren oder 

Schwungräder zählen, die in erheblichem Maße der Sicherheit und Zuverlässigkeit 

des Netzes dienen bzw. dazu beitragen können, die Synchronisierung unterschiedli-

cher Teile des Systems zu ermöglichen. 

(64) Das Ziel des Fortschritts hin zu einem vollständig dekarbonisierten und gänzlich 

emissionsfreien Elektrizitätssektor macht auch Fortschritte bei der jahreszeitenab-

hängigen Energiespeicherung erforderlich. Eine solche Energiespeicherung wäre ein 

Instrument für den Elektrizitätsnetzbetrieb, das kurzfristige und jahreszeitliche An-

passungen zulassen würde, sodass Schwankungen bei der Erzeugung von Elektrizi-

tät aus erneuerbaren Quellen und die damit verbundenen Unwägbarkeiten bewältigt 

werden können. 

(65) Voraussetzung für den nachgelagerten Zugang zu den Endkunden ist ein dis-

kriminierungsfreier Zugang zum Verteilernetz. Mit Blick auf die Schaffung gleicher 

Bedingungen auf der Ebene der Endkunden sollten die Aktivitäten der Verteilernetz-

betreiber überwacht werden, damit sie ihre vertikale Integration nicht dazu ausnut-

zen, ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt, insbesondere bei Haushaltskunden 

und kleinen gewerblichen Kunden, zu stärken. 

(66) Wo im Interesse der optimalen Effizienz integrierter Versorgung ein geschlosse-

nes Verteilernetz betrieben wird, das besondere Betriebsnormen erfordert, oder 

wenn ein geschlossenes Verteilernetz in erster Linie für die Zwecke des Netzeigen-

tümers betrieben wird, sollte die Möglichkeit bestehen, den Verteilernetzbetreiber von 

Verpflichtungen zu befreien, die bei ihm - aufgrund der besonderen Art der Bezie-

hung zwischen dem Verteilernetzbetreiber und den Netzbenutzern - unnötigen Ver-

waltungsaufwand verursachen würden. Bei Industrie- oder Gewerbegebieten oder 

Gebieten, in denen Leistungen gemeinsam genutzt werden, beispielsweise Bahn-

hofsgebäuden, Flughäfen, Krankenhäusern, großen Campingplätzen mit integrierten 

Anlagen und Standorten der Chemieindustrie, können aufgrund der besonderen Art 

der Betriebsabläufe geschlossene Verteilernetze bestehen. 

(67) Ohne die wirksame Trennung des Netzbetriebs von der Erzeugung und Versor-

gung (im Folgenden „wirksame Entflechtung“) besteht zwangsläufig die Gefahr der 

Diskriminierung nicht nur im Netzbetrieb, sondern auch bei der Schaffung von Anrei-

zen für vertikal integrierte Unternehmen, ausreichend in ihre Netze zu investieren. 
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(68) Nur durch Beseitigung der für vertikal integrierte Unternehmen bestehenden An-

reize, Wettbewerber bei Netzzugang und Investitionen zu diskriminieren, kann eine 

wirksame Entflechtung gewährleistet werden. Eine eigentumsrechtliche Entflechtung, 

die darin besteht, dass der Netzeigentümer als Netzbetreiber benannt wird, und un-

abhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, ist zweifellos ein wirksa-

mer und stabiler Weg, um den inhärenten Interessenkonflikt zu lösen und die Versor-

gungssicherheit zu gewährleisten. Daher bezeichnete das Europäische Parlament in 

seiner Entschließung vom 10. Juli 2007 zu den Aussichten für den Erdgas- und den 

Elektrizitätsbinnenmarkt eine eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungs- 

und Übertragungsnetze als das wirksamste Instrument, um in diskriminierungsfreier 

Weise Investitionen in die Infrastruktur, einen fairen Netzzugang für neue Versorger 

und Markttransparenz zu fördern. Im Rahmen der eigentumsrechtlichen Entflechtung 

sollten die Mitgliedstaaten daher dazu verpflichtet werden, zu gewährleisten, dass 

nicht ein und dieselbe Person bzw. ein und dieselben Personen die Kontrolle über 

ein Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen ausübt bzw. ausüben sowie gleich-

zeitig die Kontrolle über oder Rechte an einem Übertragungsnetzbetreiber oder ei-

nem Übertragungsnetz ausüben kann bzw. können. Umgekehrt sollte, sofern die 

Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber oder ein Übertragungsnetz ausgeübt 

wird, die Möglichkeit ausgeschlossen sein, die Kontrolle über ein Erzeugungs- oder 

Versorgungsunternehmen oder Rechte an einem Erzeugungs- oder Versorgungsun-

ternehmen auszuüben. Im Rahmen dieser Beschränkungen sollte ein Erzeugungs- 

oder Versorgungsunternehmen einen Minderheitsanteil an einem Übertragungsnetz-

betreiber oder Übertragungsnetz halten dürfen. 

(69) Durch Entflechtungssysteme sollten die Interessenkonflikte zwischen Erzeugern, 

Versorgern und Übertragungsnetzbetreibern wirksam gelöst werden, um Anreize für 

die notwendigen Investitionen zu schaffen und Markteinsteigern durch einen transpa-

renten und wirksamen Rechtsrahmen den Zugang zu sichern, und zugleich sollten 

den Regulierungsbehörden keine zu schwerfälligen Regulierungsvorschriften aufer-

legt werden. 

(70) Da die eigentumsrechtliche Entflechtung in einigen Fällen die Umstrukturierung 

von Unternehmen voraussetzt, sollte den Mitgliedstaaten, die sich für eine eigen-

tumsrechtliche Entflechtung entscheiden, für die Umsetzung dieser Bestimmungen 

der Richtlinie mehr Zeit eingeräumt werden. Wegen der vertikalen Verbindungen 

zwischen Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft sollten die Entflechtungsvorschriften für 
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beide Wirtschaftszweige gelten. 

(71) Im Rahmen der eigentumsrechtlichen Entflechtung sollte, um die vollständige 

Unabhängigkeit des Netzbetriebs von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen zu 

gewährleisten und den Austausch vertraulicher Informationen zu verhindern, ein und 

dieselbe Person nicht gleichzeitig Mitglied des Leitungsgremiums eines Übertra-

gungsnetzbetreibers oder eines Übertragungsnetzes und eines Unternehmens sein, 

das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt. Aus demselben 

Grund sollte es nicht zulässig sein, dass ein und dieselbe Person Mitglieder des Lei-

tungsgremiums eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertragungsnetzes 

bestellt und die Kontrolle über ein Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen oder 

Rechte daran ausübt. 

(72) Die Einrichtung eines Netzbetreibers oder eines Übertragungsnetzbetreibers, 

der unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, sollte es vertikal 

integrierten Unternehmen ermöglichen, Eigentümer der Vermögenswerte des Netzes 

zu bleiben und gleichzeitig eine wirksame Trennung der Interessen sicherzustellen, 

sofern dieser unabhängige Netzbetreiber oder dieser unabhängige Übertragungs-

netzbetreiber sämtliche Funktionen eines Netzbetreibers wahrnimmt und sofern eine 

detaillierte Regulierung und umfassende Regulierungskontrollmechanismen sicher-

gestellt sind. 

(73) War das Unternehmen, das Eigentümer eines Übertragungsnetzes ist, am 3. 

September 2009 Teil eines vertikal integrierten Unternehmens, so sollten die Mit-

gliedstaaten die Möglichkeit haben, zwischen einer eigentumsrechtlichen Entflech-

tung und der Einrichtung eines Netzbetreibers oder eines Übertragungsnetzbetrei-

bers, der unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, zu wählen. 

(74) Damit die Interessen der Anteilseigner vertikal integrierter Unternehmen in vol-

lem Umfang gewahrt bleiben, sollten die Mitgliedstaaten zwischen einer eigentums-

rechtlichen Entflechtung durch direkte Veräußerung und einer eigentumsrechtlichen 

Entflechtung durch Aufteilung der Anteile des integrierten Unternehmens in Anteile 

eines Netzunternehmens und Anteile eines verbleibenden Stromversorgungs- und 

Stromerzeugungsunternehmens wählen können, sofern die mit der eigentumsrechtli-

chen Entflechtung verbundenen Anforderungen erfüllt werden. 

(75) Dabei sollte die uneingeschränkte Wirksamkeit der Lösung in Form des unab-

hängigen Netzbetreibers oder des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers durch 

besondere zusätzliche Vorschriften sichergestellt werden. Die Vorschriften für unab-
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hängige Übertragungsnetzbetreiber bieten einen geeigneten Regelungsrahmen, der 

für einen gerechten Wettbewerb, hinreichende Investitionen, den Zugang neuer 

Marktteilnehmer und die Integration der Elektrizitätsmärkte sorgt. Eine wirksame Ent-

flechtung mittels Vorschriften für unabhängige Übertragungsnetzbetreiber sollte sich 

auf den Pfeiler der Maßnahmen zur Organisation und Verwaltung der Übertragungs-

netzbetreiber und den Pfeiler der Maßnahmen im Bereich der Investitionen, des 

Netzanschlusses zusätzlicher Erzeugungskapazitäten und der Integration der Märkte 

durch regionale Zusammenarbeit stützen. Die Unabhängigkeit der Übertragungs-

netzbetreiber sollte ferner unter anderem durch bestimmte „Karenzzeiten“ sicherge-

stellt werden, in denen in dem vertikal integrierten Unternehmen keine Leitungsfunk-

tion ausgeübt oder keine sonstige wichtige Funktion wahrgenommen wird, die Zu-

gang zu den gleichen Informationen wie eine leitende Position eröffnet. 

(76) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, sich für eine vollständige eigentumsrecht-

liche Entflechtung in ihren Hoheitsgebieten zu entscheiden. Hat ein Mitgliedstaat die-

ses Recht ausgeübt, so ist ein Unternehmen nicht berechtigt, einen unabhängigen 

Netzbetreiber oder einen unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber zu errichten. Au-

ßerdem kann ein Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versor-

gung wahrnimmt, nicht direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungs-

netzbetreiber aus einem Mitgliedstaat, der sich für die vollständige eigentumsrechtli-

che Entflechtung entschieden hat, oder Rechte an einem solchen Übertragungsnetz-

betreiber ausüben. 

(77) Bei der wirksamen Entflechtung sollte dem Grundsatz der unterschiedslosen 

Behandlung des öffentlichen Sektors und der Privatwirtschaft Rechnung getragen 

werden. Hierzu sollte nicht dieselbe Person die Möglichkeit haben, allein oder zu-

sammen mit anderen Personen unter Verletzung der eigentumsrechtlichen Entflech-

tung oder der Möglichkeit der Benennung eines unabhängigen Netzbetreibers die 

Kontrolle oder Rechte in Bezug auf die Zusammensetzung, das Abstimmungsverhal-

ten oder die Beschlussfassung der Organe sowohl der Übertragungsnetzbetreiber 

oder Übertragungsnetze als auch der Organe der Erzeugungs- oder Versorgungsun-

ternehmen auszuüben. Hinsichtlich der eigentumsrechtlichen Entflechtung und der 

Unabhängigkeit des Netzbetreibers sollte es, sofern der jeweilige Mitgliedstaat nach-

weisen kann, dass die einschlägigen Anforderungen erfüllt worden sind, zulässig 

sein, dass zwei voneinander getrennte öffentliche Einrichtungen die Kontrolle über 

die Erzeugungs- und Versorgungsaktivitäten einerseits und die Übertragungsaktivitä-
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ten andererseits ausüben. 

(78) Der Grundsatz der tatsächlichen Trennung der Netzaktivitäten von den Versor-

gungs- und Erzeugungsaktivitäten sollte in der gesamten Union sowohl für Unter-

nehmen aus der EU als auch für Unternehmen außerhalb der EU gelten. Damit die 

Netzaktivitäten und die Versorgungs- und Erzeugungsaktivitäten in der gesamten 

Union unabhängig voneinander bleiben, sollten die Regulierungsbehörden die Be-

fugnis erhalten, Übertragungsnetzbetreibern, die die Entflechtungsvorschriften nicht 

erfüllen, die Zertifizierung zu verweigern. Damit diese Vorschriften unionsweit kohä-

rent Anwendung finden, sollten die Regulierungsbehörden bei Entscheidungen über 

die Zertifizierung den Stellungnahmen der Kommission so weit wie möglich Rech-

nung tragen. Damit zudem die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der 

Union sichergestellt ist sowie die Solidarität und die Energiesicherheit in der Union 

gewahrt werden, sollte die Kommission befugt sein, eine Stellungnahme zur Zertifi-

zierung eines Übertragungsnetzeigentümers oder -betreibers abzugeben, der von 

einer oder mehreren Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrolliert 

wird. 

(79) Die Genehmigungsverfahren sollten nicht zu einem Verwaltungsaufwand führen, 

der in keinem Verhältnis zur Größe und zur möglichen Bedeutung der Erzeuger 

steht. Unangemessen lange Genehmigungsverfahren können ein Zugangshindernis 

für neue Marktteilnehmer sein. 

(80) Damit der Elektrizitätsbinnenmarkt ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen 

die Regulierungsbehörden Entscheidungen in allen relevanten Regulierungsangele-

genheiten treffen können und völlig unabhängig von anderen öffentlichen oder priva-

ten Interessen sein. Das steht weder gerichtlichen Überprüfungen noch der parla-

mentarischen Kontrolle nach dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten entgegen. 

Außerdem sollte durch die Zustimmung des nationalen Gesetzgebers zum Haushalt 

der Regulierungsbehörden die Haushaltsautonomie nicht beeinträchtigt werden. Die 

Bestimmungen bezüglich der Autonomie bei der Ausführung des der Regulierungs-

behörde zugewiesenen Haushalts sollten gemäß dem Rechtsrahmen der einzelstaat-

lichen Haushaltsvorschriften und -regeln angewandt werden. Die Mitgliedstaaten tra-

gen durch ein geeignetes Rotationsverfahren zur Unabhängigkeit der Regulierungs-

behörde von jeder Einflussnahme aus Politik oder Wirtschaft bei, sollten aber die 

Möglichkeit haben, der Verfügbarkeit personeller Ressourcen und der Größe des 

Gremiums gebührend Rechnung zu tragen. 
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(81) Die Regulierungsbehörden sollten die Möglichkeit haben, die Tarife oder die Ta-

rifberechnungsmethoden auf der Grundlage eines Vorschlags des Übertragungs-

netzbetreibers oder des Verteilernetzbetreibers bzw. der Verteilernetzbetreiber oder 

auf der Grundlage eines zwischen diesen Betreibern und den Netzbenutzern abge-

stimmten Vorschlags festzusetzen oder zu genehmigen. Dabei sollten die Regulie-

rungsbehörden sicherstellen, dass die Tarife für die Übertragung und Verteilung dis-

kriminierungsfrei und kostenorientiert sind und die langfristig durch verteilte Erzeu-

gung und Nachfragesteuerung vermiedenen Netzgrenzkosten berücksichtigen. 

(82) Die Regulierungsbehörden sollten einzelne Übertragungs- und Verteilernetztari-

fe oder eine Methode, oder beides festsetzen oder genehmigen. In beiden Fällen 

sollte die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden bei der Festlegung der Netztari-

fe gemäß Artikel 57 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii gewahrt werden. 

(83) Die Regulierungsbehörden sollten sicherstellen, dass die Verteilungs- und Über-

tragungsnetzbetreiber geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Widerstandsfähig-

keit und Flexibilität ihrer Netze treffen. Hierzu sollten sie die Leistung der Betreiber 

anhand von Indikatoren überwachen, etwa der Fähigkeit der Verteilungs- und der 

Übertragungsnetzbetreiber zum Betrieb von Leitungen mit dynamischer Leitungslast, 

der Entwicklung fernüberwachter und in Echtzeit gesteuerter Umspannwerke, der 

Verringerung von Netzverlusten und der Häufigkeit und Dauer von Stromunterbre-

chungen. 

(84) Die Regulierungsbehörden sollten befugt sein, Entscheidungen zu erlassen, die 

für die Elektrizitätsunternehmen bindend sind, und wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktionen gegen Elektrizitätsunternehmen, die ihren Verpflichtun-

gen nicht nachkommen, entweder selbst zu verhängen oder die Verhängung solcher 

Sanktionen gegen solche Unternehmen einem zuständigen Gericht vorzuschlagen. 

Zu diesem Zweck sollten die Regulierungsbehörden in der Lage sein, alle einschlägi-

gen Informationen von Elektrizitätsunternehmen anzufordern, angemessene und 

ausreichende Untersuchungen durchzuführen und Streitigkeiten zu schlichten. Auch 

sollte den Regulierungsbehörden die Befugnis übertragen werden, unabhängig von 

der Anwendung der Wettbewerbsregeln über geeignete Maßnahmen zu entscheiden, 

mit denen durch Förderung des wirksamen Wettbewerbs als Voraussetzung für einen 

ordnungsgemäß funktionierenden Energiebinnenmarkt Vorteile für die Kunden her-

beigeführt werden. 

(85) Die Regulierungsbehörden sollten sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
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abstimmen, damit sichergestellt wird, dass das Europäischen Netz der Übertra-

gungsnetzbetreiber (ENTSO (Strom) - European Network of Transmission System 

Operators for Electricity), die Europäische Organisation für Verteilernetzbetreiber 

(EU-VNBO - European Entity for Distribution System Operators) und die regionalen 

Koordinierungszentren ihren Verpflichtungen aus dem Regelungsrahmen des Elektri-

zitätsbinnenmarkts nachkommen und den Beschlüssen der mit der Verordnung (EU) 

2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates9 eingerichteten Agentur für 

die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) Folge leisten. Auf-

grund der Erweiterung der operativen Zuständigkeiten des ENTSO (Strom), der EU-

VNBO und der regionalen Koordinierungszentren muss die Aufsicht über Stellen, die 

auf Unionsebene oder auf regionaler Ebene tätig sind, verbessert werden. Die Regu-

lierungsbehörden sollten einander konsultieren und ihre aufsichtliche Tätigkeit unter-

einander abstimmen, um gemeinsam Situationen aufzugreifen, in denen das ENTSO 

(Strom), die EU-VNBO oder die regionalen Koordinierungszentren ihren jeweiligen 

Verpflichtungen nicht nachkommen. 

(86) Die Regulierungsbehörden sollten auch die Möglichkeit erhalten, dazu beizutra-

gen, hohe Anforderungen an die Gewährleistung der Grundversorgung und die Erfül-

lung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den Erfordernis-

sen der Marktöffnung, den Schutz benachteiligter Kunden und die volle Wirksamkeit 

der zum Schutz der Kunden ergriffenen Maßnahmen, sicherzustellen. Diese Vor-

schriften sollten weder die Befugnisse der Kommission bezüglich der Anwendung der 

Wettbewerbsregeln, einschließlich der Prüfung von Unternehmenszusammenschlüs-

sen von unionsweiter Bedeutung, noch die Binnenmarktregeln, etwa die Vorschriften 

zum freien Kapitalverkehr, berühren. Die unabhängige Stelle, bei der eine von einer 

Entscheidung einer Regulierungsbehörde betroffene Partei Rechtsbehelfe einlegen 

kann, kann ein Gericht oder eine andere gerichtliche Stelle sein, die ermächtigt ist, 

gerichtliche Überprüfungen durchzuführen. 

(87) Durch diese Richtlinie und die Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates10 wird den Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit genommen, 

                                                      

9
 Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur 

Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbe-

hörden (siehe Seite 22 dieses Amtsblatts). 

10
 Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über ge-
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ihre nationale Energiepolitik festzulegen und auszugestalten. Folglich könnte es - je 

nach der nationalen Verfassung - in die Zuständigkeit eines Mitgliedstaates fallen, 

den politischen Rahmen festzulegen, innerhalb dessen die Regulierungsbehörden 

handeln müssen, beispielsweise bei der Versorgungssicherheit. Jedoch soll mit den 

vom Mitgliedstaat herausgegebenen energiepolitischen Leitlinien nicht in die Unab-

hängigkeit oder Autonomie der Regulierungsbehörden eingegriffen werden. 

(88) Gemäß der Verordnung (EU) 2019/943 kann die Kommission Leitlinien oder 

Netzkodizes erlassen, um das erforderliche Maß an Harmonisierung zu bewirken. 

Solche Leitlinien und Netzkodizes, bei denen es sich um bindende Durchführungs-

maßnahmen handelt, sind - und im Hinblick auf bestimmte Bestimmungen der Richt-

linie - ein sinnvolles Instrument, das im Bedarfsfall schnell angepasst werden kann. 

(89) Die Mitgliedstaaten und die Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der 

Energiegemeinschaft11 sollten in allen die Entwicklung einer integrierten Stromhan-

delsregion betreffenden Fragen eng zusammenarbeiten und keine Maßnahmen er-

greifen, durch die die weitere Integration der Elektrizitätsmärkte oder die Versor-

gungssicherheit der Mitgliedstaaten und der Vertragsparteien gefährdet wird. 

(90) Diese Richtlinie steht im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2019/943, in 

der die wichtigsten Grundsätze des neu gestalteten Elektrizitätsmarkts festgelegt 

werden, gemäß denen eine bessere Vergütung für Flexibilität und geeignete Preis-

signale vorgesehen sind sowie die Entwicklung funktionierender integrierter Kurz-

fristmärkte sichergestellt werden soll. Darüber hinaus enthält die Verordnung (EU) 

2019/943 neue Vorschriften für verschiedene andere Bereiche, u. a. Kapazitätsme-

chanismen und die Zusammenarbeit zwischen den Übertragungsnetzbetreibern. 

(91) Die vorliegende Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grunds-

ätzen, die insbesondere mit der Grundrechtecharta anerkannt wurden. Daher sollte 

diese Richtlinie im Einklang mit diesen Rechten und Grundsätzen ausgelegt und an-

gewendet werden, insbesondere mit dem in Artikel 8 der Grundrechtecharta garan-

tierte Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Es ist von wesentlicher Be-

deutung, dass jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser 

Richtlinie unter Beachtung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

                                                                                                                                                                      

meinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG 

(ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94). 

11
 ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 18. 
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ments und des Rates12 erfolgt. 

(92) Um das Mindestmaß an Harmonisierung zu erreichen, das erforderlich ist, um 

das Ziel dieser Richtlinie zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis übertra-

gen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, in denen Vorschriften 

dafür aufgestellt werden, inwieweit die Regulierungsbehörden zur Zusammenarbeit 

untereinander und mit ACER verpflichtet sind, und in denen die Einzelheiten des Ver-

fahrens zur Einhaltung der Netzkodizes und Leitlinien festgelegt werden. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit an-

gemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 

die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinba-

rung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung13 niedergelegt wurden. Um ins-

besondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter 

Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Doku-

mente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständi-

gengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte 

befasst sind. 

(93) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Richtlinie sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung der An-

forderungen an die Interoperabilität der Energiedienstleistungen und diskriminie-

rungsfreier, transparenter Verfahren für den Zugang zu Mess- und Verbrauchsdaten 

sowie zu den für den Kunden für einen Versorgerwechsel, die Laststeuerung und 

andere Dienstleistungen erforderlichen Daten, übertragen werden. Diese Befugnisse 

sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates14 ausgeübt werden. 

                                                      

12
 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-

kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 

4.5.2016, S. 1). 

13
 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

14
 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 

zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahr-

nehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, 

S. 13). 
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(94) Findet eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 66 Absätze 3, 4 oder 5 Anwen-

dung, so sollte diese Ausnahmeregelung auch für sämtliche Bestimmungen dieser 

Richtlinie gelten, die den Bestimmungen, für die eine Ausnahmeregelung gewährt 

wurde, untergeordnet sind bzw. die die vorherige Anwendung der Bestimmungen, für 

die eine Ausnahmeregelung gewährt wurde, erfordern. 

(95) Die Bestimmungen der Richtlinie 2012/27/EU über die Strommärkte, beispiels-

weise Bestimmungen über die Messung und Abrechnung von Strom, die Laststeue-

rung, den vorrangigen Einsatz und den Netzzugang für hocheffiziente Kraft-Wärme-

Kopplung, werden durch die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie und der Ver-

ordnung (EU) 2019/943 aktualisiert. Die Richtlinie 2012/27/EU sollte daher entspre-

chend geändert werden. 

(96) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines voll funktionierenden 

Elektrizitätsbinnenmarktes, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, sondern wegen des Umfangs und der Auswirkungen dieser Richtlinie 

besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprin-

zip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(97) Gemäß der Gemeinsamen PolitischenErklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten15 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Um-

setzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der Zu-

sammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält der 

Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(98) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht sollte nur 

jene Bestimmungen betreffen, die im Vergleich zu der Richtlinie 2009/72/EG inhalt-

lich geändert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der inhaltlich unveränderten 

Bestimmungen ergibt sich aus der Richtlinie 2009/72/EG. 

(99) Die vorliegende Richtlinie sollte dieVerpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Um-

setzung der Richtlinie 2009/72/EG in nationales Recht und zum Zeitpunkt ihres Gel-

                                                      

15
 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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tungsbeginns innerhalb der in Anhang III genannten Fristen unberührt lassen — 

haben folgende Richtlinie erlassen: 

Kapitel I Gegenstand und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 Gegenstand 

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für die Elektrizitätserzeugung, 

-übertragung, -verteilung und -versorgung, die Energiespeicherung sowie Vorschrif-

ten im Bereich des Verbraucherschutzes erlassen, um für die Schaffung wirklich in-

tegrierter, wettbewerbsgeprägter, verbraucherorientierter, fairer und transparenter 

Elektrizitätsmärkte in der Union zu sorgen. 

Diese Richtlinie dient dazu, unter Nutzung der Vorteile eines integrierten Marktes für 

die Verbraucher erschwingliche und transparente Energiepreise und -kosten, ein ho-

hes Maß an Versorgungssicherheit und einen reibungslosen Übergang zu einem 

nachhaltigen Energiesystem mit geringen CO2-Emissionen sicherzustellen. Sie ent-

hält grundsätzliche Bestimmungen über die Organisation und Funktionsweise des 

Elektrizitätssektors der Union, insbesondere Vorschriften zur Stärkung und zum 

Schutz der Verbraucher, über den freien Zugang zum integrierten Markt, über den 

Zugang Dritter zur Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, Entflechtungsanforde-

rungen sowie Vorschriften über die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden in den 

Mitgliedstaaten. 

Mit dieser Richtlinie werden zudem Methoden der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden und Übertragungsnetzbetreibern festgelegt, 

um einen vollkommen vernetzten Elektrizitätsbinnenmarkt zu schaffen, auf dem die 

Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, der freie Wettbewerb und die 

Versorgungssicherheit gefördert werden. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Kunde“ einen Großhändler bzw. Endkunden, der Elektrizität kauft; 

2. „Großhändler“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität zum 

Zwecke des Weiterverkaufs innerhalb oder außerhalb des Netzes, in dem die 

Person ansässig ist, kauft; 

3. „Endkunde“ einen Kunden, der Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft; 
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4. „Haushaltskunde“ einen Kunden, der Elektrizität für den Eigenverbrauch im 

Haushalt kauft, ausgenommen gewerbliche und berufliche Tätigkeiten; 

5. „gewerblicher Kunde“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität 

für andere Zwecke als den Verbrauch im eigenen Haushalt kauft; hierzu zäh-

len auch Erzeuger, Industriekunden, kleine und mittlere Unternehmen, Be-

triebe und Großhändler; 

6. „Kleinstunternehmen“ ein Unternehmen, das weniger als zehn Personen be-

schäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. -bilanzsumme 2 Mio. EUR nicht 

überschreitet; 

7. „Kleinunternehmen“ ein Unternehmen, das weniger als 50 Personen be-

schäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. -bilanzsumme 10 Mio. EUR nicht 

überschreitet; 

8. „aktiver Kunde“ einen Endkunden oder eine Gruppe gemeinsam handelnder 

Endkunden, der bzw. die an Ort und Stelle innerhalb definierter Grenzen o-

der - sofern ein Mitgliedstaat es gestattet - an einem anderen Ort erzeugte 

Elektrizität verbraucht oder speichert oder eigenerzeugte Elektrizität verkauft 

oder an Flexibilitäts- oder Energieeffizienzprogrammen teilnimmt, sofern es 

sich dabei nicht um seine bzw. ihre gewerbliche oder berufliche Haupttätig-

keit handelt; 

9. „Elektrizitätsmärkte“ Elektrizitätsmärkte, einschließlich außerbörslicher Märk-

te und Strombörsen, Märkte für den Handel mit Energie, Kapazität, Regelre-

serve und Systemdienstleistungen für alle Zeitspannen, darunter auch Ter-

minmärkte, Day-Ahead- und Intraday-Märkte; 

10. „Marktteilnehmer“ einen Marktteilnehmer im Sinne von Artikel 2 Nummer 25 

der Verordnung (EU) 2019/943. 

11. „Bürgerenergiegemeinschaft“ eine Rechtsperson, 

a) der auf freiwilliger und offener Mitgliedschaft beruht und von Mitgliedern 

oder Anteilseignern, bei denen es sich um natürliche Personen, Ge-

bietskörperschaften, einschließlich Gemeinden, oder Kleinunternehmen 

handelt, tatsächlich kontrolliert wird; 

b) deren Hauptzweck nicht in der Erwirtschaftung finanzieller Gewinne be-

steht, sondern darin, ihren Mitgliedern oder Anteilseignern oder den lo-
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kalen Gebieten, in denen sie tätig ist, Umwelt-, Wirtschafts- oder soziale 

Gemeinschaftsvorteile zu bieten; und 

c) die in den Bereichen Erzeugung, einschließlich aus erneuerbaren Quel-

len, Verteilung, Versorgung, Verbrauch, Aggregierung, Energiespeiche-

rung, Energieeffizienzdienstleistungen oder Ladedienstleistungen für 

Elektrofahrzeuge tätig sein oder andere Energiedienstleistungen für 

seine Mitglieder oder Anteilseigner erbringen kann; 

12. „Versorgung“ den Verkauf, einschließlich des Weiterverkaufs, von Elektrizität 

an Kunden; 

13. „Elektrizitätsversorgungsvertrag“ einen Vertrag über die Versorgung mit 

Elektrizität, mit Ausnahme von Elektrizitätsderivaten; 

14. „Elektrizitätsderivat“ ein in Abschnitt C Nummern 5, 6 oder 7 des Anhangs I 

der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates16 

genanntes Finanzinstrument, sofern dieses Instrument Elektrizität betrifft; 

15. „Vertrag mit dynamischen Stromtarifen“ einen Stromliefervertrag zwischen 

einem Versorger und einem Endkunden, der die Preisschwankungen auf den 

Spotmärkten, einschließlich der Day-Ahead- und Intraday-Märkte, in Interval-

len widerspiegelt, die mindestens den Abrechnungsintervallen des jeweiligen 

Marktes entsprechen; 

16. „Kündigungsgebühren“ eine Abgabe oder Strafzahlung, die Versorger oder 

im Bereich der Aggregierung tätige Marktteilnehmer ihren Kunden für den 

Rücktritt von einem Elektrizitätsliefervertrag oder Elektrizitätsdienstleistungs-

vertrag auferlegen; 

17. „Gebühren bei einem Anbieterwechsel“ eine Gebühr oder Strafzahlung, ein-

schließlich Kündigungsgebühren, die Versorger oder im Bereich der Aggre-

gierung tätige Marktteilnehmer oder Netzbetreiber ihren Kunden direkt oder 

indirekt für einen Wechsel des Versorgers oder des im Bereich der Aggregie-

rung tätigen Marktteilnehmers auferlegen; 

                                                      

16
 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte 

für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 

vom 12.6.2014, S. 349). 
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18. „Aggregierung“ eine von einer natürlichen oder juristischen Person ausgeüb-

te Tätigkeit, bei der mehrere Kundenlasten oder erzeugte Elektrizität zum 

Kauf, Verkauf oder zur Versteigerung auf einem Elektrizitätsmarkt gebündelt 

werden bzw. wird; 

19. „unabhängiger Aggregator“ einen Marktteilnehmer, der im Bereich der Ag-

gregierung tätig und nicht mit dem Versorger des Kunden verbunden ist; 

20. „Laststeuerung“ eine Abweichung der Endkunden- Elektrizitätslast von ihren 

üblichen oder aktuellen Stromverbrauchsmustern als Reaktion auf Marktsig-

nale, etwa zeitabhängige Strompreise oder Anreizzahlungen, oder als Reak-

tion auf das angenommene Angebot eines Endkunden, eine Nachfragever-

ringerung oder -erhöhung zu einem bestimmten Preis auf einem organisier-

ten Elektrizitätsmarkt im Sinne von Artikel 2 Ziffer 4 der Durchführungs-

verordnung (EU) Nr. 1348/2014 der Kommission17 zu verkaufen, allein oder 

durch; 

21. „Abrechnungsinformationen“ Informationen, die in Abrechnungen für End-

kunden enthalten sind, mit Ausnahme von Zahlungsaufforderungen; 

22. „konventioneller Zähler“ einen analogen oder elektronischen Zähler, der Da-

ten nicht übermitteln und empfangen kann; 

23. „intelligentes Messsystem“ ein elektronisches System, das in der Lage ist, 

die in das Netz eingespeiste oder die daraus verbrauchte Elektrizität zu mes-

sen, das mehr Informationen als ein konventioneller Zähler liefert und mittels 

elektronischer Kommunikation Daten zu Informations-, Kontroll- und Steue-

rungszwecken übertragen und empfangen kann; 

24. „Interoperabilität“ im Zusammenhang mit intelligenten Messsystemen die Fä-

higkeit von zwei oder mehr Energie- oder Kommunikationsnetzen, Systemen, 

Geräten, Anwendungen oder Komponenten, zu interagieren, Informationen 

auszutauschen und zu verwenden, um vorgeschriebene Funktionen auszu-

führen; 

                                                      

17
 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 der Kommission vom 17. Dezember 2014 über die 

Datenmeldung gemäß Artikel 8 Absätze 2 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts 

(ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 121). 
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25. „Bilanzkreisabrechnungszeitintervall“ ein Bilanzkreisabrechnungszeitintervall 

im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2019/943; 

26. „Fast-Echtzeit“ im Zusammenhang mit intelligenten Messsystemen eine kur-

ze Zeitspanne, in der Regel Sekunden oder maximal das auf dem nationalen 

Markt geltende Bilanzkreisabrechnungszeitintervall; 

27. „beste verfügbare Techniken“ im Zusammenhang mit Datenschutz und  

-sicherheit auf dem Gebiet intelligenter Messsysteme die effizientesten, fort-

schrittlichen und praktisch geeigneten Techniken, die in der Regel als Grund-

lage für die Einhaltung des Datenschutzrechts und der Regelungen im Be-

reich der Sicherheit der Union dienen; 

28. „Verteilung“ den Transport von Elektrizität mit Hoch-, Mittel- oder Nieder-

spannung über Verteilernetze zur Belieferung von Kunden, jedoch mit Aus-

nahme der Versorgung; 

29. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die verant-

wortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau 

des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und, sofern vorhanden, der 

Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der 

langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Ver-

teilung von Elektrizität zu decken; 

30. „Energieeffizienz“ das Verhältnis zwischen dem Ertrag an Leistung, Dienst-

leistungen, Waren oder Energie und dem Energieeinsatz; 

31. „Energie aus erneuerbaren Quellen“ oder „erneuerbare Energie“ Energie aus 

erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, insbesondere Wind, Sonne (So-

larthermie und Fotovoltaik) und geothermische Energie, Umgebungsenergie, 

Gezeiten-, Wellen- und sonstige Meeresenergie, Wasserkraft sowie Energie 

aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 

32. „verteilte Erzeugung“ an das Verteilernetz angeschlossene Erzeugungsanla-

gen; 

33. „Ladepunkt“ eine Schnittstelle, an der zur selben Zeit nur ein Elektrofahrzeug 

aufgeladen oder der Akku nur eines Elektrofahrzeugs ausgetauscht werden 

kann; 
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34. „Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und 

Hochspannungsverbundnetz zur Belieferung von Endkunden oder Verteilern, 

jedoch mit Ausnahme der Versorgung; 

35. „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die ver-

antwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den 

Ausbau des Übertragungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und, sofern 

vorhanden, der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Si-

cherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene 

Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu decken; 

36. „Netznutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität in ein 

Übertragungs- oder Verteilernetz einspeist oder daraus versorgt wird; 

37. „Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität; 

38. „Erzeuger“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt; 

39. „Verbindungsleitung“ eine Anlage, die der Verbundschaltung von Elektrizi-

tätsnetzen dient; 

40. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Verteilernetzen, die durch 

eine oder mehrere Verbindungsleitungen miteinander verbunden sind; 

41. „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstand-

ort mit einem einzelnen Kunden verbindet, oder eine Leitung, die einen Er-

zeuger und einen Versorger zur direkten Versorgung mit ihrer eigenen Be-

triebsstätte, ihren Tochterunternehmen und ihren Kunden verbindet; 

42. „kleines, isoliertes Netz“ ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 3 000 

GWh im Jahr 1996, bei dem weniger als 5 % seines Jahresverbrauchs durch 

einen Verbund mit anderen Netzen bezogen wird; 

43. „kleines Verbundnetz“ ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 3 000 

GWh im Jahr 1996, bei dem mehr als 5 % des Jahresverbrauchs durch einen 

Verbund mit anderen Netzen bezogen werden; 

44. „Engpass“ einen Engpass im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung 

(EU) 2019/943; 

45. „Systemausgleich“ einen Systemausgleich im Sinne von Artikel 2 Nummer 10 

der Verordnung (EU) 2019/943; 
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46. „Regelarbeit“ Regelarbeit im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung 

(EU) 2019/943; 

47. „Bilanzkreisverantwortlicher“ einen Bilanzkreisverantwortlichen im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 14 der Verordnung (EU) 2019/943; 

48. „Systemdienstleistung“ eine zum Betrieb eines Übertragungs- oder Verteiler-

netzes erforderliche Dienstleistung, einschließlich Regelreserve und nicht 

frequenzgebundener Systemdienstleistungen, jedoch ohne Engpassma-

nagement; 

49. „nicht frequenzgebundene Systemdienstleistung“ eine von Übertragungs- 

oder Verteilernetzbetreibern genutzte Dienstleistung für statische Span-

nungsregelung, die Einspeisung von dynamischem Blindstrom, Trägheit der 

lokalen Netzstabilität, Kurzschlussstrom, Schwarzstartfähigkeit und Inselbe-

triebsfähigkeit; 

50. „regionales Koordinierungszentrum“ ein nach Artikel 35 der Verordnung (EU) 

2019/943 eingerichtetes regionales Koordinierungszentrum; 

51. „vollständig integrierte Netzkomponenten“ Netzkomponenten, die in das 

Übertragungs- oder Verteilernetz integriert sind, einschließlich Energiespei-

cheranlagen, und die ausschließlich der Aufrechterhaltung des sicheren und 

zuverlässigen Betriebs des Übertragungs- oder Verteilernetzes und nicht 

dem Systemausgleich- oder Engpassmanagement dienen; 

52. „integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein vertikal integriertes Unternehmen 

oder ein horizontal integriertes Unternehmen; 

53. „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Elektrizitätsunternehmen oder eine 

Gruppe von Elektrizitätsunternehmen, in der dieselbe Person berechtigt ist 

bzw. dieselben Personen berechtigt sind, direkt oder indirekt die Kontrolle 

auszuüben, wobei dieses Unternehmen bzw. diese Gruppe von Unterneh-

men mindestens eine der Funktionen Übertragung oder Verteilung und min-

destens eine der Funktionen Erzeugung von oder Versorgung wahrnimmt; 

54. „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Elektrizitätsunternehmen, das min-

destens eine der Funktionen der Erzeugung, Übertragung, Verteilung von 

oder Versorgung wahrnimmt und darüber hinaus eine weitere Tätigkeit au-

ßerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt; 
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55. „verbundenes Unternehmen“ verbundene Unternehmen im Sinne von Artikel 

2 Nummer 12 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates18 und Unternehmen, die denselben Anteilseignern gehören; 

56. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen 

unter Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die 

Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines 

Unternehmens auszuüben, insbesondere durch 

a) Eigentum oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des 

Vermögens des Unternehmens, 

b) Rechte oder Verträge, mit denen ein bestimmender Einfluss auf die Zu-

sammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der Organe des Un-

ternehmens gewährt wird; 

57. „Elektrizitätsunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die min-

destens eine der Funktionen Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Aggregie-

rung, Laststeuerung, Energiespeicherung, Lieferung oder Kauf von Elektrizi-

tät wahrnimmt und die kommerzielle, technische oder wartungsbezogene 

Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen erfüllt, mit Ausnahme 

der Endkunden; 

58. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und -

bereitstellung als auch die Betriebssicherheit; 

59. „Energiespeicherung“ im Elektrizitätsnetz die Verschiebung der endgültigen 

Nutzung elektrischer Energie auf einen späteren Zeitpunkt als den ihrer Er-

zeugung oder die Umwandlung elektrischer Energie in eine speicherbare 

Energieform, die Speicherung solcher Energie und ihre anschließende Rück-

umwandlung in elektrische Energie oder Nutzung als ein anderer Energieträ-

ger; 

                                                      

18
 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 

Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 

bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 

182 vom 29.6.2013, S. 19). 
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60. „Energiespeicheranlage“ im Elektrizitätsnetz eine Anlage, in der Energiespei-

cherung erfolgt. 

Kapitel II Allgemeine Vorschriften für die Organisation des Elektrizitätssektors 

Artikel 3 Wettbewerbsfähiger, verbraucherorientierter, flexibler und  

diskriminierungsfreier Elektrizitätsmarkt 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass durch ihr nationales Recht der länder-

übergreifende Stromhandel, die Beteiligung der Verbraucher, auch durch Laststeue-

rung, sowie Investitionen insbesondere in die variable und flexible Energieerzeugung, 

die Energiespeicherung oder den Ausbau der Elektromobilität oder in neue Verbin-

dungsleitungen zwischen den Mitgliedstaaten nicht unnötig behindert werden und 

dass in den Strompreisen das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage 

zum Ausdruck kommen. 

(2) Bei der Errichtung neuer Verbindungsleitungen berücksichtigen die Mitgliedstaa-

ten die Ziele für den Stromverbund nach Artikel 4 Buchstabe d Nummer 1 der Ver-

ordnung (EU) 2018/1999. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unbeschadet der Zuständigkeiten, die sie 

gegenüber Drittländern behalten, der Marktzutritt, das Funktionieren des Marktes und 

der Marktaustritt im Elektrizitätsbinnenmarkt nicht unnötig behindert werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen gleiche Wettbewerbsbedingungen sicher, indem sie 

Elektrizitätsunternehmen transparente, verhältnismäßige und diskriminierungsfreie 

Vorschriften und Gebühren auferlegen und indem sie sie in transparenter, verhält-

nismäßiger und diskriminierungsfreier Weise behandeln, insbesondere bei der Bi-

lanzkreisverantwortung, dem Zugang zu Großhandelsmärkten, dem Zugang zu Da-

ten, dem Anbieterwechsel und der Abrechnung sowie erforderlichenfalls bei der Li-

zenzerteilung. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Marktteilnehmer aus Drittländern, die auf 

dem Elektrizitätsbinnenmarkt tätig sind, die geltenden Rechtsvorschriften der Union 

und des nationalen Rechts einhalten, einschließlich derjenigen, die Umweltschutz 

und Sicherheit betreffen. 

Artikel 4 Freie Versorgerwahl 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Kunden die Freiheit haben, Elektrizität 

vom Versorger ihrer Wahl zu beziehen und mehr als einen Elektrizitätsliefervertrag 
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zur selben Zeit zu haben, sofern die erforderlichen Anschlusspunkte und Messstellen 

vorhanden sind. 

Artikel 5 Marktgestützte Lieferpreise 

(1) Den Versorgern steht es frei, den Preis, zu dem sie ihre Kunden mit Elektrizität 

beliefern, zu bestimmen. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um 

für wirksamen Wettbewerb zwischen den Versorgern zu sorgen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen durch sozialpolitische Maßnahmen oder auf andere 

Weise als durch Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für den 

Schutz der von Energiearmut betroffenen und der schutzbedürftigen Haushaltskun-

den im Sinne der Artikel 28 und 29. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dürfen die Mitgliedstaaten in die Festset-

zung der Stromversorgungspreise für von Energiearmut betroffene oder schutzbe-

dürftige Haushaltskunden eingreifen. Staatliche Eingriffe dieser Art unterliegen den 

Bedingungen der Absätze 4 und 5. 

(4) Für staatliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gelten fol-

gende Bedingungen: 

a) Sie müssen einem allgemeinen wirtschaftlichen Interesse dienen und dürfen 

nicht über das hinausgehen, was zur Verfolgung dieses allgemeinen wirt-

schaftlichen Interesses erforderlich ist; 

b) sie müssen klar festgelegt, transparent, diskriminierungsfrei und überprüfbar 

sein; 

c) mit ihnen muss der gleichberechtigte Zugang von Elektrizitätsunternehmen in 

der Union zu den Kunden sichergestellt werden 

d) sie müssen zeitlich begrenzt und für ihre Begünstigten verhältnismäßig sein; 

e) sie dürfen nicht in diskriminierender Weise zu Zusatzkosten der Marktteil-

nehmer führen. 

(5) Ein Mitgliedstaat, der gemäß Absatz 3 dieses Artikels in die Festsetzung der 

Stromversorgungspreise eingreift, muss unabhängig davon, ob eine erhebliche An-

zahl seiner Haushalte von Energiearmut betroffen ist, die Artikel 3 Absatz 3 Buchsta-

be d und Artikel 24 der Verordnung (EU) 2018/1999 einhalten. 

(6) Die Mitgliedstaaten dürfen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für 

Haushaltskunden und Kleinstunternehmen, die nicht von den Eingriffen gemäß Ab-
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satz 3 profitieren, eingreifen, damit ein Übergangszeitraum geschaffen wird, bis zwi-

schen den Versorgern ein wirksamer Wettbewerb für Versorgungsverträge herge-

stellt ist und uneingeschränkt wirksame marktgestützte Strompreise gemäß Absatz 1 

gelten. 

(7) Staatliche Eingriffe gemäß Absatz 6 müssen den in Absatz 4 festgelegten Krite-

rien entsprechen und unterliegen folgenden Bedingungen: 

a) Sie müssen mit einer Reihe von Maßnahmen einhergehen, um einen wirk-

same Wettbewerb herbeizuführen, und eine Methode zur Bewertung des 

Fortschritts bei diesen Maßnahmen umfassen; 

b) sie müssen nach Methoden vorgenommen werden, bei denen die diskrimi-

nierungsfreie Behandlung der Versorger sichergestellt ist; 

c) sie müssen zu einem Preis festgelegt werden, der über den Kosten liegt und 

so hoch ist, dass ein wirksamer Preiswettbewerb stattfinden kann; 

d) sie müssen so gestaltet sein, dass sie möglichst keine nachteiligen Auswir-

kungen auf den Stromgroßhandelsmarkt zeitigen; 

e) es muss sichergestellt sein, dass alle Begünstigten solcher staatlichen Ein-

griffe die Möglichkeit haben, wettbewerbliche Marktangebote zu wählen, 

dass sie mindestens vierteljährlich unmittelbar über die Verfügbarkeit von 

Angeboten und Einsparmöglichkeiten auf dem Wettbewerbsmarkt, insbeson-

dere über Verträge mit dynamischen Stromtarifen, informiert werden und 

dass ihnen Hilfe für den Wechsel zu einem marktgestützten Angebot bereit-

gestellt wird; 

f) es muss sichergestellt sein, dass gemäß den Artikeln 19 und 21 alle Begüns-

tigten solcher staatlichen Eingriffe einen Anspruch darauf haben, dass ihnen 

intelligente Messsysteme ohne Mehrkosten eingebaut und dieser Einbau an-

geboten wird und dass sie unmittelbar über die Möglichkeit des Einbaus intel-

ligenter Messsysteme informiert werden und die erforderliche Hilfe erhalten; 

g) sie dürfen nicht zu einer direkten Quersubventionierung zwischen Kunden, 

die zu Preisen des freien Marktes beliefert werden, und Kunden, die zu regu-

lierten Lieferpreisen beliefert werden, führen. 

(8) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die gemäß Absatz 3 und 6 ergriffenen 

Maßnahmen innerhalb eines Monats nach ihrer Annahme mit und dürfen sie sofort 

anwenden. Der Mitteilung wird eine Erläuterung beigefügt, warum andere Instrumen-
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te nicht ausreichten, um das verfolgte Ziel zu verwirklichen, wie die Anforderungen 

der Absätze 4 und 7 erfüllt werden und wie sich die mitgeteilten Maßnahmen auf den 

Wettbewerb auswirken. In der Mitteilung wird der Kreis der Begünstigten, die Dauer 

der Maßnahmen und die Anzahl der von den Maßnahmen betroffenen Haushalts-

kunden beschrieben und erläutert, wie die regulierten Preise festgesetzt wurden. 

(9) Bis zum 1. Januar 2022 und bis zum 1. Januar 2025 übermitteln die Mitgliedstaa-

ten der Kommission Berichte über die Umsetzung dieses Artikels und die Notwendig-

keit und Verhältnismäßigkeit der öffentlichen Eingriffe nach diesem Artikel sowie eine 

Bewertung der Fortschritte bei der Herbeiführung eines wirksamen Wettbewerbs zwi-

schen den Versorgern und beim Übergang zu marktgestützten Preisen. Die Mitglied-

staaten, die gemäß Absatz 6 regulierte Preise festsetzen, legen einen Bericht über 

die Einhaltung der Bedingungen des Absatzes 7 vor, einschließlich der Einhaltung 

durch die Versorger, die solche Eingriffe anwenden müssen, sowie über die Auswir-

kungen der regulierten Preise auf die Finanzlage dieser Versorger. 

(10) Bis zum 31. Dezember 2025 überprüft die Kommission die Umsetzung dieses 

Artikels zur Herbeiführung marktgestützter Strompreise für die Kunden und legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht darüber vor, dem erforderlichen-

falls ein Legislativvorschlag unmittelbar beigefügt oder zu einem späteren Zeitpunkt 

hinzugefügt wird. Der Legislativvorschlag kann ein Enddatum für regulierte Preise 

enthalten. 

Artikel 6 Zugang Dritter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein System für den Zugang Dritter zu den 

Übertragungs- und Verteilernetzen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife einge-

führt wird; die Zugangsregelung gilt für alle Kunden und wird nach objektiven Krite-

rien und ohne Diskriminierung zwischen den Netzbenutzern angewandt. Die Mit-

gliedstaaten stellen sicher, dass diese Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung 

vor deren Inkrafttreten gemäß Artikel 59 genehmigt werden und dass die Tarife und - 

soweit nur die Methoden einer Genehmigung unterliegen - die Methoden vor ihrem 

Inkrafttreten veröffentlicht werden. 

(2) Der Übertragungs- oder Verteilernetzbetreiber kann den Netzzugang verweigern, 

wenn er nicht über die nötige Kapazität verfügt. Die Verweigerung ist hinreichend 

schlüssig zu begründen, insbesondere unter Berücksichtigung des Artikels 9, und auf 

objektive und technisch und wirtschaftlich begründete Kriterien zu stützen. Die Mit-
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gliedstaaten oder - wenn von den Mitgliedstaaten vorgesehen - ihre Regulierungsbe-

hörden gewährleisten, dass diese Kriterien einheitlich Anwendung finden und die 

Netzbenutzer, denen der Netzzugang verweigert wurde, ein Streitbeilegungsverfah-

ren in Anspruch nehmen können. Die nationalen Regulierungsbehörden stellen zu-

dem nötigenfalls sicher, dass der Übertragungs- bzw. Verteilernetzbetreiber bei Ver-

weigerung des Netzzugangs aussagekräftige Informationen darüber gibt, welche 

Maßnahmen zur Verstärkung des Netzes erforderlich wären. Diese Informationen 

werden in allen Fällen bereitgestellt, in denen der Zugang zu Ladepunkten verweigert 

wurde. Der um solche Informationen ersuchenden Partei kann eine angemessene 

Gebühr in Rechnung gestellt werden, in denen die Kosten der Bereitstellung dieser 

Informationen zum Ausdruck kommen. 

(3) Dieser Artikel gilt für Bürgerenergiegemeinschaften, die Verteilernetze betreiben. 

Artikel 7 Direktleitungen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit 

a) alle Erzeuger und Elektrizitätsversorgungsunternehmen Versorger, die in ih-

rem Hoheitsgebiet ansässig sind, ihre eigenen Betriebsstätten, Tochterunter-

nehmen und Kunden über eine Direktleitung versorgen können, ohne dass 

ihnen unverhältnismäßige Verwaltungsverfahren oder Kosten auferlegt wer-

den, 

b) alle Kunden in ihrem Hoheitsgebiet einzeln oder gemeinsam von Erzeugern 

und Elektrizitätsversorgungsunternehmen Versorgern über eine Direktleitung 

versorgt werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung von Genehmigungen für 

den Bau von Direktleitungen in ihrem Hoheitsgebiet fest. Diese Kriterien müssen ob-

jektiv und diskriminierungsfrei sein. 

(3) Die Möglichkeit der Elektrizitätsversorgung über eine Direktleitung gemäß Absatz 

1 des vorliegenden Artikels berührt nicht die Möglichkeit, Elektrizitätslieferverträge 

gemäß Artikel 6 zu schließen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Genehmigungen zur Errichtung einer Direktleitung 

entweder von der Verweigerung des Netzzugangs auf der Grundlage - soweit an-

wendbar - des Artikels 6 oder von der Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens 

gemäß Artikel 60 abhängig machen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errichtung einer Direktleitung 
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verweigern, wenn die Erteilung einer solchen Genehmigung die Anwendung der 

Bestimmungen des Artikels 9 über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen behindern 

würde. Die Verweigerung ist hinreichend schlüssig zu begründen. 

Artikel 8 Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten 

(1) Für die Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten beschließen die Mitgliedstaaten 

ein Genehmigungsverfahren, das nach objektiven, transparenten und diskriminie-

rungsfreien Kriterien anzuwenden ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung von Genehmigungen zur 

Schaffung von Erzeugungskapazitäten in ihrem Hoheitsgebiet fest. Bei der Festle-

gung geeigneter Kriterien tragen die Mitgliedstaaten folgenden Aspekten Rechnung: 

a) Sicherheit und Sicherung der elektrischen Systeme, Anlagen und zugehöri-

gen Ausrüstungen, 

b) Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der öffentlichen Sicherheit, 

c) Umweltschutz, 

d) Flächennutzung und Standortwahl, 

e) Gebrauch von öffentlichem Grund und Boden, 

f) Energieeffizienz, 

g) Art der Primärenergieträger, 

h) spezifische Merkmale des Antragstellers, etwa die technische, wirtschaftliche 

und finanzielle Leistungsfähigkeit, 

i) Einhaltung der nach Artikel 9 getroffenen Maßnahmen, 

j) Beitrag der Erzeugungskapazitäten zum Erreichen des in Artikel 3 Absatz 1 

der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates19 

genannten Unionsziels, bis 2030 mindestens 32 % des Bruttoendenergie-

verbrauchs der Union durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, 

k) Beitrag von Erzeugungskapazitäten zur Verringerung der Emissionen, und 

                                                      

19
 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 

zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 

82). 
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l) Alternativen zur Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten, beispielsweise 

Laststeuerung und Energiespeicherung. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die kleine dezentrale und/oder die ver-

teilte Erzeugung besondere, vereinfachte und gestraffte Genehmigungsverfahren 

vorhanden sind, die der begrenzten Größe und den möglichen Auswirkungen dieser 

Erzeugung Rechnung tragen. 

Die Mitgliedstaaten können für dieses konkrete Genehmigungsverfahren Leitlinien 

festlegen. Die Regulierungsbehörden oder sonstige zuständige nationale Behörden 

einschließlich der für die Planung zuständigen Stellen überprüfen diese Leitlinien und 

können Änderungen empfehlen. 

Sofern die Mitgliedstaaten gesonderte Genehmigungsverfahren für die Flächennut-

zung eingeführt haben, die für neue Großprojekte im Bereich Infrastruktur bei Erzeu-

gungskapazitäten gelten, wenden die Mitgliedstaaten diese Verfahren erforderlichen-

falls auch auf die Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten an, wobei die Verfahren 

diskriminierungsfrei und in einem angemessenen zeitlichen Rahmen Anwendung 

finden müssen. 

(4) Die Genehmigungsverfahren und die Kriterien werden öffentlich bekannt ge-

macht. Die Gründe für die Verweigerung einer Genehmigung sind dem Antragsteller 

mitzuteilen. Diese Gründe müssen objektiv, diskriminierungsfrei, stichhaltig und hin-

reichend belegt sein. Dem Antragsteller müssen Rechtsmittel zur Verfügung gestellt 

werden. 

Artikel 9 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gewährleisten die Mitgliedstaaten entsprechend 

ihrem institutionellen Aufbau und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, dass 

Elektrizitätsunternehmen nach den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen und 

mit dem Ziel der Errichtung eines wettbewerbsbestimmten, sicheren und unter ökolo-

gischen Aspekten nachhaltigen Elektrizitätsmarkts betrieben werden und dass diese 

Unternehmen in ihren Rechte und Pflichten nicht diskriminiert werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter Beachtung der einschlägigen 

Bestimmungen des AEUV, insbesondere des Artikels 106, den im Elektrizitätssektor 

tätigen Unternehmen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungen auferlegen, die sich auf Sicherheit, einschließlich Versorgungssi-

cherheit, Regelmäßigkeit, Qualität und Preis der Versorgung sowie Umweltschutz, 
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einschließlich Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren Quellen und Klimaschutz, 

beziehen können. Solche Verpflichtungen müssen klar festgelegt, transparent, dis-

kriminierungsfrei und überprüfbar sein und dazu dienen, den gleichberechtigten Zu-

gang von Elektrizitätsunternehmen der Union zu den nationalen Verbrauchern si-

cherzustellen. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, die die Festsetzung der 

Stromversorgungspreise betreffen, müssen den Anforderungen des Artikels 5 der 

vorliegenden Richtlinie entsprechen. 

(3) Wenn ein Mitgliedstaat für die Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 2 dieses 

Artikels oder für die Bereitstellung der Grundversorgung gemäß Artikel 27 einen fi-

nanziellen Ausgleich, andere Arten von Gegenleistungen oder Alleinrechte gewährt, 

so muss das auf diskriminierungsfreie, transparente Weise geschehen. 

(4) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommis-

sion über alle Maßnahmen, die sie zur Gewährleistung der Grundversorgung und 

Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, einschließlich des Verbraucher- 

und des Umweltschutzes, getroffen haben, und deren mögliche Auswirkungen auf 

den nationalen und internationalen Wettbewerb, und zwar unabhängig davon, ob für 

diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie erforderlich ist. Sie unterrich-

ten anschließend die Kommission alle zwei Jahre über Änderungen der Maßnahmen, 

und zwar unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser 

Richtlinie erforderlich ist. 

(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Artikel 6, 7 und 8 dieser Richtlinie 

nicht anzuwenden, soweit durch ihre Anwendung die Erfüllung der den Elektrizitäts-

unternehmen übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen de jure oder de 

facto verhindert würde und soweit die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in ei-

nem Ausmaß beeinträchtigt wird, das den Interessen der Union zuwiderläuft. Im Inte-

resse der Union liegt unter anderem der Wettbewerb um Kunden gemäß Artikel 106 

AEUV und gemäß dieser Richtlinie. 

Kapitel III Stärkung und Schutz der Verbraucher 

Artikel 10 Grundlegende vertragliche Rechte 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Endkunden das Recht haben, von 

einem Versorger - sofern dieser zustimmt - mit Elektrizität versorgt zu werden, unab-

hängig davon, in welchem Mitgliedstaat er als Versorger zugelassen ist, sofern der 

Versorger die geltenden Regeln in den Bereichen Handel und Systemausgleich ein-
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hält. In diesem Zusammenhang ergreifen die Mitgliedstaaten alle notwendigen Maß-

nahmen, damit durch die Verwaltungsverfahren keine Versorger diskriminiert werden, 

die bereits in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind. 

(2) Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Union, insbesondere der 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates20 und der Richt-

linie 93/13/EWG des Rates21, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Endkunden die 

in den Absätzen 3 bis 12 des vorliegenden Artikels festgelegten Rechte eingeräumt 

werden. 

(3) Endkunden haben Anspruch auf einen Vertrag mit ihrem Versorger, in dem Fol-

gendes festgelegt ist: 

a) Name und Anschrift des Versorgers; 

b) zu erbringende Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie Zeitpunkt 

für den Erstanschluss; 

c) Art der angebotenen Wartungsdienste; 

d) Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife, War-

tungsentgelte und gebündelte Produkte oder Leistungen erhältlich sind; 

e) Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung des 

Vertrags und der Leistungen, einschließlich Produkte oder Leistungen, die 

mit diesen Leistungen gebündelt sind, und der Frage der Zulässigkeit einer 

kostenfreien Beendigung des Vertrags; 

f) Entschädigungs- und Erstattungsregelungen für den Fall, dass die vertraglich 

vereinbarte Leistungsqualität nicht eingehalten wird, wozu auch ungenaue 

oder verspätete Abrechnungen zählen; 

g) Vorgehen zur Einleitung von außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren 

gemäß Artikel 26; 

                                                      

20
 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die 

Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 

1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 

85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 

L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 

21
 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in (ABl. L 95 vom 

21.4.1993, S. 29). 
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h) Bereitstellung eindeutiger Informationen zu den Verbraucherrechten, auch 

zur Behandlung von Beschwerden und einschließlich aller in diesem Absatz 

angeführten Informationen, im Rahmen der Abrechnung oder auf der Websi-

te des Elektrizitätsunternehmens. 

Die Bedingungen müssen fair und im Voraus gut bekannt sein. Diese Informationen 

werden in jedem Fall vor Abschluss oder Bestätigung des Vertrags bereitgestellt. 

Auch bei Abschluss des Vertrags durch Vermittler müssen die in diesem Absatz ge-

nannten Informationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden. 

Den Endkunden ist eine knappe, leicht verständliche und klar gekennzeichnete Zu-

sammenfassung der wichtigsten Vertragsbedingungen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Kunden müssen rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertrags-

bedingungen und dabei über ihr Recht, den Vertrag zu beenden, unterrichtet werden. 

Die Versorger unterrichten ihre Kunden direkt und auf transparente und verständliche 

Weise über jede Änderung des Lieferpreises und deren Anlass, Voraussetzungen 

und Umfang, zu einem angemessenen Zeitpunkt, spätestens jedoch zwei Wochen, 

im Fall von Haushaltskunden einen Monat, vor Eintritt der Änderung. Die Mitglied-

staaten stellen sicher, dass es den Endkunden freisteht, den Vertrag zu beenden, 

wenn sie die neuen Vertragsbedingungen oder Änderungen des Lieferpreises nicht 

akzeptieren, die ihnen ihr Versorger mitgeteilt hat. 

(5) Die Versorger müssen den Endkunden transparente Informationen über geltende 

Preise und Tarife sowie über die Standardbedingungen für den Zugang zu 

Stromdienstleistungen und deren Inanspruchnahme geben. 

(6) Den Endkunden ist von den Versorgern ein breites Spektrum an Zahlungsmög-

lichkeiten anzubieten. Diese Modalitäten dürfen nicht unangemessen einzelne Kun-

den diskriminieren. Etwaige Unterschiede bei den Zahlungsarten oder Vorauszah-

lungssystemen müssen objektiv, diskriminierungsfrei und verhältnismäßig sein und 

dürfen gemäß Artikel 62 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments 

und des Rates22 die unmittelbaren Kosten, die dem Zahlungsempfänger für die Nut-

zung der jeweiligen Zahlungsart oder eines Vorauszahlungssystems entstehen, nicht 

                                                      

22
 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 

über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 

2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 

(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35). 
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übersteigen. 

(7) Nach Maßgabe von Absatz 6 darf Haushaltskunden mit Zugang zu Vorauszah-

lungssystemen durch diese Vorauszahlungssysteme kein Nachteil entstehen. 

(8) Die Endkunden müssen von den Versorgern Angebote mit fairen und transparen-

ten allgemeinen Vertragsbedingungen erhalten, welche klar und unmissverständlich 

abgefasst sein müssen und keine außervertraglichen Hindernisse, wie eine übermä-

ßige Zahl an Vertragsunterlagen, enthalten dürfen, durch die die Kunden an der Aus-

übung ihrer Rechte gehindert werden. Die Kunden müssen vor unfairen oder irrefüh-

renden Verkaufsmethoden geschützt sein. 

(9) Die Endkunden haben Anspruch auf eine gute Qualität der Dienstleistungserbrin-

gung und Behandlung ihrer Beschwerden durch ihren Versorger. Die Versorger müs-

sen Beschwerden auf einfache, faire und zügige Weise behandeln. 

(10) Die Endkunden müssen beim Zugang zur Grundversorgung gemäß den von den 

Mitgliedstaaten nach Artikel 27 erlassenen Bestimmungen über ihre Rechte auf 

Grundversorgung informiert werden. 

(11) Haushaltskunden müssen von den Versorgern angemessen und rechtzeitig vor 

dem geplanten Termin einer Stromsperre über alternative Maßnahmen informiert 

werden. Bei diesen alternativen Maßnahmen, kann es sich um Hilfsangebote zur 

Abwendung einer Stromsperre, Vorauszahlungssysteme, Energieaudits, Energiebe-

ratungsdienste, alternative Zahlungspläne, Schuldnerberatung oder einen Aufschub 

der Stromsperre handeln, und sie dürfen Kunden, denen eine Stromsperre droht, 

keine Mehrkosten verursachen. 

(12) Die Endkunden müssen von den Versorgern spätestens sechs Wochen nach 

einem Wechsel des Versorgers eine Abschlussrechnung erhalten. 

Artikel 11 Anspruch auf Verträge mit dynamischen Stromtarifen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versorger gemäß dem nationalen Re-

gelungsrahmen Verträge mit dynamischen Stromtarifen anbieten können. Die Mit-

gliedstaaten stellen sicher, dass Endkunden, die einen intelligenten Zähler installie-

ren lassen, von mindestens einem Versorger sowie von jedem Versorger mit über 

200 000 Endkunden verlangen können, einen Vertrag mit dynamischen Stromtarifen 

abzuschließen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden von den Versorgern voll-

ständig über die Chancen, Kosten und Risiken von Verträgen mit dynamischen 
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Stromtarifen informiert werden, und dass die Versorger verpflichtet sind, den End-

kunden dementsprechende Informationen, auch über den erforderlichen Einbau ei-

nes geeigneten Stromzählers, zu liefern. Die Regulierungsbehörden überwachen die 

Marktentwicklungen und bewerten die möglichen Risiken neuer Produkte und Dienst-

leistungen und befassen sich mit missbräuchlichen Praktiken. 

(3) Vor jedem Wechsel zu einem Vertrag mit dynamischem Elektrizitätstarif müssen 

Versorger die Zustimmung des Endkunden einholen. 

(4) Die Mitgliedstaaten oder ihre Regulierungsbehörden überwachen über einen Zeit-

raum von mindestens zehn Jahren, sobald Verträge mit dynamischen Stromtarifen 

verfügbar sind, die wichtigsten damit verbundenen Entwicklungen, darunter das 

Marktangebot und die Auswirkungen auf die Kosten der Verbraucher und im Beson-

deren auf die Preisvolatilität, und erstatten darüber jährlich Bericht. 

Artikel 12 Recht auf Wechsel und Bestimmungen über Wechselgebühren 

(1) Ein Wechsel des Versorgers oder des im Bereich der Aggregierung tätigen Markt-

teilnehmers erfolgt binnen kürzestmöglicher Zeit. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass Kunden, die Versorger oder im Bereich der Aggregierung tätige Marktteilneh-

mer wechseln möchten, einen Anspruch auf den Wechsel unter Einhaltung der Ver-

tragsbedingungen innerhalb von höchstens drei Wochen nach dem Tag der Antrag-

stellung haben. Spätestens ab 2026 darf der technische Vorgang des Versorger-

wechsels nicht mehr länger als 24 Stunden dauern und muss an jedem Werktag 

möglich sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zumindest den Haushaltskunden und 

Kleinunternehmen keine Wechselgebühren in Rechnung gestellt werden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten zulassen, dass Versorger 

oder im Bereich der Aggregierung tätige Marktteilnehmer den Kunden, die einen be-

fristeten Elektrizitätsliefervertrag mit festem Tarif freiwillig vorzeitig kündigen, Kündi-

gungsgebühren berechnen, sofern diese Gebühren in einem Vertrag vorgesehen 

sind, den der Kunde freiwillig geschlossen hat, und der Kunde vor Vertragsabschluss 

unmissverständlich über diese Gebühren informiert worden ist. Die Gebühren müs-

sen verhältnismäßig sein und dürfen nicht höher sein als der dem Versorger oder 

dem im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmer infolge der Vertragskündi-

gung unmittelbar entstehende wirtschaftliche Verlust, einschließlich der Kosten etwa-

iger gebündelter Investitionen oder Dienstleistungen, die dem Endkunden im Rah-
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men des Vertrags bereits erbracht wurden. Die Beweislast dafür, dass dem Versor-

ger oder dem im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmer ein unmittelbarer 

wirtschaftlicher Verlust entstanden ist, liegt beim Versorger oder dem im Bereich der 

Aggregierung tätigen Marktteilnehmer, und die Zulässigkeit von Kündigungsgebühren 

wird von der Regulierungsbehörde oder einer anderen zuständigen nationalen Be-

hörde überwacht. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Recht auf Wechsel des Versorgers 

oder des im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmers allen Kunden ohne 

Diskriminierung bei den Kosten, dem Aufwand und der Dauer gewährt wird. 

(5) Haushaltskunden sind berechtigt, sich an kollektiven Versorgerwechselsyste-

men/-modellen zu beteiligen. Die Mitgliedstaaten beseitigen sämtliche regulatori-

schen oder verwaltungsrechtlichen Hindernisse, die dem kollektiven Versorgerwech-

sel im Wege stehen, und sorgen gleichzeitig für einen Rahmen, der Kunden optima-

len Schutz vor unlauteren Praktiken bietet. 

Artikel 13 Aggregierungsvertrag 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es allen Kunden freisteht, Stromdienstleis-

tungen einschließlich Aggregierung aber außer Versorgung unabhängig von ihrem 

Elektrizitätsversorgungsvertrag von einem Elektrizitätsunternehmen ihrer Wahl zu 

erwerben oder diesem zu verkaufen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Endkunden, die einen Aggregierungsver-

trag schließen möchten, einen Anspruch darauf haben, auch ohne die Zustimmung 

ihrer Elektrizitätsunternehmen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die an der Aggregierung beteiligten Marktteil-

nehmer die Kunden vollständig über die Bedingungen der Verträge, die sie ihnen 

anbieten, informieren. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Endkunden das Recht haben, auf Ver-

langen mindestens einmal in jedem Abrechnungszeitraum kostenfrei sämtliche sie 

betreffenden Laststeuerungsdaten oder Daten über die gelieferte und verkaufte 

Elektrizität zu erhalten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Absätzen 2 und 3 genannten 

Rechte allen Endkunden ohne Diskriminierung bei Kosten, Aufwand und Dauer ge-

währt werden. Insbesondere stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass den Kunden von 

ihrem Versorger keine diskriminierenden technischen und administrativen Anforde-
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rungen, Verfahren oder Entgelte auferlegt werden, abhängig davon, ob diese einen 

Vertrag mit einem an der Aggregierung beteiligten Marktteilnehmer geschlossen ha-

ben. 

Artikel 14 Vergleichsinstrumente 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens Haushaltskunden und Klein-

stunternehmen mit einem voraussichtlichen Jahresverbrauch von weniger als 100 

000 kWh unentgeltlich Zugang zu mindestens einem Instrument für den Vergleich 

von Angeboten verschiedener Versorger, einschließlich Angeboten für Verträge mit 

dynamischen Stromtarifen, erhalten. Die Kunden sind in oder zusammen mit den 

Rechnungen oder auf andere Art und Weise über die Verfügbarkeit dieser Instrumen-

te zu unterrichten. Die Instrumente müssen mindestens die folgenden Voraussetzun-

gen erfüllen: 

a) Sie sind unabhängig von den Marktteilnehmern und stellen die Gleichbe-

handlung aller Elektrizitätsunternehmen bei den Suchergebnissen sicher; 

b) ihre Inhaber und die natürliche oder juristische Person, die das Instrument 

betreibt und kontrolliert, sowie Informationen darüber, wie die Instrumente fi-

nanziert werden, werden eindeutig offengelegt; 

c) sie enthalten klare und objektive Kriterien, auf die sich der Vergleich stützt, 

einschließlich der Dienstleistungen, und diese Kriterien werden offengelegt; 

d) sie sind klar und eindeutig formuliert; 

e) es werden korrekte und aktuelle Informationen bereitgestellt, wobei der Zeit-

punkt der letzten Aktualisierung angegeben wird; 

f) sie sind für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich, indem sie 

wahrnehmbar, steuerbar, verständlich und robust gestaltet werden; 

g) sie sehen ein wirksames Verfahren für die Meldung unzutreffender Angaben 

zu veröffentlichten Angeboten vor; 

h) der Vergleich wird so durchgeführt, dass die angeforderten personenbezo-

genen Daten auf die Daten beschränkt sind, die für den Vergleich zwingend 

erforderlich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens ein Instrument den Gesamtmarkt 

abdeckt. Im Fall einer Marktabdeckung durch mehrere Instrumente zeigen diese In-

strumente eine möglichst vollständige Palette an Stromangeboten, die einen wesent-
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lichen Teil des Marktes abdeckt, und in Fällen, in denen die Instrumente keine voll-

ständige Marktabdeckung bieten, eine eindeutige Erklärung dazu, die vor den Ergeb-

nissen angezeigt wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Instrumente können von einer beliebigen Einrichtung, 

einschließlich privaten Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen oder Stellen, 

betrieben werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten benennen eine zuständige Behörde, die dafür verantwortlich 

ist, an Vergleichsinstrumente, die die in Absatz 1 aufgeführten Voraussetzungen er-

füllen, mit einem Vertrauenszeichen zu vergeben, und sicherstellt, dass mit einem 

Vertrauenszeichen versehene Vergleichsinstrumente die in Absatz 1 aufgeführten 

Voraussetzungen fortlaufend erfüllen. Diese Behörde ist von allen Marktteilnehmern 

und Betreibern von Vergleichsinstrumenten unabhängig. 

(4) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die in Absatz 1 genannten Ver-

gleichsinstrumente Vergleichskriterien für die Art der von den Versorgern angebote-

nen Dienstleistungen enthalten. 

(5) Für jedes Instrument, mit dem die Angebote von Marktteilnehmern miteinander 

verglichen werden, kann auf freiwilliger und diskriminierungsfreier Grundlage ein Ver-

trauenszeichen im Sinne dieses Artikels beantragt werden. 

(6) Abweichend von den Absätzen 3 und 5 können die Mitgliedstaaten beschließen, 

die Vergabe von Vertrauenszeichen an Vergleichsinstrumente nicht vorzusehen, 

wenn eine Behörde oder öffentliche Stelle ein Vergleichsinstrument zur Verfügung 

stellt, das die in Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen erfüllt. 

Artikel 15 Aktive Kunden 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Endkunden das Recht haben, als aktive 

Kunden zu handeln, ohne unverhältnismäßigen oder diskriminierenden technischen 

Anforderungen, administrativen Anforderungen, Verfahren, Umlagen und Abgaben 

sowie nicht- kostenorientierten Netzentgelten unterworfen zu werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass aktive Kunden 

a) das Recht haben, entweder direkt oder über Aggregatoren tätig zu sein; 

b) das Recht haben, selbst erzeugte Elektrizität zu verkaufen, auch mittels Ver-

trägen über den Bezug von Strom; 

c) das Recht haben, an Flexibilitäts- und Energieeffizienzprogrammen teilzu-

nehmen; 
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d) das Recht haben, einen Dritten mit dem Management der für ihre Tätigkeiten 

erforderlichen Anlagen zu betrauen, einschließlich Einrichtung, Betrieb, Da-

tenverarbeitung und Wartung, wobei der Dritte nicht als aktiver Kunde gilt; 

e) kostenorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Netzentgelten 

gemäß Artikel 59 Absatz 9 der vorliegenden Richtlinie und Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2019/943 unterworfen sind, bei denen die in das Netz ein-

gespeiste Elektrizität und die aus dem Netz bezogene Elektrizität getrennt 

ausgewiesen werden, damit sichergestellt ist, dass sie in geeigneter und 

ausgewogener Weise zu den Gesamtsystemkosten beitragen; 

f) für die von ihnen im Stromnetz verursachten Ungleichgewichte finanziell ver-

antwortlich sind; in dieser Hinsicht sind sie Bilanzkreisverantwortliche, oder 

sie delegieren die Bilanzkreisverantwortung gemäß Artikel 5 der Verordnung 

(EU) 2019/943. 

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen in ihrem nationalen Recht unterschiedliche Bestim-

mungen für einzeln und gemeinsam handelnde aktive Kunden vorsehen, sofern alle 

im vorliegenden Artikel vorgesehenen Rechte und Pflichten für alle aktiven Kunden 

gelten. Eine unterschiedliche Behandlung gemeinsam handelnder aktiver Kunden 

muss verhältnismäßig und hinreichend begründet sein. 

(4) Mitgliedstaaten, in denen Regelungen bestehen, nach denen die in das Netz ein-

gespeiste Elektrizität und die aus dem Netz bezogene Elektrizität nicht getrennt aus-

gewiesen werden, gewähren nach dem 31. Dezember 2023 keine neuen Rechte 

nach diesen Regelungen. Jedenfalls müssen Kunden, für die bestehende Regelun-

gen gelten, jederzeit die Möglichkeit haben, sich für eine neue Regelung zu ent-

scheiden, wonach die in das Netz eingespeiste und die aus dem Netz bezogene 

Elektrizität als Grundlage für die Berechnung der Netzentgelte getrennt ausgewiesen 

werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass aktive Kunden, in deren Eigentum sich 

eine Speicheranlage befindet, 

a) das Recht haben, innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Bean-

tragung einen Netzanschluss zu erhalten, wenn alle notwendigen Vorausset-

zungen wie die Bilanzkreisverantwortung und geeignete Messsysteme erfüllt 

sind, 
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b) für gespeicherte Elektrizität, die an Ort und Stelleverbleibt, oder, wenn sie für 

Netzbetreiber Flexibilitätsdienstleistungen erbringen, keiner doppelten Ent-

geltpflicht und damit auch keiner doppelten Netzentgeltpflicht unterworfen 

sind, 

c) keinen unverhältnismäßigen Genehmigungsanforderungen oder -gebühren 

unterworfen sind, 

d) befugt sind, mehrere Dienstleistungen gleichzeitig zu erbringen, sofern das 

technisch durchführbar ist. 

Artikel 16 Bürgerenergiegemeinschaften 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen einen Regulierungsrahmen für Bürgerenergiegemein-

schaften vor, mit dem sichergestellt wird, dass 

a) die Teilnahme an einer Bürgerenergiegemeinschaft offen und freiwillig ist; 

b) Mitglieder oder Anteilseigner einer Bürgerenergiegemeinschaft berechtigt 

sind, diese Gemeinschaft wieder zu verlassen; in solchen Fällen findet Artikel 

12 Anwendung; 

c) Mitglieder oder Anteilseigner einer Bürgerenergiegemeinschaft ihre Rechte 

und Pflichten als Haushaltskunden oder aktive Kunden nicht verlieren; 

d) der jeweilige Verteilernetzbetreiber - vorbehaltlich einer nach der Bewertung 

durch die Regulierungsbehörde fairen Vergütung - mit Bürgerenergiegemein-

schaften zusammenarbeitet, um Stromübertragungen innerhalb von Bürger-

energiegemeinschaften zu erleichtern; 

e) für Bürgerenergiegemeinschaften diskriminierungsfreien, fairen, verhältnis-

mäßigen und transparenten Verfahren, Abgaben und Umlagen unterworfen 

sind, auch für Registrierung und Genehmigungsverfahren, und ihnen trans-

parente, diskriminierungsfreie und kostenorientierte Netzentgelte gemäß Ar-

tikel 18 der Verordnung (EU) 2019/943 berechnet werden, damit sicherge-

stellt ist, dass sie in geeigneter und ausgewogener Art und Weise zu den 

Gesamtsystemkosten beitragen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können im Regelungsrahmen für Bürgerenergiegemeinschaf-

ten vorschreiben, dass Bürgerenergiegemeinschaften 

a) für die länderübergreifende Teilnahme offen sind, 
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b) das Recht haben, Eigentümer von Verteilernetzen zu sein, solche einzurich-

ten, zu kaufen oder zu mieten und vorbehaltlich der Bedingungen des Absat-

zes 4 des vorliegenden Artikels eigenständig zu betreiben, 

c) den Ausnahmen des Artikels 38 Absatz 2 unterliegen. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Bürgerenergiegemeinschaften 

a) in der Lage sind, entweder direkt oder über Aggregatoren diskriminierungs-

freien Zugang zu allen Elektrizitätsmärkten zu erhalten; 

b) bei ihren Tätigkeiten, Rechten und Pflichten als Endkunden, Erzeuger, Ver-

sorger, Verteilernetzbetreiber oder als Aggregatoren tätige Marktteilnehmer 

diskriminierungsfrei und verhältnismäßig behandelt werden; 

c) für die von ihnen im Stromnetz verursachten Ungleichgewichte finanziell ver-

antwortlich sind; in dieser Hinsicht sind sie Bilanzkreisverantwortliche, oder 

sie delegieren die Bilanzkreisverantwortung gemäß Artikel 5 der Verordnung 

(EU) 2019/943; 

d) bei dem Verbrauch selbst erzeugter Elektrizität wie aktive Kunden gemäß Ar-

tikel 15 Absatz 2 Buchstabe e behandelt werden; 

e) das Recht haben, innerhalb der Bürgerenergiegemeinschaft Elektrizität ge-

meinsam zu nutzen, die mit Erzeugungsanlagen im Eigentum der Gemein-

schaft erzeugt wird, und zwar vorbehaltlich anderer Anforderungen dieses 

Artikels und unter Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitglieder der Ge-

meinschaft als Endkunden. 

Wird für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe e Elektrizität gemeinsam ge-

nutzt, so erfolgt das unbeschadet der geltenden Netzentgelte und sonstiger einschlä-

giger Umlagen, Gebühren, Abgaben und Steuern, gemäß einer von der zuständigen 

nationalen Behörde ausgearbeiteten, transparenten Kosten-Nutzen-Analyse der de-

zentralen Energieressourcen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Bürgerenergiegemeinschaften das 

Recht zu erteilen, in ihrem Tätigkeitsgebiet Verteilernetze zu betreiben, und die Ver-

fahren dafür festlegen, unbeschadet des Kapitels IV oder anderer Vorschriften und 

Regelungen, die für Verteilernetzbetreiber gelten. Wird dieses Recht erteilt, so stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass Bürgerenergiegemeinschaften 
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a) das Recht haben, mit dem jeweiligen Verteilernetzbetreiber oder Übertra-

gungsnetzbetreiber, an den ihr Netz angeschlossen ist, eine Vereinbarung 

über den Betrieb ihres Netzes zu schließen; 

b) an den Anschlusspunkten ihres Netzes an das Verteilernetz außerhalb der 

Bürgerenergiegemeinschaft angemessene Netzentgelte berechnet werden, 

und dass in diesen Netzentgelten die in das Verteilernetz eingespeiste Elekt-

rizität und die aus dem Verteilernetz außerhalb der Bürgerenergiegemein-

schaft bezogene Elektrizität gemäß Artikel 59 Absatz 7 getrennt ausgewie-

sen werden; 

c) Kunden, die an das Verteilernetz angeschlossen bleiben, nicht diskriminieren 

oder schädigen. 

Artikel 17 Laststeuerung durch Aggregierung 

(1) Die Mitgliedstaaten gestatten und fördern die Beteiligung an der Laststeuerung 

durch Aggregierung. Die Mitgliedstaaten gestatten Endkunden - auch denjenigen, die 

Laststeuerung durch Aggregierung bereitstellen - neben Erzeugern an allen Elektrizi-

tätsmärkten ohne Diskriminierung teilzunehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Übertragungs- und Verteilernetzbe-

treiber bei der Erbringung von Systemdienstleistungen Marktteilnehmer, die im Be-

reich der Aggregierung zur Laststeuerung tätig sind, auf der Grundlage ihrer techni-

schen Fähigkeiten neben Erzeugern diskriminierungsfrei behandeln. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihr einschlägiger Regelungsrahmen min-

destens die folgenden Elemente enthält: 

a) Das Recht eines jeden Marktteilnehmers, der im Bereich der Aggregierung 

tätig ist, einschließlich unabhängiger Aggregatoren, ohne Zustimmung ande-

rer Marktteilnehmer Zutritt zu Elektrizitätsmärkten zu haben. 

b) Diskriminierungsfreie und transparente Regeln, in denen die Aufgaben und 

Zuständigkeiten aller Elektrizitätsunternehmen und Kunden klar festgelegt 

sind. 

c) Diskriminierungsfreie und transparente Regeln und Verfahren für den Daten-

austausch zwischen im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmern 

und anderen Elektrizitätsunternehmen, mit denen der leichte Zugang zu Da-

ten unter einheitlichen und diskriminierungsfreien Bedingungen sichergestellt 
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und zugleich der umfassende Schutz wirtschaftlich sensibler Informationen 

und der personenbezogenen Daten der Kunden gewahrt wird. 

d) Eine Verpflichtung der im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmer, 

für die von ihnen im Stromnetz verursachten Ungleichgewichte die finanzielle 

Verantwortung zu übernehmen; in dieser Hinsicht sind sie Bilanzkreis-

verantwortliche, oder sie delegieren die Bilanzkreisverantwortung gemäß Ar-

tikel 5 der Verordnung (EU) 2019/943. 

e) Bestimmungen wonach Endkunden, die einen Vertrag mit unabhängigen Ag-

gregatoren geschlossen haben, von ihren Versorgern keine unangemesse-

nen Zahlungen, Sanktionen oder sonstigen unangemessenen vertraglichen 

Beschränkungen auferlegt werden. 

f) Einen Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen im Bereich 

der Aggregierung tätigen Marktteilnehmern und anderen Marktteilnehmern, 

mit der die Verantwortung für Bilanzkreisabweichungen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Elektrizitätsunternehmen oder teilnehmenden End-

kunden vorschreiben, anderen Marktteilnehmern oder deren Bilanzkreisverantwortli-

chen einen finanziellen Ausgleich zu zahlen, wenn diese unmittelbar von der Aktivie-

rung der Laststeuerung betroffen sind. Durch einen derartigen finanziellen Ausgleich 

dürfen weder Hindernisse für den Marktzutritt von im Bereich der Aggregierung täti-

gen Marktteilnehmern noch Flexibilitätshindernisse errichtet werden. Ein solcher fi-

nanzieller Ausgleich ist strikt auf die Deckung der Folgekosten begrenzt, die den 

Versorgern teilnehmender Kunden oder ihren Bilanzkreisverantwortlichen während 

der Aktivierung der Laststeuerung entstehen. Die Methode zur Berechnung des Aus-

gleichs kann den Vorteilen Rechnung tragen, die anderen Marktteilnehmern durch 

die unabhängigen Aggregatoren entstehen, und in diesem Fall können Aggregatoren 

oder teilnehmende Kundenverpflichtet werden, zu dieser Ausgleichszahlung beizu-

tragen, aber nur wenn und soweit, als die Vorteile aller Versorger, Kunden und ihrer 

Bilanzkreisverantwortlichen die entstandenen unmittelbaren Kosten nicht überstei-

gen. Die Berechnungsmethode bedarf der Genehmigung durch die Regulierungsbe-

hörde oder einer anderen zuständigen nationalen Behörde. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden oder, falls in 

ihren nationalen Rechtssystemen so vorgesehen, die Übertragungs- und Verteiler-

netzbetreiber in enger Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern und Endkunden 

auf der Grundlage der technischen Merkmale dieser Märkte und der Laststeue-
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rungsmöglichkeiten die technischen Anforderungen für die Teilnahme der Laststeue-

rung an allen Elektrizitätsmärkten festlegen. In diesen Anforderungen wird auch der 

Anteil aggregierter Lasten geregelt. 

Artikel 18 Abrechnungen und Abrechnungsinformationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abrechnungen und Abrechnungsin-

formationen zutreffend, leicht verständlich, eindeutig, prägnant und benutzerfreund-

lich sind und in einer Art und Weise dargestellt werden, die den Endkunden den Ver-

gleich erleichtert. Die Endkunden erhalten auf Antrag eine klare und verständliche 

Erläuterung, wie ihre Abrechnung zustande gekommen ist, insbesondere dann, wenn 

nicht der tatsächliche Verbrauch abgerechnet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden alle ihre Abrechnungen 

und Abrechnungsinformationen kostenfrei erhalten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den Endkunden die Möglichkeit elektroni-

scher Abrechnungen und Abrechnungsinformationen sowie flexible Regelungen für 

die tatsächliche Begleichung von Rechnungen angeboten werden. 

(4) Sieht der Vertrag eine zukünftige Änderung des Produkts oder Preises oder einen 

Nachlass vor, so sollte das auf der Abrechnung zusammen mit dem Datum angege-

ben werden, an dem die Änderung wirksam wird. 

(5) Die Mitgliedstaaten konsultieren Verbraucherorganisationen, wenn sie Änderun-

gen der Anforderungen an den Inhalt der Abrechnungen erwägen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abrechnungen und Abrechnungsin-

formationen den Mindestanforderungen des Anhangs I genügen. 

Artikel 19 Intelligente Messsysteme 

(1) Um die Energieeffizienz zu fördern und die Endkunden zu stärken, empfehlen die 

Mitgliedstaaten oder - wenn das von einem Mitgliedstaat vorgesehen ist - die Regu-

lierungsbehörden nachdrücklich, dass die Elektrizitätsunternehmen und die anderen 

Marktteilnehmer den Stromverbrauch optimieren, unter anderem indem sie Ener-

giemanagementdienstleistungen anbieten, neuartige Preismodelle entwickeln und 

unter Wahrung der geltenden Datenschutzvorschriften der Union intelligente Mess-

systeme einführen, die insbesondere mit Energiemanagementsystemen für Verbrau-

cher und intelligenten Netzen interoperabel sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihren Hoheitsgebieten intelligente 

Messsysteme eingeführt werden, durch die die aktive Beteiligung der Kunden am 



Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates - Stand: 05.06.2019 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

60 

Elektrizitätsmarkt unterstützt wird. Diese Einführung kann einer Kosten-Nutzen-

Analyse unterliegen, die gemäß den in Anhang II genannten Grundsätzen erfolgt. 

(3) Die Mitgliedstaaten, die sich für die Einführung intelligenter Messsysteme ent-

scheiden, erlassen und veröffentlichen die funktionalen und technischen Mindestan-

forderungen des Artikels 20 und des Anhangs II an intelligente Messsysteme, die in 

ihren Hoheitsgebieten eingeführt werden sollen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass diese intelligenten Messsysteme interoperabel sowie in der Lage sind, Ausga-

bewerte für Energiemanagementsysteme für Verbraucher zu liefern. In diesem Zu-

sammenhang tragen die Mitgliedstaaten der Anwendung der verfügbaren einschlägi-

gen Normen, einschließlich jener, die die Interoperabilität ermöglichen, bewährter 

Verfahren sowie der Bedeutung, die der Einführung intelligenter Netze und dem Aus-

bau des Elektrizitätsbinnenmarkts zukommt, gebührend Rechnung. 

(4) Die Mitgliedstaaten, die die Einführung intelligenter Messsysteme vorantreiben, 

stellen sicher, dass die Endkunden unter Berücksichtigung der langfristigen Vorteile 

für die gesamte Versorgungskette in transparenter und diskriminierungsfreier Weise 

an den mit der Einführung verbundenen Kosten beteiligt werden. Die Mitgliedstaaten 

oder - wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen - die benannten zuständigen Be-

hörden überwachen diese Einführung in ihren Hoheitsgebieten regelmäßig, um die 

Weitergabe von Vorteilen an die Verbraucher zu verfolgen. 

(5) Wurde die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Absatz 2 ge-

nannten Kosten-Nutzen-Analyse negativ beurteilt, so stellen die Mitgliedstaaten si-

cher, dass diese Analyse mindestens alle vier Jahre oder häufiger überarbeitet wird, 

um wesentlichen Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen und der technolo-

gischen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Die Mitglied-

staaten teilen der Kommission die Ergebnisse ihrer aktualisierten Kosten-Nutzen-

Analyse mit, sobald diese vorliegt. 

(6) Die Bestimmungen dieser Richtlinie zu intelligenten Messsysteme gelten für künf-

tig eingebaute Anlagen und für Anlagen, die ältere intelligente Zähler ersetzen. Intel-

ligente Messsysteme, die bereits installiert sind oder bei denen der „Beginn der Ar-

beiten“ vor dem 4. Juli 2019 liegt, dürfen für die Zeit ihrer Lebensdauer in Betrieb 

bleiben, im Fall intelligenter Messsysteme, die die Anforderungen des Artikels 20 und 

des Anhangs II nicht erfüllen, jedoch nicht nach dem 5. Juli 2031. 

Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes bedeutet „Beginn der Arbeiten“ entweder 

der Beginn der Bauarbeiten für die Investition oder die erste verbindliche Bestellung 
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von Ausrüstung oder eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar 

macht, wobei der früheste Zeitpunkt maßgebend ist. Der Kauf von Grundstücken o-

der Vorarbeiten wie die Einholung von Genehmigungen und die Erstellung vorläufiger 

Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als Beginn der Arbeiten. Bei Übernahmen ist 

der „Beginn der Arbeiten“ der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittelbar mit der erwor-

benen Betriebsstätte verbundenen Vermögenswerte. 

Artikel 20 Funktionen intelligenter Messsysteme 

Wird die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Artikel 19 Absatz 2 

genannten Kosten-Nutzen-Analyse positiv bewertet oder werden intelligente Mess-

systeme nach dem 4. Juli 2019 systematisch eingeführt, so beachten die Mitglied-

staaten bei deren Einführung europäische Normen, Anhang II und die folgenden An-

forderungen: 

a) Die intelligenten Messsysteme messen den tatsächlichen Energieverbrauch 

genau und sind in der Lage, den Endkunden Informationen über die tatsäch-

lichen Nutzungszeiten zu liefern. Validierte historische Verbrauchsdaten aus 

der Vergangenheit werden den Endkunden auf Verlangen leicht und sicher 

zugänglich und gut erkennbar ohne Zusatzkosten bereitgestellt. Nicht vali-

dierte Fast-Echtzeit-Verbrauchsdaten werden den Endkunden über eine 

standardisierte Schnittstelle oder über Fernzugriff leicht und sicher ohne Zu-

satzkosten zugänglich gemacht, um automatisierte Energieeffizienzpro-

gramme, die Laststeuerung und andere Dienste zu unterstützen. 

b) Die Sicherheit der intelligenten Messsysteme und der Datenkommunikation 

wird gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union im Bereich der 

Sicherheit unter gebührender Berücksichtigung der besten verfügbaren 

Techniken für die Sicherstellung eines Höchstmaßes an Cybersicherheit und 

unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Kosten und des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit gewährleistet. 

c) Der Schutz der Privatsphäre und der Daten der Endkunden erfolgt gemäß 

den einschlägigen Vorschriften der Union über den Datenschutz und den 

Schutz der Privatsphäre. 

d) Die Betreiber von Messsystemen stellen sicher, dass die Zähler aktiver Kun-

den, die Elektrizität in das System einspeisen, die vom Standort des aktiven 

Kunden in das Netz eingespeiste Elektrizität berücksichtigen. 
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e) Falls die Endkunden es wünschen, werden ihnen oder in ihrem Auftrag han-

delnden Dritten Messdaten über ihre Stromeinspeisung in das Netz und ihren 

Stromverbrauch gemäß den nach Artikel 24 erlassenen Durchführungs-

rechtsakten über eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle oder über 

Fernzugriff in einem leicht verständlichen Format zur Verfügung gestellt, das 

es ihnen ermöglicht, Angebote unter gleichen Voraussetzungen zu verglei-

chen. 

f) Die Endkunden werden vor dem oder zum Zeitpunkt der Installation intelli-

genter Messsysteme angemessen beraten und informiert, insbesondere über 

das volle Potenzial dieser Zähler für die Handhabung der Zählerablesung 

und die Überwachung des Energieverbrauchs sowie über die Erhebung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den anwendbaren Daten-

schutzvorschriften der Union. 

g) Intelligente Messsysteme ermöglichen, dass Messung und Abrechnung bei 

den Endkunden mit einer Zeitauflösung vorgenommen werden können, die 

dem auf dem nationalen Markt geltenden Bilanzkreisabrechnungszeitintervall 

entspricht. 

Für die Zwecke von Buchstabe e muss es Endkunden, gemäß ihrem Recht auf Da-

tenübertragbarkeit nach den Datenschutzvorschriften der Union, möglich sein ihre 

Messdaten ohne zusätzliche Kosten zu finden oder einem Dritten zu übermitteln. 

Artikel 21 Anspruch auf ein intelligentes Messsystem 

(1) Wurde die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Artikel 19 Ab-

satz 2 genannten Kosten-Nutzen-Analyse negativ bewertet und nicht systematisch 

eingeführt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass jeder Endkunde auf Anfrage 

und auf eigene Kosten zu fairen, angemessenen und kosteneffizienten Bedingungen 

Anspruch auf die Installation oder Aufrüstung zu einem intelligenten Messsystem hat, 

das 

a) sofern technisch praktikabel, mit den in Artikel 20 genannten Funktionen 

ausgestattet ist oder über bestimmte Mindestfunktionen verfügt, die von den 

Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene und gemäß Anhang II festzulegen und 

zu veröffentlichen sind; 
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b) interoperabel und in der Lage ist, die gewünschte Vernetzung der Messinfra-

struktur mit Energiemanagementsystemen für Verbraucher fast in Echtzeit 

herzustellen. 

(2) Beantragt ein Kunde gemäß Absatz 1 ein intelligentes Messsystem, so muss der 

Mitgliedstaat oder - wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen - die benannte zu-

ständige Behörde 

a) sicherstellen, dass das Angebot an den Endkunden, der die Installation eines 

intelligenten Messsystems beantragt, explizite Hinweise und klare Beschrei-

bungen zu folgenden Aspekten enthält: 

i) Funktionen und Interoperabilität, die vom intelligenten Messsystem un-

terstützt werden können, und praktikable Dienste sowie Vorteile, die 

durch das Vorhandensein des intelligenten Messsystems zum jeweili-

gen Zeitpunkt realistischerweise erzielt werden können, 

ii) alle damit verbundenen, vom Endkunden zu tragenden Kosten, 

b) sicherstellen, dass das Messsystem innerhalb eines angemessenen Zeit-

raums, spätestens vier Monate nach Antrag des Kunden installiert wird, 

c) die damit verbundenen Kosten regelmäßig - mindestens alle zwei Jahre - 

überprüfen und öffentlich zugänglich machen und die von technischen Ent-

wicklungen und möglichen Aufrüstungen der Messsysteme abhängige Ent-

wicklung dieser Kosten verfolgen. 

Artikel 22 Konventionelle Zähler 

(1) Sind die Endkunden nicht mit intelligenten Messsystemen ausgestattet, so stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass den Endkunden individuelle konventionelle Zähler 

zur Verfügung gestellt werden, die ihren tatsächlichen Verbrauch genau messen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden in der Lage sind, ihre kon-

ventionellen Zähler entweder direkt oder indirekt über eine Online-Schnittstelle oder 

eine andere geeignete Schnittstelle auf einfache Weise abzulesen. 

Artikel 23 Datenverwaltung 

(1) Bei der Aufstellung der Regeln für die Verwaltung und den Austausch von Daten 

gibt der Mitgliedstaat oder - wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen - die benannte 

zuständige Behörde genau die Vorschriften an, die für den Zugang berechtigter Par-

teien zu den Daten der Endkunden gemäß diesem Artikel und dem geltenden 
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Rechtsrahmen der Union gelten. Für die Zwecke dieser Richtlinie sind unter Daten 

Mess- und Verbrauchsdaten sowie die für einen Versorgerwechsel des Kunden, die 

Laststeuerung und andere Dienste erforderlichen Daten zu verstehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten organisieren die Datenverwaltung, um einen effizienten und 

sicheren Datenzugang und -austausch sowie Datenschutz und -sicherheit zu ge-

währleisten. 

Unabhängig von dem in den einzelnen Mitgliedstaaten angewandten Datenverwal-

tungsmodell gewährt bzw. gewähren die für die Datenverwaltung zuständigen Stellen 

den berechtigten Parteien gemäß Absatz 1 Zugang zu den Daten des Endkunden. 

Die angeforderten Daten werden den berechtigten Parteien auf diskriminierungsfreie 

Weise und gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Der Zugang zu den Daten muss ein-

fach sein, und die einschlägigen Verfahren zur Erlangung dieses Zugangs sind öf-

fentlich zugänglich zu machen. 

(3) Die Vorschriften über den Zugang zu Daten und der Datenspeicherung im Rah-

men dieser Richtlinie entsprechen dem einschlägigen Unionsrecht. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt ge-

mäß der Verordnung (EU) 2016/679. 

(4) Die Mitgliedstaaten oder - wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen - die be-

nannten zuständigen Behörden genehmigen und zertifizieren oder, einschlägig, be-

aufsichtigen die für die Datenverwaltung zuständigen Stellen, um dafür zu sorgen, 

dass diese Stellen den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen. 

Unbeschadet der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 können die Mitgliedstaaten beschließen, von den für die Datenverwal-

tung zuständigen Stellen die Ernennung von Gleichbehandlungsbeauftragten zu ver-

langen, die die Durchführung der Maßnahmen dieser Stellen zur Sicherstellung eines 

diskriminierungsfreien Zugangs zu Daten und die Einhaltung der Anforderungen die-

ser Richtlinie überwachen. 

Die Mitgliedstaaten können in Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe d dieser Richtlinie ge-

nannte Gleichbehandlungsbeauftragte oder -stellen benennen, um den Verpflichtun-

gen dieses Absatzes nachzukommen. 

(5) Den Endkunden dürfen weder für den Zugang zu ihren Daten noch für Anträge 

auf Bereitstellung ihrer Daten zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt werden. 

Die Mitgliedstaaten sind für die Festlegung der entsprechenden Gebühren des Da-

tenzugangs der berechtigten Parteien zuständig. 
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Die Mitgliedstaaten oder - wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen - die benannten 

zuständigen Behörden stellen sicher, dass alle Gebühren, die von Datendienstleis-

tungen erbringenden, regulierten Unternehmen erhoben werden, angemessen und 

ordnungsgemäß begründet sind. 

Artikel 24 Interoperabilitätsanforderungen und Verfahren für den Zugang zu 

Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten erleichtern die vollständige Interoperabilität der Energiedienst-

leistungen in der Union, damit der Wettbewerb auf dem Endkundenmarkt gefördert 

wird und den berechtigten Parteien keine übermäßigen Verwaltungskosten entste-

hen. 

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten Interoperabilitäts-

anforderungen und diskriminierungsfreie und transparente Verfahren für den Zugang 

zu den in Artikel 23 Absatz 1 genannten Daten fest. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizitätsunternehmen die in Absatz 2 

genannten Interoperabilitätsanforderungen und Verfahren für den Zugang zu Daten 

anwenden. Diese Anforderungen und Verfahren beruhen auf der gängigen nationa-

len Praxis. 

Artikel 25 Zentrale Anlaufstellen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, 

über die die Kunden alle notwendigen Informationen über ihre Rechte, das geltende 

Recht und die Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, 

erhalten. Diese zentralen Anlaufstellen können in allgemeine Verbraucherinformati-

onsstellen eingegliedert sein. 

Artikel 26 Recht auf außergerichtliche Streitbeilegung 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Endkunden über eine unabhängige 

Einrichtung wie einen Bürgerbeauftragen für Energie, einen Verbraucherverband o-

der eine nationale Regulierungsbehörde Zugang zu einfachen, fairen, transparenten, 

unabhängigen, wirksamen und effizienten Mechanismen für die außergerichtliche 

Beilegung von Streitigkeiten haben, die sich aus den in dieser Richtlinie festgelegten 

Rechten und Pflichten ergeben. Handelt es sich bei dem Endkunden um einen Ver-

braucher im Sinne der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des 
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Rates23, so müssen solche Mechanismen der außergerichtlichen Streitbeilegung den 

in der Richtlinie 2013/11/EU festgelegten Qualitätsanforderungen entsprechen und 

für berechtigte Fälle Erstattungs-und Entschädigungssysteme vorsehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen erforderlichenfalls sicher, dass die Stellen für die au-

ßergerichtliche Streitbeilegung zusammenarbeiten, um einfache, faire, transparente, 

unabhängige, wirksame und effiziente außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren 

für alle Streitigkeiten anzubieten, die Produkte und Dienstleistungen betreffen, die an 

unter diese Richtlinie fallende Produkte und Dienstleistungen gebunden sind oder im 

Paket damit angeboten bzw. erbracht werden. 

(3) Die Mitwirkung von Elektrizitätsunternehmen an Mechanismen für die außerge-

richtliche Beilegung von Streitigkeiten für Haushaltskunden ist verbindlich, es sei 

denn, der jeweilige Mitgliedstaat weist gegenüber der Kommission nach, dass andere 

Mechanismen gleichermaßen wirksam sind. 

Artikel 27 Grundversorgung 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass alle Haushaltskunden und, soweit die 

Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, Kleinunternehmen in ihrem Hoheitsgebiet 

über eine Grundversorgung verfügen, d.h. das Recht auf Versorgung mit Elektrizität 

einer bestimmten Qualität zu wettbewerbsfähigen, leicht und eindeutig vergleichba-

ren, transparenten und diskriminierungsfreien Preisen haben. Zur Gewährleistung 

der Bereitstellung der Grundversorgung können die Mitgliedstaaten einen Versorger 

letzter Instanz benennen. Die Mitgliedstaaten erlegen Verteilernetzbetreibern die 

Verpflichtung auf, Kunden nach Modalitäten, zu Bedingungen und zu Tarifen an ihr 

Netz anzuschließen, die nach dem Verfahren des Artikels 59 Absatz 7 festgelegt 

worden sind. Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, die Marktpositi-

on der Haushaltskunden und kleineren und mittelgroßen Kunden, die nicht Haus-

haltskunden sind, zu stärken, indem sie die Möglichkeiten des freiwilligen Zusam-

menschlusses zur Vertretung dieser Kundengruppe fördern. 

(2) Absatz 1 wird in transparenter und diskriminierungsfreier Weise umgesetzt, wobei 

                                                      

23
 Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über die 

alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucher-

angelegenheiten) (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 63). 
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die freie Wahl des Versorgers gemäß Artikel 4 nicht behindert werden darf. 

Artikel 28 Schutzbedürftige Kunden 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Kunden und 

tragen insbesondere dafür Sorge, dass für schutzbedürftige Kunden ein angemesse-

ner Schutz besteht. In diesem Zusammenhang definiert jeder Mitgliedstaat den Be-

griff „schutzbedürftiger Kunde“, der auf Energiearmut abstellen und auf das Verbot, 

solche Kunden in schwierigen Zeiten von der Energieversorgung auszuschließen, 

hinweisen kann. Für die Definition des Begriffs „schutzbedürftiger Kunde“ können die 

Höhe des Einkommens, der Anteil der Energieausgaben am verfügbaren Einkom-

men, die Energieeffizienz von Wohnungen, die kritische Abhängigkeit von elektri-

schen Geräten für gesundheitliche Zwecke, das Alter und weitere Kriterien herange-

zogen werden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte und Verpflichtun-

gen im Zusammenhang mit schutzbedürftigen Kunden gewährt bzw. eingehalten 

werden. Insbesondere treffen sie Vorkehrungen, um Endkunden in abgelegenen Ge-

bieten zu schützen. Die Mitgliedstaaten gewährleisten einen hohen Verbraucher-

schutz, insbesondere bei der Transparenz der Vertragsbedingungen, allgemeinen 

Informationen und Streitbeilegungsverfahren. 

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, beispielsweise Leistungen 

im Rahmen der Systeme der sozialen Sicherheit zu gewähren, um die notwendige 

Versorgung für schutzbedürftige Kunden zu gewährleisten, oder Zuschüsse für Ver-

besserungen der Energieeffizienz zu gewähren sowie Energiearmut, sofern sie ge-

mäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2018/1999 festgestellt 

wurde, auch im breiteren Kontext der Armut, zu bekämpfen. Durch diese Maßnah-

men dürfen die in Artikel 4 geforderte wirksame Öffnung des Marktes oder das Funk-

tionieren des Marktes nicht beeinträchtigt werden, und die Kommission ist gegebe-

nenfalls gemäß Artikel 9 Absatz 4 von ihnen in Kenntnis zu setzen. Die entsprechen-

den Mitteilungen können auch Maßnahmen innerhalb des allgemeinen Systems der 

sozialen Sicherheit enthalten. 

Artikel 29 Energiearmut 

Bei der Einschätzung gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

2018/1999, wie viele Haushalte von Energiearmut betroffen sind, definieren die Mit-

gliedstaaten eine Reihe von Kriterien und veröffentlichen diese Kriterien, zu denen 

auch ein niedriges Einkommen, ein hoher Anteil der Energieausgaben am verfügba-
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ren Einkommen und schlechte Energieeffizienz zählen können. 

Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang und im Zusammenhang mit Artikel 

5 Absatz 5 Leitlinien zur Definition des Begriffs „erhebliche Anzahl von von Energie-

armut betroffenen Haushalten“ bereit und geht dabei davon aus, dass jeder Anteil der 

Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, als bedeutend angesehen werden 

kann. 

Kapitel IV Betrieb des Verteilernetzes 

Artikel 30 Benennung von Verteilernetzbetreibern 

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unternehmen, die Eigentü-

mer von Verteilernetzen oder die für diese verantwortlich sind, benennen für einen 

Zeitraum, den die Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und unter Berücksichti-

gung der wirtschaftlichen Verhältnisse festlegen, einen oder mehrere Verteilernetzbe-

treiber. 

Artikel 31 Aufgaben der Verteilernetzbetreiber 

(1) Der Verteilernetzbetreiber ist dafür verantwortlich, auf lange Sicht die Fähigkeit 

des Netzes sicherzustellen, eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elekt-

rizität zu befriedigen und in seinem Gebiet unter wirtschaftlichen Bedingungen ein 

sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsverteilernetz unter gebührender 

Beachtung des Umweltschutzes und der Energieeffizienz zu betreiben, zu warten 

und auszubauen. 

(2) Der Verteilernetzbetreiber darf auf keinen Fall Netzbenutzer oder Kategorien von 

Netzbenutzern - insbesondere zum Vorteil der mit ihm verbundenen Unternehmen - 

diskriminieren. 

(3) Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die Informationen bereit, die 

sie für den effizienten Netzzugang und die effiziente Nutzung des Netzes benötigen. 

(4) Ein Mitgliedstaat kann dem Verteilernetzbetreiber zur Auflage machen, gemäß 

Artikel 12 der Verordnung (EU) 2019/943 bei der Inanspruchnahme von Erzeu-

gungsanlagen solchen den Vorrang zu geben, in denen erneuerbare Quellen einge-

setzt werden oder die nach dem Prinzip der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung 

betrieben werden. 

(5) Soweit er diese Funktion hat, handelt jeder Verteilernetzbetreiber als neutraler 

Marktvermittler bei der Beschaffung der Energie, die er zur Deckung von Energiever-
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lusten in seinem Netz verwendet, gemäß transparenten, diskriminierungsfreien und 

marktgestützten Verfahren. 

(6) Ist ein Verteilernetzbetreiber für die Beschaffung von Produkten und Leistungen 

zuständig, die für den leistungsfähigen, zuverlässigen und sicheren Betrieb des Ver-

teilernetzes erforderlich sind, so müssen die vom Verteilernetzbetreiber zu diesem 

Zweck erlassenen Vorschriften objektiv, transparent und diskriminierungsfrei sein 

und in Abstimmung mit Übertragungsnetzbetreibern und anderen relevanten Markt-

teilnehmern ausgearbeitet werden. Die Bedingungen für die Bereitstellung dieser 

Produkte und Leistungen für die Verteilernetzbetreiber, einschließlich etwaiger Rege-

lungen und Tarife, werden gemäß Artikel 59 Absatz 7 diskriminierungsfrei und kos-

tenorientiert festgelegt, und sie werden veröffentlicht. 

(7) Bei der Erfüllung der in Absatz 6 angeführten Aufgaben beschafft der Verteiler-

netzbetreiber die für sein Netz benötigten nicht frequenzgebundenen Systemdienst-

leistungen gemäß transparenten, diskriminierungsfreien und marktgestützten Verfah-

ren, es sei denn, die Regulierungsbehörde ist zu der Einschätzung gelangt, dass die 

marktgestützte Beschaffung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistungen wirt-

schaftlich nicht effizient ist, und hat eine Ausnahme gewährt. Die Verpflichtung zur 

Beschaffung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistungen gilt nicht für voll-

ständig integrierte Netzkomponenten. 

(8) Bei der Beschaffung der in Absatz 6 angeführten Produkte und Leistungen muss 

die wirksame Beteiligung aller qualifizierten Marktteilnehmer - einschließlich der 

Marktteilnehmer, die Energie aus erneuerbaren Quellen anbieten und derer, die im 

Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreiber von Energiespeicheranlagen sowie von 

Marktteilnehmern, die in der Aggregierung tätig sind - sichergestellt sein, insbesonde-

re indem von den Regulierungsbehörden und den Verteilernetzbetreibern verlangt 

wird, in enger Zusammenarbeit mit allen Marktteilnehmern, sowie Übertragungsnetz-

betreibern, die technischen Anforderungen für die Teilnahme an diesen Märkten auf 

der Grundlage der technischen Merkmale dieser Märkte und der Fähigkeiten aller 

Marktteilnehmer zu definieren. 

(9) Verteilernetzbetreiber kooperieren mit Übertragungsnetzbetreibern bei der wirk-

samen Beteiligung von Marktteilnehmern, die an ihr Netz angeschlossen sind, an 

dem Endkunden-, dem Großhandels- und dem Regelenergiemarkt. Die Erbringung 

von Regelenergiedienstleistungen mithilfe von Ressourcen innerhalb des Verteiler-

netzes wird mit dem jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber gemäß Artikel 57 der Ver-
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ordnung (EU) 2019/943 und Artikel 182 der Verordnung (EU) 2017/1485 der Kom-

mission24 vereinbart. 

(10) Die Mitgliedstaaten oder ihre benannten zuständigen Behörden können es Ver-

teilernetzbetreibern gestatten, andere Tätigkeiten als jene auszuüben, die in dieser 

Richtlinie und in der Verordnung (EU) 2019/943 festgelegt sind, sofern diese Tätig-

keiten notwendig sind, damit die Verteilernetzbetreiber ihre Verpflichtungen gemäß 

dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) 2019/943 erfüllen können, sofern die Re-

gulierungsbehörde geprüft hat, dass eine derartige Ausnahmeregelung notwendig ist. 

Dieser Absatz gilt unbeschadet des Rechts des Verteilernetzbetreibers, Eigentümer 

von anderen Netzen als Stromnetzen zu sein und diese Netze auszubauen, zu ver-

walten oder zu betreiben, soweit der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Be-

hörde ihm dieses Recht erteilt hat. 

Artikel 32 Anreize für die Nutzung von Flexibilität in Verteilernetzen 

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen den erforderlichen Regelungsrahmen, durch den die 

Verteilernetzbetreiber in die Lage versetzt werden und Anreize erhalten, Flexibilitäts-

leistungen einschließlich Engpassmanagement in ihrem Bereich zu beschaffen, um 

die Effizienz bei Betrieb und Ausbau des Verteilernetzes zu verbessern. Durch die 

Regelungsrahmen wird insbesondere sichergestellt, dass die Verteilernetzbetreiber 

solche Leistungen von Anbietern verteilter Erzeugung, Laststeuerung oder Energie-

speicherung in Anspruch nehmen und die Einführung von Maßnahmen zur Energie-

effizienz fördern, wenn sich durch diese Dienstleistungen die Notwendigkeit einer 

Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes kosteneffizient verringert und der effizi-

ente und sichere Betrieb der Verteilernetze unterstützt wird. Die Verteilernetzbetrei-

ber beschaffen diese Leistungen gemäß transparenten, diskriminierungsfreien und 

marktgestützten Verfahren, es sei denn, die Regulierungsbehörden haben festgelegt, 

dass die Beschaffung dieser Leistungen wirtschaftlich nicht effizient ist oder dass 

eine solche Beschaffung zu schwerwiegenden Marktverzerrungen oder zu stärkeren 

Engpässen führen würde. 

(2) Die Regulierungsbehörde - oder die Verteilernetzbetreiber, vorbehaltlich der Ge-

nehmigung durch die Regulierungsbehörde - legen in einem transparenten und parti-

                                                      

24
 Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitlinie für 

den Übertragungsnetzbetrieb (ABl. L 220 vom 25.8.2017, S. 1). 
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zipatorischen Verfahren, an dem alle relevanten Netznutzer und der Übertragungs-

netzbetreiber teilnehmen, die Spezifikationen für die beschafften Flexibilitätsleistun-

gen und gegebenenfalls mindestens auf der Ebene der Mitgliedstaaten vereinheitlich-

te Marktprodukte für diese Leistungen fest. Durch die Spezifikationen wird die wirk-

same und diskriminierungsfreie Beteiligung aller Marktteilnehmer sichergestellt, ein-

schließlich Marktteilnehmern, die Energie aus erneuerbaren Quellen anbieten oder 

im Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreibern von Energiespeicheranlagen oder 

Unternehmen, die in der Aggregierung tätig sind. Die Verteilernetzbetreiber tauschen 

alle erforderlichen Informationen mit den Übertragungsnetzbetreibern aus und stim-

men sich mit ihnen ab, damit die Ressourcen optimal genutzt werden, die Netze si-

cher und effizient betrieben werden und die Marktentwicklung gefördert wird. Die Ver-

teilernetzbetreiber werden für die Beschaffung solcher Leistungen angemessen ver-

gütet, damit sie zumindest die damit verbundenen angemessenen Kosten decken 

können, einschließlich der Ausgaben für die erforderlichen Informations- und Kom-

munikationstechnologien sowie der Infrastrukturkosten. 

(3) Der Ausbau eines Verteilernetzes beruht auf einem transparenten Netzentwick-

lungsplan, den der Verteilernetzbetreiber mindestens alle zwei Jahre veröffentlicht 

und der Regulierungsbehörde vorlegt. Der Netzentwicklungsplan sorgt für Transpa-

renz bei den erforderlichen mittel- und langfristigen Flexibilitätsleistungen und enthält 

die in den nächsten fünf bis zehn Jahren geplanten Investitionen, mit besonderem 

Augenmerk auf die wesentliche Verteilerinfrastruktur, die erforderlich ist, um neue 

Erzeugungskapazitäten und neue Lasten, einschließlich Ladepunkten für Elektro-

fahrzeuge, anzuschließen. Der Netzentwicklungsplan thematisiert zudem die Nut-

zung von Laststeuerung, Energieeffizienz, Energiespeicheranlagen und anderen 

Ressourcen, auf die der Verteilernetzbetreiber als Alternative zum Netzausbau zu-

rückgreift. 

(4) Der Verteilernetzbetreiber konsultiert alle relevanten Netznutzer und die relevan-

ten Übertragungsnetzbetreiber zu dem Netzentwicklungsplan. Der Verteilernetzbe-

treiber veröffentlicht die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens zusammen mit dem 

Netzentwicklungsplan und legen die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens und 

den Netzentwicklungsplan der Regulierungsbehörde vor. Die Regulierungsbehörde 

kann Änderungen des Plans verlangen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Absatz 3 festgelegte Verpflichtung 

nicht auf integrierte Elektrizitätsunternehmen anzuwenden, die weniger als 100 000 
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angeschlossene Kunden oder kleine, isolierte Netze beliefern. 

Artikel 33 Einbindung der Elektromobilität in das Stromnetz 

(1) Unbeschadet der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates25 bieten die Mitgliedstaaten den erforderlichen Regulierungsrahmen, um den 

Anschluss öffentlich zugänglicher und privater Ladepunkte an das Verteilernetz zu 

erleichtern. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verteilernetzbetreiber auf dis-

kriminierungsfreie Weise mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die Eigentümer 

von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge sind bzw. solche Ladepunkte entwickeln, be-

treiben oder verwalten, auch in Bezug auf den Anschluss an das Netz. 

(2) Verteilernetzbetreibern ist es nicht gestattet, Eigentümer von Ladepunkten für 

Elektrofahrzeuge zu sein oder diese Ladepunkte zu entwickeln, zu verwalten oder zu 

betreiben, mit Ausnahme der Fälle, in denen Verteilernetzbetreiber Eigentümer aus-

schließlich für den Eigengebrauch bestimmter privater Ladepunkte sind. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten den Verteilernetzbetreibern 

gestatten, Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein bzw. diese La-

depunkte zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben, sofern alle folgenden Be-

dingungen erfüllt sind: 

a) Anderen Parteien wurde nach einem offenen, transparenten und diskriminie-

rungsfreien Ausschreibungsverfahren, das der Überprüfung und Genehmi-

gung durch die Regulierungsbehörde bedarf, nicht das Recht gewährt, Ei-

gentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein oder diese Lade-

punkte zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben, oder sie konnten diese 

Leistungen nicht zu angemessenen Kosten und nicht rechtzeitig erbringen. 

b) Die Regulierungsbehörde hat eine Ex-ante-Überprüfung der Bedingungen 

des Ausschreibungsverfahrens gemäß Buchstabe a vorgenommen und ihre 

Genehmigung erteilt. 

c) Der Verteilernetzbetreiber betreibt die Ladepunkte gemäß Artikel 6 auf der 

Grundlage des Zugangs Dritter und enthält sich jeder Diskriminierung von 
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 Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über den 

Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1). 
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Netznutzern oder Kategorien von Netznutzern, insbesondere zum Vorteil der 

mit ihm verbundenen Unternehmen. 

Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln ausarbei-

ten, um den Verteilernetzbetreibern dabei zu helfen, für ein faires Ausschreibungs-

verfahren zu sorgen. 

(4) Wenn die Mitgliedstaaten die in Absatz 3 genannten Bedingungen erfüllt haben, 

führen sie oder ihre benannten zuständigen Behörden in regelmäßigen Abständen 

oder mindestens alle fünf Jahre eine öffentliche Konsultation durch, um das mögliche 

Interesse anderer Beteiligter an Eigentum, Entwicklung, Betrieb oder Verwaltung von 

Ladepunkten für Elektrofahrzeuge erneut zu prüfen. Deutet die öffentliche Konsultati-

on darauf hin, dass Dritte in der Lage sind, Eigentümer solcher Ladepunkte zu sein 

oder diese Ladepunkte zu entwickeln, zu betreiben oder zu verwalten, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die darauf gerichteten Tätigkeiten der Verteilernetzbe-

treiber vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses eines Ausschreibungsverfahrens 

gemäß Absatz 3 Buchstabe a schrittweise eingestellt werden. Als Teil der Bedingun-

gen für dieses Verfahren können die Regulierungsbehörden es den Verteilernetzbe-

treibern gestatten, sich den Restwert ihrer Investitionen in die Ladeinfrastruktur wie-

der erstatten zu lassen. 

Artikel 34 Aufgaben der Verteilernetzbetreiber bei der Datenverwaltung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle berechtigten Parteien gemäß den ein-

schlägigen Datenschutzvorschriften zu eindeutigen und gleichen Bedingungen dis-

kriminierungsfrei Zugang zu Daten haben. In den Mitgliedstaaten, in denen intelligen-

te Messsysteme gemäß Artikel 19 eingeführt wurden und Verteilernetzbetreiber in die 

Datenverwaltung einbezogen sind, müssen die in Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe d 

genannten Gleichbehandlungsprogramme spezifische Maßnahmen enthalten, damit 

die berechtigten Parteien gemäß Artikel 23 diskriminierungsfrei Zugang zu Daten 

haben. Unterliegen Verteilernetzbetreiber nicht den Bestimmungen des Artikels 35 

Absätze 1, 2 oder 3, so ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, 

damit vertikal integrierte Unternehmen für die Ausführung ihrer Versorgungstätigkei-

ten keinen privilegierten Zugang zu Daten haben. 

Artikel 35 Entflechtung von Verteilernetzbetreibern 

(1) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten Unternehmen, so 

muss er zumindest in seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt un-
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abhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Verteilung zu-

sammenhängen. Diese Bestimmungen begründen keine Verpflichtung, das Eigentum 

an Vermögenswerten des Verteilernetzbetreibers von dem vertikal integrierten Un-

ternehmen zu trennen. 

(2) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten Unternehmen, so 

muss er zusätzlich zu den Anforderungen des Absatzes 1 in seiner Organisation und 

Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht 

mit der Verteilung zusammenhängen. Hierzu gelten die folgenden Mindestkriterien: 

a) Die für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen dürfen 

nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten Elektrizitätsunternehmens 

angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Berei-

chen Elektrizitätserzeugung, -übertragung und -versorgung zuständig sind. 

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interes-

sen der für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen so 

berücksichtigt werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit sichergestellt ist. 

c) Der Verteilernetzbetreiber hat über Vermögenswerte, die für den Betrieb, die 

Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Ent-

scheidungsbefugnisse, die von dem integrierten Elektrizitätsunternehmen 

unabhängig sind. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss der Vertei-

lernetzbetreiber über die erforderlichen Ressourcen, einschließlich personel-

ler, technischer, materieller und finanzieller Ressourcen, verfügen. Das sollte 

geeigneten Koordinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit denen 

sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunter-

nehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management im Zusammen-

hang mit der - mit Artikel 59 Absatz 7 indirekt geregelten - Rentabilität eines 

Tochterunternehmens geschützt werden. Das ermöglicht es dem Mutterun-

ternehmen insbesondere, den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges 

Instrument des Verteilernetzbetreibers zu genehmigen und allgemeine 

Grenzwerte für die Verschuldung seines Tochterunternehmens festzulegen. 

Hierdurch ist es dem Mutterunternehmen jedoch nicht gestattet, Weisungen 

zum laufenden Betrieb oder einzelnen Entscheidungen über den Bau oder 

die Modernisierung von Verteilerleitungen zu erteilen, die über den Rahmen 

des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht 

hinausgehen. 
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d) Der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus 

dem hervorgeht, welche Maßnahmen zur Unterbindung diskriminierenden 

Verhaltens getroffen werden, und er stellt sicher, dass die Einhaltung dieses 

Programms angemessen überwacht wird. In dem Programm ist festgelegt, 

welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter haben, damit dieses Ziel ver-

wirklicht wird. Die für die Beobachtung des Gleichbehandlungsprogramms 

zuständige Person oder Stelle - der Gleichbehandlungsbeauftragte des Ver-

teilernetzbetreibers - legt der in Artikel 57 Absatz 1 genannten Regulierungs-

behörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der ver-

öffentlicht wird. Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Verteilernetzbetrei-

bers ist völlig unabhängig und hat Zugang zu allen Informationen, über die 

der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unternehmen verfügen 

und die der Gleichbehandlungsbeauftragte benötigt, um seine Aufgabe zu er-

füllen. 

(3) Ist der Verteilernetzbetreiber Teil eines vertikal integrierten Unternehmens, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Tätigkeiten des Verteilernetzbetreibers 

von den Regulierungsbehörden oder sonstigen zuständigen Stellen überwacht wer-

den, damit er die vertikale Integrierung nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs aus-

nutzen kann. Insbesondere müssen vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber in ihren 

Kommunikationsaktivitäten und ihrer Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass eine 

Verwechslung der Sonderidentität der Versorgungssparte des vertikal integrierten 

Unternehmens ausgeschlossen ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1, 2 und 3 nicht auf inte-

grierte Elektrizitätsunternehmen anzuwenden, die weniger als 100 000 angeschlos-

sene Kunden oder kleine, isolierte Netze beliefern. 

Artikel 36 Eigentum von Verteilernetzbetreibern an Energiespeicheranlagen 

(1) Verteilernetzbetreibern wird es nicht gestattet, Eigentümer von Energiespeicher-

anlagen zu sein oder diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten den Verteilernetzbetreibern 

gestatten, Eigentümer von Energiespeicheranlagen zu sein oder diese Anlagen, 

wenn sie vollständig integrierte Netzkomponenten darstellen, zu errichten, zu verwal-

ten oder zu betreiben, wenn die Regulierungsbehörde ihre Genehmigung erteilt hat, 

oder wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) Anderen Parteien wurde nach Durchführung eines offenen, transparenten 

und diskriminierungsfreien Ausschreibungsverfahrens, das der Überprüfung 

und Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf, nicht das Recht 

gewährt, Eigentümer solcher Anlagen zu sein oder diese Anlagen zu errich-

ten, zu verwalten oder zu betreiben, oder sie konnten diese Leistungen we-

der zu angemessenen Kosten noch rechtzeitig erbringen. 

b) Solche Anlagen sind notwendig, damit Verteilernetzbetreiber ihre Verpflich-

tungen im Rahmen dieser Richtlinie zur Aufrechterhaltung eines leistungsfä-

higen, zuverlässigen und sicheren Betriebs der Verteilernetze erfüllen kön-

nen, und die Anlagen werden nicht verwendet, um Elektrizität auf Strom-

märkten zu kaufen oder zu verkaufen. 

c) Die Regulierungsbehörde hat geprüft, ob eine solche Ausnahme notwendig 

ist, eine Bewertung des Ausschreibungsverfahrens einschließlich seiner Be-

dingungen vorgenommen und ihre Genehmigung erteilt. 

Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln ausarbei-

ten, um den Verteilernetzbetreibern dabei zu helfen, für ein faires Ausschreibungs-

verfahren zu sorgen. 

(3) Die Regulierungsbehörden führen in regelmäßigen Abständen oder mindestens 

alle fünf Jahre eine öffentliche Konsultation zu den vorhandenen Energiespeicheran-

lagen durch, um zu prüfen, ob ein Potential für und Interesse an Investitionen in sol-

che Anlagen besteht. Deutet die öffentliche Konsultation - gemäß der Bewertung 

durch die Regulierungsbehörde - darauf hin, dass Dritte in kosteneffizienter Weise in 

der Lage sind, Eigentümer solcher Anlagen zu sein bzw. solche Anlagen zu errich-

ten, zu betreiben oder zu verwalten, so stellen die Regulierungsbehörden sicher, 

dass die darauf gerichteten Tätigkeiten der Verteilernetzbetreiber binnen 18 Monaten 

schrittweise eingestellt werden. Als Teil der Bedingungen dieses Verfahrens können 

die Regulierungsbehörden es den Verteilernetzbetreibern gestatten, einen angemes-

senen Ausgleich zu erhalten, insbesondere sich den Restwert ihrer Investitionen in 

Energiespeicheranlagen erstatten zu lassen. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten und nicht für den 

üblichen Abschreibungszeitraum für neue Batteriespeicheranlagen, bei denen die 

endgültige Investitionsentscheidung vor dem 4. Juli 2019 getroffen wurde, und soweit 

solche Batteriespeicheranlagen 

a) spätestens zwei Jahre danach an das Netz angeschlossen wurden, 
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b) in das Verteilernetz integriert sind, 

c) nur zur reaktiven unmittelbaren Wiederherstellung der Netzsicherheit im Fall 

von Netzfehlern verwendet werden, wenn die Wiederherstellungsmaßnahme 

unmittelbar beginnt und endet, sobald das Problem durch reguläre Redis-

patchmaßnahmen behoben werden kann, und 

d) nicht verwendet werden, um Elektrizität auf Elektrizitätsmärkten - einschließ-

lich des Regelleistungsmarkts - zu kaufen oder zu verkaufen. 

Artikel 37 Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber 

Unbeschadet des Artikels 55 oder sonstiger gesetzlicher Voraussetzungen zur Offen-

legung von Informationen wahrt der Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirt-

schaftlich sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Geschäfts-

tätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informationen über seine eigenen Tä-

tigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise of-

fengelegt werden. 

Artikel 38 Geschlossene Verteilernetze 

(1) Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass die Regulierungsbehörden oder 

sonstigen zuständigen Behörden ein Netz, mit dem in einem geografisch begrenzten 

Industrie- oder Gewerbegebiet oder Gebiet, in dem Leistungen gemeinsam genutzt 

werden, Elektrizität verteilt wird, wobei - unbeschadet des Absatzes 4 - keine Haus-

haltskunden versorgt werden, als geschlossenes Netz einstufen, wenn 

a) die Tätigkeiten oder Produktionsverfahren der Benutzer dieses Netzes aus 

konkreten technischen oder sicherheitstechnischen Gründen verknüpft sind 

oder 

b) mit dem Netz in erster Linie Elektrizität an den Netzeigentümer oder -

betreiber oder an mit diesen verbundene Unternehmen verteilt wird. 

(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten geschlossene Verteilernetze als Verteiler-

netze. Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass der Betreiber eines geschlos-

senen Verteilernetzes von den Regulierungsbehörden von den folgenden Verpflich-

tungen freigestellt wird: 

a) von der nach Artikel 31 Absätze 5 und 7 geltenden Verpflichtung, Energie zur 

Deckung von Energieverlusten und nicht frequenzgebundenen Sys-
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temdienstleistungen im Netz gemäß transparenten, diskriminierungsfreien 

und marktgestützten Verfahren zu beschaffen; 

b) von der nach Artikel 6 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, Tarife oder die Me-

thode zu ihrer Berechnung vor deren Inkrafttreten gemäß Artikel 59 Absatz 1 

genehmigen zu lassen; 

c) von der nach Artikel 32 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, Flexibilitätsleistun-

gen zu beschaffen, und von der nach Artikel 32 Absatz 3 geltenden Verpflich-

tung, das Netz des Betreibers auf der Grundlage von Netzentwicklungsplä-

nen auszubauen; 

d) von der nach Artikel 33 Absatz 2 geltenden Verpflichtung, weder Eigentümer 

von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein noch diese Ladepunkte zu er-

richten, zu verwalten oder zu betreiben; und 

e) von der nach Artikel 36 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, weder Eigentümer 

von Energiespeicheranlagen zu sein noch diese Anlagen zu errichten, zu 

verwalten oder zu betreiben. 

(3) Wird eine Befreiung nach Absatz 2 gewährt, so werden die geltenden Tarife oder 

die Methoden zu ihrer Berechnung auf Verlangen eines Benutzers des geschlosse-

nen Verteilernetzes gemäß Artikel 59 Absatz 1 überprüft und genehmigt. 

(4) Die gelegentliche Nutzung des Verteilernetzes durch eine geringe Anzahl von 

Haushalten, deren Personen ein Beschäftigungsverhältnis oder vergleichbare Bezie-

hungen zum Eigentümer des Verteilernetzes unterhalten und die sich in dem durch 

ein geschlossenes Verteilernetz versorgten Gebiet befinden, steht der Gewährung 

der Freistellung gemäß Absatz 2 nicht entgegen. 

Artikel 39 Kombinationsnetzbetreiber 

Artikel 35 Absatz 1 steht dem gemeinsamen Betrieb des Übertragungs- und Vertei-

lernetzes durch einen Netzbetreiber nicht entgegen, sofern dieser Netzbetreiber Arti-

kel 43 Absatz 1, die Artikel 44 und 45 oder die Bestimmungen des Kapitels VI Ab-

schnitt 3 einhält oder in den Anwendungsbereich des Artikels 66 Absatz 3 fällt. 
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Kapitel V Allgemeine Vorschriften für Übertragungsnetzbetreiber 

Artikel 40 Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Jeder Übertragungsnetzbetreiber ist für Folgendes zuständig: 

a) in enger Zusammenarbeit mit benachbarten Übertragungsnetzbetreibern und 

Verteilernetzbetreibern auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes sicherzustel-

len, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu be-

friedigen sowie unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter gebührender 

Beachtung des Umweltschutzes ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfä-

higes Übertragungsnetz zu betreiben, zu warten und auszubauen; 

b) sicherzustellen, dass die zur Erfüllung seiner Verpflichtungen erforderlichen 

Mittel vorhanden sind; 

c) durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes 

zur Versorgungssicherheit beizutragen; 

d) die Übertragung von Elektrizität durch das Netz unter Berücksichtigung des 

Austauschs mit anderen Verbundnetzen zu regeln. Zu diesem Zweck ist es 

Sache des Übertragungsnetzbetreibers, ein sicheres, zuverlässiges und effi-

zientes Elektrizitätsnetz zu unterhalten und in diesem Zusammenhang die 

Bereitstellung aller notwendigen Systemdienstleistungen - einschließlich je-

ner, die durch Laststeuerung und durch Energiespeicheranlagen geleistet 

werden - sicherzustellen, sofern diese Bereitstellung unabhängig von ande-

ren Übertragungsnetzen ist, mit denen das Netz einen Verbund bildet; 

e) dem Betreiber anderer Netze, mit denen sein eigenes Netz verbunden ist, 

ausreichende Informationen bereitzustellen, um den sicheren und effizienten 

Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnet-

zes sicherzustellen; 

f) die Gleichbehandlung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenut-

zern - insbesondere zum Vorteil der mit ihm verbundenen Unternehmen - zu 

gewährleisten; 

g) den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für ei-

nen effizienten Netzzugang benötigen; 

h) unter der Aufsicht der Regulierungsbehörden Engpasserlöse und Zahlungen 

im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetrei-
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bern gemäß Artikel 49 der Verordnung (EU) 2019/943 einzunehmen, Dritten 

Zugang zu gewähren und deren Zugang zu regeln sowie begründete Erklä-

rungen abzugeben, wenn er den Zugang verweigert; bei der Ausübung ihrer 

im Rahmen dieses Artikels festgelegten Aufgaben haben die Übertragungs-

netzbetreiber in erster Linie die Marktintegration zu erleichtern; 

i) Systemdienstleistungen zu beschaffen, um die Betriebssicherheit zu wahren; 

j) eine Rahmenregelung für die Zusammenarbeit und die Koordinierung der re-

gionalen Koordinierungszentren zu erlassen; 

k) sich an der Erstellung der europäischen und nationalen Abschätzungen Leis-

tungsbilanz der Angemessenheit der Ressourcen gemäß Kapitel IV der Ver-

ordnung (EU) 2019/943 zu beteiligen; 

l) die Digitalisierung der Übertragungsnetze; 

m) die Datenverwaltung, einschließlich der Entwicklung von Datenverwaltungs-

systemen, Cybersicherheit und den Datenschutz, vorbehaltlich der geltenden 

Vorschriften und unbeschadet der Zuständigkeit anderer Behörden. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine oder mehrere der in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels aufgeführten Zuständigkeiten einem Übertragungsnetzbe-

treiber zugewiesen werden, der nicht Eigentümer des Übertragungsnetzes ist, auf 

das die jeweiligen Zuständigkeiten anwendbar wären. Der Übertragungsnetzbetrei-

ber, dem die Aufgaben zugewiesen werden, ist als eigentumsrechtlich entflochtener, 

unabhängiger Netzbetreiber oder unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber zu zertifi-

zieren und hat die Anforderungen gemäß Artikel 43 zu erfüllen, muss jedoch nicht 

Eigentümer des Übertragungsnetzes sein, für das er zuständig ist. 

Der Übertragungsnetzbetreiber, der Eigentümer des Übertragungsnetzes ist, hat die 

Anforderungen gemäß Kapitel VI zu erfüllen und ist gemäß Artikel 43 zu zertifizieren. 

Das berührt nicht die Möglichkeit von Übertragungsnetzbetreibern, die als eigentums-

rechtlich entflochtener, unabhängiger Netzbetreiber oder unabhängiger Übertra-

gungsnetzbetreiber zertifiziert sind, von sich aus und unter ihrer Aufsicht bestimmte 

Aufgaben anderen Übertragungsnetzbetreibern zu übertragen, die als eigentums-

rechtlich entflochtener, unabhängiger Netzbetreiber oder unabhängiger Übertra-

gungsnetzbetreiber zertifiziert sind, sofern diese Aufgabenübertragung die Rechte 

auf die wirksame und unabhängige Entscheidungsfindung des delegierenden Über-

tragungsnetzbetreibers nicht beeinträchtigt. 
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(3) Bei der Wahrnehmung der in Absatz 1 angeführten Aufgaben berücksichtigt der 

Übertragungsnetzbetreiber die von den regionalen Koordinierungszentren herausge-

gebenen Empfehlungen. 

(4) Bei der Wahrnehmung der Aufgabe gemäß Absatz 1 Buchstabe i beschaffen die 

Übertragungsnetzbetreiber Regelreserve auf folgender Grundlage: 

a) Es gelten transparente, diskriminierungsfreie und marktgestützte Verfahren; 

b) Die Beteiligung aller qualifizierten Elektrizitätsunternehmen und Marktteil-

nehmer, einschließlich Marktteilnehmern, die Energie aus erneuerbaren 

Quellen anbieten oder im Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreibern von 

Energiespeicheranlagen oder Unternehmen, die in der Aggregierung tätig 

sind, ist sichergestellt. 

Zu dem Zweck des Unterabsatzes 1 Buchstabe b legen die Regulierungsbehörden 

und Übertragungsnetzbetreiber in enger Zusammenarbeit mit allen Marktteilnehmern 

die technischen Anforderungen für die Teilnahme an diesen Märkten auf der Grund-

lage der technischen Merkmale dieser Märkte fest. 

(5) Absatz 4 gilt für die Erbringung nicht frequenzbezogener Systemdienstleistungen 

durch Übertragungsnetzbetreiber, es sei denn, die Regulierungsbehörde hat geprüft, 

dass die marktgestützte Erbringung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistun-

gen wirtschaftlich nicht effizient ist, und hat eine Ausnahme gewährt. Durch den Re-

gelungsrahmen wird insbesondere sichergestellt, dass die Übertragungsnetzbetrei-

ber in der Lage sind solche Leistungen von Anbietern dezentraler Erzeugung, Last-

steuerung oder Energiespeicherung in Anspruch zu nehmen, und Maßnahmen zur 

Energieeffizienz gefördert werden, wenn sich durch diese Dienstleistungen die Not-

wendigkeit einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes kosteneffizient verrin-

gert und der effiziente und sichere Betrieb der Übertragungsnetze unterstützt wird. 

(6) Die Übertragungsnetzbetreiber - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regu-

lierungsbehörde - bzw. die Regulierungsbehörde selbst legen in einem transparenten 

und partizipatorischen Verfahren, an dem alle relevanten Netznutzer und der Vertei-

lernetzbetreiber teilnehmen, die Spezifikationen für die beschafften nicht frequenzge-

bundenen Systemdienstleistungen und erforderlichenfalls mindestens auf der Ebene 

der Mitgliedstaaten vereinheitlichte Marktprodukte für diese Dienste fest. Durch die 

Spezifikationen wird die wirksame und diskriminierungsfreie Beteiligung aller Markt-

teilnehmer sichergestellt, einschließlich Marktteilnehmern, die Energie aus erneuer-

baren Quellen anbieten oder im Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreibern von 
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Energiespeicheranlagen oder Unternehmen, die in der Aggregierung tätig sind. Die 

Übertragungsnetzbetreiber tauschen alle erforderlichen Informationen mit den Vertei-

lernetzbetreibern aus und stimmen sich mit ihnen ab, damit die Ressourcen optimal 

genutzt werden, die Netze sicher und effizient betrieben werden und die Marktent-

wicklung erleichtert wird. Die Übertragungsnetzbetreiber werden für die Beschaffung 

solcher Dienste angemessen vergütet, damit sie zumindest die damit verbundenen 

angemessenen Kosten decken können, einschließlich der Ausgaben für die erforder-

lichen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Infrastrukturkosten. 

(7) Die in Absatz 5 genannte Verpflichtung zur Beschaffung nicht frequenzgebunde-

ner Systemdienstleistungen gilt nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten. 

(8) Die Mitgliedstaaten oder ihre benannten zuständigen Behörden können es Über-

tragungsnetzbetreibern gestatten, andere Tätigkeiten als jene auszuüben, die in die-

ser Richtlinie und in der Verordnung (EU) 2019/943 festgelegt sind, sofern diese Tä-

tigkeiten notwendig sind, damit die Übertragungsnetzbetreiber ihre Verpflichtungen 

gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) 2019/943 erfüllen können, und 

sofern die Regulierungsbehörde geprüft hat, dass eine derartige Ausnahmeregelung 

notwendig ist. Dieser Absatz gilt unbeschadet des Rechts von Übertragungsnetz-

betreibern, Eigentümer von anderen Netzen als Stromnetzen zu sein oder diese Net-

ze zu verwalten oder zu betreiben, soweit ihnen der Mitgliedstaat oder die benannte 

zuständige Behörde ein solches Recht gewährt hat. 

Artikel 41 Vertraulichkeits- und Transparenzanforderungen für Betreiber und 

Eigentümer von Übertragungsnetzen 

(1) Unbeschadet des Artikels 55 und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen zur Offen-

legung von Informationen wahrt jeder Betreiber eines Übertragungsnetzes und jeder 

Eigentümer eines Übertragungsnetzes die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler In-

formationen, von denen er bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis er-

langt, und verhindert, dass Informationen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirt-

schaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offengelegt werden. 

Insbesondere gibt er keine wirtschaftlich sensiblen Informationen an andere Teile des 

Unternehmens weiter, es sei denn, solch eine Offenlegung ist für die Durchführung 

einer Transaktion erforderlich. Damit die Regeln zur Informationsentflechtung voll-

ständig eingehalten werden, stellen die Mitgliedstaaten ferner sicher, dass der Eigen-

tümer des Übertragungsnetzes und die übrigen Teile des Unternehmens - abgese-
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hen von Einrichtungen rein administrativer Natur oder von IT-Diensten - keine ge-

meinsamen Einrichtungen, z. B. gemeinsame Rechtsabteilungen, in Anspruch neh-

men. 

(2) Übertragungsnetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible Informationen, die sie 

von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung des Netzzugangs oder bei Ver-

handlungen hierüber erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Elektrizität durch ver-

bundene Unternehmen nicht missbräuchlich verwenden. 

(3) Die für einen wirksamen Wettbewerb und das tatsächliche Funktionieren des 

Marktes erforderlichen Informationen werden veröffentlicht. Die Wahrung der Ver-

traulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen bleibt von dieser Verpflichtung un-

berührt. 

Artikel 42 Entscheidungsbefugnisse im Zusammenhang mit dem Anschluss 

neuer Erzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen an das  

Übertragungsnetz 

(1) Der Übertragungsnetzbetreiber entwickelt und veröffentlicht transparente und effi-

ziente Verfahren für den diskriminierungsfreien Anschluss neuer Erzeugungsanlagen 

und Energiespeicheranlagen an das Übertragungsnetz. Diese Verfahren bedürfen 

der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden. 

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber hat nicht das Recht, den Anschluss einer neuen 

Erzeugungsanlage oder einer Energiespeicheranlage unter Berufung auf mögliche 

künftige Einschränkungen der verfügbaren Netzkapazitäten, z. B. Engpässe in entle-

genen Teilen des Übertragungsnetzes, abzulehnen. Der Übertragungsnetzbetreiber 

stellt die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. 

Der erste Unterabsatz lässt die Möglichkeit für Übertragungsnetzbetreiber, die garan-

tierte Anschlusskapazität zu begrenzen oder den Anschluss vorbehaltlich betriebli-

cher Beschränkungen anzubieten, um die Wirtschaftlichkeit neuer Erzeugungsanla-

gen oder Energiespeicheranlagen sicherzustellen, unberührt, sofern diese Beschrän-

kungen von der Regulierungsbehörde genehmigt wurden. Die Regulierungsbehörde 

stellt sicher, dass alle Beschränkungen der garantierten Anschlusskapazität oder be-

triebliche Beschränkungen auf der Grundlage transparenter und diskriminierungsfrei-

er Verfahren eingeführt werden und mit ihnen keine unzulässigen Hindernisse für 

den Markteintritt geschaffen werden. Trägt die Erzeugungsanlage oder die Energie-

speicheranlage die Kosten der Sicherstellung des unbeschränkten Anschlusses, so 
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gelten keine Beschränkungen. 

(3) Der Übertragungsnetzbetreiber hat nicht das Recht, die Einrichtung eines neuen 

Anschlusspunktes mit der Begründung abzulehnen, dass hierdurch zusätzliche Kos-

ten als Folge der notwendigen Kapazitätserhöhung für die in unmittelbarer Nähe des 

Anschlusspunktes befindlichen Netzteile entstünden. 

Kapitel VI Entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber 

Abschnitt 1 Eigentumsrechtliche Entflechtung 

Artikel 43 Eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungsnetze und der 

Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) jedes Unternehmen, das Eigentümer eines Übertragungsnetzes ist, als Über-

tragungsnetzbetreiber agiert, 

b) nicht dieselbe(n) Person(en) weder berechtigt ist (sind), 

i) direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das 

eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, und direkt 

oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber oder 

ein Übertragungsnetz auszuüben oder Rechte an einem Übertragungs-

netzbetreiber oder einem Übertragungsnetz auszuüben, noch 

ii) direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber 

oder ein Übertragungsnetz auszuüben und direkt oder indirekt die Kon-

trolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Er-

zeugung oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem solchen 

Unternehmen auszuüben, 

c) nicht dieselbe(n) Person(en) weder berechtigt ist (sind), Mitglieder des Auf-

sichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung beru-

fenen Organe eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertragungs-

netzes zu bestellen und direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unterneh-

men auszuüben, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahr-

nimmt, noch Rechte an einem solchen Unternehmen auszuüben, und 

d) nicht eine Person berechtigt ist, Mitglied des Aufsichtsrates, des Verwal-

tungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe sowohl 
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eines Unternehmens, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung 

wahrnimmt, als auch eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertra-

gungsnetzes zu sein. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Rechte schließen insbesondere 

Folgendes ein: 

a) die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten, 

b) die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der 

zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe zu bestellen oder 

c) das Halten einer Mehrheitsbeteiligung. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b schließt der Begriff „Unternehmen, 

das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt“ auch ein „Unter-

nehmen, das eine der Funktionen Gewinnung und Versorgung wahrnimmt“ im Sinne 

der Richtlinie 2009/73/EG und schließen die Begriffe „Übertragungsnetzbetreiber“ 

und „Übertragungsnetz“ auch „Fernleitungsnetzbetreiber“ und „Fernleitungsnetz“ im 

Sinne derselben Richtlinie ein. 

(4) Die Verpflichtung des Absatzes 1 Buchstabe a gilt als erfüllt, wenn zwei oder 

mehr Unternehmen, die Eigentümer von Übertragungsnetzen sind, ein Gemein-

schaftsunternehmen gründen, das in zwei oder mehr Mitgliedstaaten als Übertra-

gungsnetzbetreiber für die betroffenen Übertragungsnetze tätig ist. Kein anderes Un-

ternehmen darf Teil des Gemeinschaftsunternehmens sein, es sei denn, es wurde 

gemäß Artikel 44 als unabhängiger Netzbetreiber oder als unabhängiger Übertra-

gungsnetzbetreiber für die Zwecke des Abschnitts 3 zugelassen. 

(5) Handelt es sich bei der in Absatz 1 Buchstaben b, c und d genannten Person um 

den Mitgliedstaat oder eine andere öffentlich-rechtliche Stelle, so gelten zwei vonei-

nander getrennte öffentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die Kontrolle über einen 

Übertragungsnetzbetreiber oder über ein Übertragungsnetz und andererseits über 

ein Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, 

ausüben, nicht als ein und dieselbe Person bzw. dieselben Personen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass weder die in Artikel 41 genannten wirt-

schaftlich sensiblen Informationen, über die ein Übertragungsnetzbetreiber verfügt, 

der Teil eines vertikal integrierten Unternehmens war, weitergegeben werden noch 

dessen Personal an Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder Versor-

gung wahrnehmen, transferiert wird. 

(7) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem ver-
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tikal integrierten Unternehmen gehörte, kann ein Mitgliedstaat entscheiden, Absatz 1 

nicht anzuwenden. 

In diesem Fall muss der betroffene Mitgliedstaat entweder 

a) einen unabhängigen Netzbetreiber gemäß Artikel 44 benennen oder 

b) Abschnitt 3 einhalten. 

(8) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem ver-

tikal integrierten Unternehmen gehörte und Regelungen bestanden, mit denen eine 

wirksamere Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers als nach Abschnitt 3 

sichergestellt wird, kann ein Mitgliedstaat entscheiden, Absatz 1 nicht anzuwenden. 

(9) Bevor ein Unternehmen als Übertragungsnetzbetreiber nach Absatz 8 des vorlie-

genden Artikels zugelassen und benannt wird, ist es nach den Verfahren des Artikels 

52 Absätze 4, 5 und 6 der vorliegenden Richtlinie und des Artikels 51 der Verordnung 

(EU) 2019/943 zu zertifizieren, wobei die Kommission überprüft, ob mit den beste-

henden Regelungen eindeutig eine wirksamere Unabhängigkeit des Übertragungs-

netzbetreibers als nach Abschnitt 3 dieses Kapitels sichergestellt wird. 

(10) Vertikal integrierte Unternehmen, die Eigentümer eines Übertragungsnetzes 

sind, können in keinem Fall daran gehindert werden, Schritte zur Einhaltung des Ab-

satzes 1 zu unternehmen. 

(11) Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrneh-

men, können in einem Mitgliedstaat, der Absatz 1 anwendet, unter keinen Umstän-

den direkt oder indirekt die Kontrolle über einen entflochtenen Übertragungsnetzbe-

treiber übernehmen oder Rechte an diesem Übertragungsnetzbetreiber ausüben. 

Abschnitt 2 Unabhängige Netzbetreiber 

Artikel 44 Unabhängige Netzbetreiber 

(1) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem ver-

tikal integrierten Unternehmen gehörte, können die Mitgliedstaaten entscheiden, Arti-

kel 43 Absatz 1 nicht anzuwenden, und auf Vorschlag des Eigentümers des Übertra-

gungsnetzes einen unabhängigen Netzbetreiber benennen. Die Benennung bedarf 

der Zustimmung der Kommission. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann einen unabhängigen Netzbetreiber nur unter folgenden 

Bedingungen zulassen und benennen: 
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a) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er den Anforderungen des 

Artikels 43 Absatz 1 Buchstaben b, c und d genügt. 

b) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er über die erforderlichen fi-

nanziellen, technischen, personellen und materiellen Ressourcen verfügt, um 

die Aufgaben gemäß Artikel 40 wahrzunehmen. 

c) Der Bewerber hat sich verpflichtet, einen von der Regulierungsbehörde 

überwachten zehnjährigen Netzentwicklungsplan umzusetzen. 

d) Der Eigentümer des Übertragungsnetzes hat den Nachweis erbracht, dass er 

in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 5 nachzukommen. Zu 

diesem Zweck legt er sämtliche mit dem Bewerberunternehmen und etwai-

gen anderen relevanten Rechtspersonen getroffene vertragliche Vereinba-

rungen im Entwurf vor. 

e) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er in der Lage ist, seinen 

Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2019/943, auch bezüglich der 

Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber auf europäischer und regio-

naler Ebene, nachzukommen. 

(3) Unternehmen, denen von der nationalen Regulierungsbehörde bescheinigt wur-

de, dass sie den Anforderungen des Artikels 53 und Absatz 2 dieses Artikels genü-

gen, werden von den Mitgliedstaaten zugelassen und als Übertragungsnetzbetreiber 

benannt. Es gilt das Zertifizierungsverfahren des Artikels 52 dieser Richtlinie und des 

Artikels 51 der Verordnung (EU) 2019/943 oder des Artikels 53 der vorliegenden 

Richtlinie. 

(4) Jeder unabhängige Netzbetreiber ist für die Gewährung und Regelung des Zu-

gangs Dritter verantwortlich, einschließlich der Erhebung von Zugangsentgelten so-

wie der Einnahme von Engpasserlösen und Zahlungen im Rahmen des Ausgleichs-

mechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern gemäß Artikel 49 der Verord-

nung (EU) 2019/943, für Betrieb, Wartung und Ausbau des Übertragungsnetzes so-

wie für die Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, im Wege einer 

Investitionsplanung eine angemessene Nachfrage zu befriedigen. Beim Ausbau des 

Übertragungsnetzes ist der unabhängige Netzbetreiber für Planung (einschließlich 

Genehmigungsverfahren), Bau und Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur verant-

wortlich. Hierzu handelt der unabhängige Netzbetreiber als Übertragungsnetzbetrei-

ber gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts. Der Übertragungsnetzeigentümer 
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darf weder für die Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter noch für die Investi-

tionsplanung verantwortlich sein. 

(5) Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so ist der Eigentümer des Über-

tragungsnetzes zu Folgendem verpflichtet: 

a) Er arbeitet im erforderlichen Maße mit dem unabhängigen Netzbetreiber zu-

sammen und unterstützt ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem 

er insbesondere alle sachdienlichen Informationen zur Verfügung stellt. 

b) Er finanziert die vom unabhängigen Netzbetreiber beschlossenen und von 

der Regulierungsbehörde genehmigten Investitionen oder erteilt seine Zu-

stimmung zur Finanzierung durch eine andere interessierte Partei, ein-

schließlich des unabhängigen Netzbetreibers. Die einschlägigen Finanzie-

rungsvereinbarungen unterliegen der Genehmigung durch die Regulierungs-

behörde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert die Regulierungsbehörde den 

Eigentümer des Übertragungsnetzes und die anderen interessierten Partei-

en. 

c) Er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den Netzvermögens-

werten ab, mit Ausnahme derjenigen Haftungsrisiken, die die Aufgaben des 

unabhängigen Netzbetreibers betreffen. 

d) Er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung eines etwaigen 

Netzausbaus erforderlich sind, mit Ausnahme derjenigen Investitionen, bei 

denen er gemäß Buchstabe b einer Finanzierung durch eine interessierte 

Partei, einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers, zugestimmt hat. 

(6) In enger Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde wird die zuständige nati-

onale Wettbewerbsbehörde mit sämtlichen maßgeblichen Befugnissen ausgestattet, 

aufgrund deren sie wirksam überwachen kann, ob der Übertragungsnetzeigentümer 

seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 5 nachkommt. 

Artikel 45 Entflechtung der Übertragungsnetzeigentümer 

(1) Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so müssen Übertragungsnetzei-

gentümer, die Teil eines vertikal integrierten Unternehmens sind, zumindest in ihrer 

Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen 

Tätigkeiten sein, die nicht mit der Übertragung zusammenhängen. 

(2) Um die Unabhängigkeit eines Übertragungsnetzeigentümers gemäß Absatz 1 

sicherzustellen, sind die folgenden Mindestkriterien anzuwenden: 
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a) In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die für die Leitung des 

Übertragungsnetzeigentümers zuständigen Personen nicht betrieblichen Ein-

richtungen des integrierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt 

oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätserzeu-

gung, -verteilung und -versorgung zuständig sind. 

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interes-

sen der für die Leitung des Übertragungsnetzeigentümers zuständigen Per-

sonen so berücksichtigt werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit sicher-

gestellt ist, und 

c) der Übertragungsnetzeigentümer stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, 

aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zur Unterbindung diskriminieren-

den Verhaltens getroffen werden, und er stellt sicher, dass die Einhaltung 

dieses Programms angemessen überwacht wird. In dem Gleichbehand-

lungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im 

Hinblick auf die Verwirklichung dieser Ziele haben. Die für die Beobachtung 

des Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder Stelle legt der 

Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen 

vor, der veröffentlicht wird. 

Abschnitt 3 Unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber 

Artikel 46 Vermögenswerte, Anlagen, Personal und Unternehmensidentität 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen über alle personellen, technischen, mate-

riellen und finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Erfüllung ihrer Pflichten im 

Rahmen dieser Richtlinie und für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung 

erforderlich sind; hierfür gilt insbesondere Folgendes: 

a) Vermögenswerte, die für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung 

erforderlich sind, einschließlich des Übertragungsnetzes, müssen Eigentum 

des Übertragungsnetzbetreibers sein. 

b) Das Personal, das für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung er-

forderlich ist, so auch für die Erfüllung aller Aufgaben des Unternehmens, 

muss beim Übertragungsnetzbetreiber angestellt sein. 

c) Leasing von Personal und Erbringung von Dienstleistungen für bzw. durch 

andere Teile des vertikal integrierten Unternehmens sind untersagt. Der 
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Übertragungsnetzbetreiber darf jedoch für das vertikal integrierte Unterneh-

men Dienstleistungen erbringen, sofern dabei 

i) die Netzbenutzer unterschiedslos behandelt werden, die Dienstleistun-

gen allen Netzbenutzern unter den gleichen Vertragsbedingungen zu-

gänglich sind und der Wettbewerb bei Erzeugung und Lieferung nicht 

eingeschränkt, verzerrt oder unterbunden wird und 

ii) die dafür geltenden Vertragsbedingungen von der Regulierungsbehörde 

genehmigt werden. 

d) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 49 sind 

dem Übertragungsnetzbetreiber angemessene finanzielle Ressourcen für 

künftige Investitionsprojekte bzw. für den Ersatz vorhandener Vermögens-

werte nach entsprechender Anforderung durch den Übertragungsnetzbetrei-

ber rechtzeitig vom vertikal integrierten Unternehmen bereitzustellen. 

(2) Die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung umfasst neben den in Artikel 

40 aufgeführten Aufgaben mindestens die folgenden Tätigkeiten: 

a) Vertretung des Übertragungsnetzbetreibers und Funktion des Ansprechpart-

ners für Dritte und für die Regulierungsbehörden 

b) Vertretung des Übertragungsnetzbetreibers im ENTSO (Strom) 

c) Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem Grundsatz der un-

terschiedslosen Behandlung von Netzbenutzern bzw. Kategorien von Netz-

benutzern 

d) Erhebung aller übertragungsnetzbezogenen Gebühren, einschließlich Zu-

gangsentgelten, Energie für Verluste und Entgelten für Systemdienstleistun-

gen 

e) Betrieb, Wartung und Ausbau eines sicheren, effizienten und wirtschaftlichen 

Übertragungsnetzes 

f) Investitionsplanung zur Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Net-

zes, eine angemessene Nachfrage zu decken, und der Versorgungssicher-

heit 

g) Gründung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit einem oder 

mehreren Übertragungsnetzbetreibern, von Strombörsen und anderen rele-



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de



Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates - Stand: 05.06.2019 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

91 

vanten Akteuren, mit dem Ziel, die Schaffung von Regionalmärkten zu för-

dern oder den Prozess der Liberalisierung zu erleichtern 

h) alle unternehmensspezifischen Einrichtungen und Leistungen, unter ande-

rem Rechtsabteilung, Buchhaltung und IT-Dienste 

(3) Für Übertragungsnetzbetreiber gelten die in Anhang I der Richtlinie (EU) 

2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates26 genannten Rechtsformen. 

(4) Übertragungsnetzbetreiber müssen bei ihrer Unternehmensidentität, ihrer Kom-

munikation, ihrer Markenpolitik und ihren Geschäftsräumen dafür Sorge tragen, dass 

eine Verwechslung bei der Sonderidentität des vertikal integrierten Unternehmens 

oder eines Teils davon ausgeschlossen ist. 

(5) Übertragungsnetzbetreiber unterlassen die gemeinsame Nutzung von IT-

Systemen oder -Ausrüstung, Liegenschaften und Zugangskontrollsystemen mit je-

dem Unternehmensteil vertikal integrierter Unternehmen und stellen sicher, dass sie 

nicht mit denselben Beratern und externen Auftragnehmern für IT-Systeme oder -

Ausrüstung und Zugangskontrollsysteme zusammenarbeiten. 

(6) Die Rechnungslegung von Übertragungsnetzbetreibern ist von anderen Wirt-

schaftsprüfern als denen, die die Rechnungsprüfung beim vertikal integrierten Unter-

nehmen oder bei dessen Unternehmensteilen vornehmen, zu prüfen. 

Artikel 47 Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers 

(1) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 49 muss der 

Übertragungsnetzbetreiber 

a) über Vermögenswerte oder Ressourcen, die für den Betrieb, die Wartung 

und den Ausbau des Übertragungsnetzes erforderlich sind, wirksame Ent-

scheidungsbefugnisse haben, die er unabhängig von dem vertikal integrier-

ten Unternehmen ausübt, und 

b) die Befugnis haben, Geld auf dem Kapitalmarkt durch Aufnahme von Darle-

hen oder eine Kapitalerhöhung zu beschaffen. 

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jederzeit über die Mittel ver-

fügt, die er benötigt, um das Übertragungsgeschäft ordnungsgemäß und effizient zu 

                                                      

26
 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über 

bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46). 
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führen und um ein leistungsfähiges, sicheres und wirtschaftliches Übertragungsnetz 

aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 

(3) Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die die Funktionen 

Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, dürfen weder direkt noch indirekt Anteile 

am Unternehmen des Übertragungsnetzbetreibers halten. Der Übertragungsnetzbe-

treiber darf weder direkt noch indirekt Anteile an Tochterunternehmen des vertikal 

integrierten Unternehmens, die die Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahr-

nehmen, halten und darf keine Dividenden oder andere finanzielle Zuwendungen von 

diesen Tochterunternehmen erhalten. 

(4) Durch die gesamte Verwaltungsstruktur und die Unternehmenssatzung des Über-

tragungsnetzbetreibers muss seine tatsächliche Unabhängigkeit gemäß diesem Ab-

schnitt gewährleistet sein. Das vertikal integrierte Unternehmen darf das Wettbe-

werbsverhalten des Übertragungsnetzbetreibers bei dessen laufenden Geschäften 

und der Netzverwaltung oder bei den notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des 

zehnjährigen Netzentwicklungsplans gemäß Artikel 51 weder direkt noch indirekt be-

einflussen. 

(5) Die Übertragungsnetzbetreiber gewährleisten bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-

ben nach Artikel 40 und Artikel 46 Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie und bei der 

Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den Artikeln 16, 18, 19 und 50 der Verord-

nung (EU) 2019/943, dass sie weder Personen noch Körperschaften diskriminieren 

und dass sie den Wettbewerb bei der Erzeugung und Lieferung weder einschränken 

noch verzerren oder unterbinden. 

(6) Bei den gewerblichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem vertikal inte-

grierten Unternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber, einschließlich der Ge-

währung von Krediten durch den Übertragungsnetzbetreiber an das vertikal integrier-

te Unternehmen, sind die marktüblichen Bedingungen einzuhalten. Der Übertra-

gungsnetzbetreiber führt ausführliche Aufzeichnungen über diese gewerblichen und 

finanziellen Beziehungen und stellt sie der Regulierungsbehörde auf Verlangen zur 

Verfügung. 

(7) Der Übertragungsnetzbetreiber legt der Regulierungsbehörde sämtliche kommer-

ziellen und finanziellen Vereinbarungen mit dem vertikal integrierten Unternehmen 

zur Genehmigung vor. 

(8) Der Übertragungsnetzbetreiber meldet der Regulierungsbehörde die Finanzmittel 

gemäß Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe d, die ihm für künftige Investitionsprojekte bzw. 
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für den Ersatz vorhandener Vermögenswerte und Ressourcen zur Verfügung stehen. 

(9) Das vertikal integrierte Unternehmen unterlässt jede Handlung, durch die die Er-

füllung der Verpflichtungen des Übertragungsnetzbetreibers nach diesem Kapitel be-

hindert oder gefährdet würde, und verlangt vom Übertragungsnetzbetreiber nicht, bei 

der Erfüllung dieser Verpflichtungen die Zustimmung des vertikal integrierten Unter-

nehmens einzuholen. 

(10) Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde bescheinigt wurde, dass sie 

den Anforderungen gemäß diesem Kapitel genügen, werden von dem jeweiligen Mit-

gliedstaat zugelassen und als Übertragungsnetzbetreiber benannt. Es gilt das Zertifi-

zierungsverfahren des Artikels 52 dieser Richtlinie und des Artikels 51 der Verord-

nung (EU) 2019/943 oder des Artikels 53 dieser Richtlinie. 

Artikel 48 Unabhängigkeit des Personals und der Unternehmensleitung des 

Übertragungsnetzbetreibers 

(1) Entscheidungen, die Ernennungen, Wiederernennungen, Beschäftigungsbedin-

gungen einschließlich Vergütung und Vertragsbeendigung für Personen der Unter-

nehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetrei-

bers betreffen, werden von dem gemäß Artikel 49 ernannten Aufsichtsorgan des 

Übertragungsnetzbetreibers getroffen. 

(2) Die Namen der Personen, die vom Aufsichtsorgan als Personen der obersten Un-

ternehmensleitung bzw. als Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungs-

netzbetreibers ernannt oder wiederernannt werden, die Regelungen über Funktion, 

Laufzeit und Beendigung der Anstellung dieser Personen und die Gründe für vorge-

schlagene Entscheidungen zur Vertragsbeendigung sind der Regulierungsbehörde 

mitzuteilen. Die in Absatz 1 genannten Regelungen und Entscheidungen werden erst 

verbindlich, wenn die Regulierungsbehörde innerhalb von drei Wochen nach der Mit-

teilung keine Einwände erhebt. 

Die Regulierungsbehörde kann Einwände gegen die in Absatz 1 genannten Ent-

scheidungen erheben, 

a) wenn Zweifel an der beruflichen Unabhängigkeit einer ernannten Person der 

Unternehmensleitung bzw. eines ernannten Mitglieds der Verwaltungsorgane 

bestehen oder 

b) wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendigung be-

stehen. 
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(3) Es dürfen in den letzten drei Jahren vor der Ernennung von Führungskräften bzw. 

Mitgliedern der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers, die diesem Ab-

satz unterliegen, bei dem vertikal integrierten Unternehmen, einem seiner Unterneh-

mensteile oder bei anderen Mehrheitsanteilseignern als dem Übertragungsnetzbe-

treiber weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleidet oder berufliche Auf-

gaben wahrgenommen noch Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen un-

terhalten werden. 

(4) Die Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane 

und die Beschäftigten des Übertragungsnetzbetreibers dürfen bei anderen Unter-

nehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens oder bei deren Mehrheitsan-

teilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleiden oder berufliche 

Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen un-

terhalten. 

(5) Die Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane 

und die Beschäftigten des Übertragungsnetzbetreibers dürfen weder direkt noch indi-

rekt Beteiligungen an Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens 

halten noch finanzielle Zuwendungen von diesen erhalten; ausgenommen hiervon 

sind Beteiligungen am und Zuwendungen vom Übertragungsnetzbetreiber. Ihre Ver-

gütung darf nicht an die Tätigkeiten oder Betriebsergebnisse des vertikal integrierten 

Unternehmens, soweit sie nicht den Übertragungsnetzbetreiber betreffen, gebunden 

sein. 

(6) Im Fall von Beschwerden von Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglie-

dern der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers gegen eine vorzeitige 

Vertragsbeendigung ist die wirksame Einlegung von Rechtsmitteln bei der Regulie-

rungsbehörde zu gewährleisten. 

(7) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zum Übertragungsnetzbetreiber dür-

fen Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane für 

mindestens vier Jahre bei anderen Unternehmensteilen des vertikal integrierten Un-

ternehmens als dem Übertragungsnetzbetreiber oder bei deren Mehrheitsanteilseig-

nern keine beruflichen Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen 

oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten. 

(8) Absatz 3 gilt für die Mehrheit der Angehörigen der Unternehmensleitung bzw. 

Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers. 

Die Angehörigen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane 
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des Übertragungsnetzbetreibers, für die Absatz 3 nicht gilt, dürfen in den letzten 

sechs Monaten vor ihrer Ernennung bei dem vertikal integrierten Unternehmen keine 

Führungstätigkeit oder andere einschlägige Tätigkeit ausgeübt haben. 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes und Absätze 4 bis 7 finden Anwendung auf alle Per-

sonen, die der obersten Unternehmensleitung angehören, sowie auf die ihnen unmit-

telbar unterstellten Personen, die mit dem Betrieb, der Wartung oder dem Ausbau 

des Netzes befasst sind. 

Artikel 49 Aufsichtsorgan 

(1) Der Übertragungsnetzbetreiber verfügt über ein Aufsichtsorgan, dessen Aufgabe 

es ist, Entscheidungen, die von erheblichem Einfluss auf den Wert der Vermögens-

werte der Anteilseigner beim Übertragungsnetzbetreiber sind, insbesondere Ent-

scheidungen im Zusammenhang mit der Genehmigung der jährlichen und der lang-

fristigen Finanzpläne, der Höhe der Verschuldung des Übertragungsnetzbetreibers 

und der Höhe der an die Anteilseigner auszuzahlenden Dividenden, zu treffen. Das 

Aufsichtsorgan hat keine Entscheidungsbefugnis bei den laufenden Geschäften des 

Übertragungsnetzbetreibers und der Netzverwaltung und bei den notwendigen Tätig-

keiten zur Aufstellung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans gemäß Artikel 51. 

(2) Das Aufsichtsorgan besteht aus Vertretern des vertikal integrierten Unterneh-

mens, Vertretern von dritten Anteilseignern und, sofern das einschlägige nationale 

Recht das vorsieht, Vertretern anderer Interessengruppen, z. B. der Beschäftigten 

des Übertragungsnetzbetreibers. 

(3) Artikel 48 Absatz 2 Unterabsatz 1 sowie Artikel 48 Absätze 3 bis 7 finden auf zu-

mindest die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsorgans abzüglich eines Mitglieds An-

wendung. 

Artikel 48 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b findet auf alle Mitglieder des Auf-

sichtsorgans Anwendung. 

Artikel 50 Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Übertragungsnetzbetreiber ein 

Gleichbehandlungsprogramm aufstellen und durchführen, in dem die Maßnahmen 

zur Unterbindung diskriminierenden Verhaltens aufgeführt sind, und dass die Einhal-

tung des Programms angemessen überwacht wird. In dem Gleichbehandlungspro-

gramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die 

Verwirklichung dieser Ziele haben. Das Programm bedarf der Genehmigung durch 
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die Regulierungsbehörde. Die Einhaltung des Programms wird unbeschadet der Be-

fugnisse der Regulierungsbehörde von einem Gleichbehandlungsbeauftragten unab-

hängig überwacht. 

(2) Der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichtsorgan ernannt und unter-

liegt der Bestätigung durch die Regulierungsbehörde. Die Regulierungsbehörde kann 

der Ernennung des Gleichbehandlungsbeauftragten ihre Bestätigung nur aus Grün-

den mangelnder Unabhängigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung verweigern. 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte kann eine natürliche oder juristische Person sein. 

Artikel 48 Absätze 2 bis 8 findet auf den Gleichbehandlungsbeauftragten Anwen-

dung. 

(3) Die Aufgaben des Gleichbehandlungsbeauftragten sind: 

a) fortlaufende Überwachung der Durchführung des Gleichbehandlungspro-

gramms 

b) Ausarbeitung eines Jahresberichts, in dem die Maßnahmen zur Durchfüh-

rung des Gleichbehandlungsprogramms dargelegt werden, und dessen 

Übermittlung an die Regulierungsbehörde 

c) Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von Empfehlungen zum 

Gleichbehandlungsprogramm und seiner Durchführung 

d) Unterrichtung der Regulierungsbehörde über erhebliche Verstöße bei der 

Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms 

e) Berichterstattung an die Regulierungsbehörde über gewerbliche und finanzi-

elle Beziehungen zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem 

Übertragungsnetzbetreiber 

(4) Der Gleichbehandlungsbeauftragte übermittelt die vorgeschlagenen Entscheidun-

gen zum Investitionsplan oder zu Einzelinvestitionen im Netz an die Regulierungsbe-

hörde. Das erfolgt spätestens dann, wenn die Unternehmensleitung bzw. das zu-

ständige Verwaltungsorgan des Übertragungsnetzbetreibers diese Unterlagen dem 

Aufsichtsorgan zuleiten. 

(5) Hat das vertikal integrierte Unternehmen in der Hauptversammlung oder durch 

ein Votum der von ihm ernannten Mitglieder des Aufsichtsorgans die Annahme eines 

Beschlusses verhindert, wodurch Netzinvestitionen, die nach dem zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt werden sollten, un-

terbunden oder hinausgezögert werden, so meldet der Gleichbehandlungsbeauftrag-
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te das der Regulierungsbehörde, die dann gemäß Artikel 51 tätig wird. 

(6) Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschäftigungsbedingungen des 

Gleichbehandlungsbeauftragten, einschließlich der Dauer seines Mandats, bedürfen 

der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Durch diese Regelungen muss 

sichergestellt werden, dass der Gleichbehandlungsbeauftragte unabhängig ist und 

dass die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen zur Verfügung 

stehen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte darf während der Laufzeit seines Man-

dats bei Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens oder deren 

Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleiden 

oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessensbeziehungen zu ihnen un-

terhalten. 

(7) Der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet der Regulierungsbehörde regelmäßig 

mündlich oder schriftlich Bericht und ist befugt, dem Aufsichtsorgan des Übertra-

gungsnetzbetreibers regelmäßig mündlich oder schriftlich Bericht zu erstatten. 

(8) Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzungen der Unter-

nehmensleitung oder der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers sowie 

des Aufsichtsorgans und der Hauptversammlung teilzunehmen. Der Gleichbehand-

lungsbeauftragte nimmt an allen Sitzungen teil, in denen folgende Fragen behandelt 

werden: 

a) Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2019/943, 

insbesondere Tarife, Leistungen im Zusammenhang mit dem Zugang Dritter, 

Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement, Transparenz, Systemdienst-

leistungen und Sekundärmärkte, 

b) Projekte für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Übertragungsnet-

zes, einschließlich der Investitionen für den Netzanschluss und -verbund, 

c) Verkauf oder Erwerb von Elektrizität für den Betrieb des Übertragungsnetzes. 

(9) Der Gleichbehandlungsbeauftragte überwacht die Einhaltung des Artikels 41 

durch den Übertragungsnetzbetreiber. 

(10) Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen einschlägigen Daten 

und zu den Geschäftsräumen des Übertragungsnetzbetreibers sowie zu allen Infor-

mationen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 

(11) Der Gleichbehandlungsbeauftragte erhält ohne Vorankündigung Zugang zu den 

Geschäftsräumen des Übertragungsnetzbetreibers. 

(12) Nach vorheriger Zustimmung der Regulierungsbehörde kann das Aufsichtsorgan 



Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates - Stand: 05.06.2019 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

98 

den Gleichbehandlungsbeauftragten abberufen. Die Abberufung erfolgt auf Verlan-

gen der Regulierungsbehörde aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder man-

gelnder fachlicher Eignung. 

Artikel 51 Netzausbau und Befugnis zum Erlass von  

Investitionsentscheidungen 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber legen der Regulierungsbehörde mindestens alle 

zwei Jahre nach Konsultation aller einschlägigen Interessenträger einen zehnjähri-

gen Netzentwicklungsplan vor, der sich auf die derzeitige Lage und die Prognosen im 

Bereich von Angebot und Nachfrage stützt. Dieser Netzentwicklungsplan enthält 

wirksame Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Angemessenheit des Netzes und 

zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Der Übertragungsnetzbetreiber veröf-

fentlicht den zehnjährigen Netzentwicklungsplan auf seiner Website. 

(2) Zweck des zehnjährigen Netzentwicklungsplans ist es insbesondere, 

a) den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtige Übertra-

gungsinfrastruktur in den nächsten zehn Jahren errichtet oder ausgebaut 

werden muss, 

b) alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen Investitio-

nen zu bestimmen, die in den nächsten drei Jahren durchgeführt werden 

müssen, und 

c) einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben. 

(3) Bei der Ausarbeitung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans trägt der Übertra-

gungsnetzbetreiber neben dem erwarteten Verbrauch, dem erwarteten Handel mit 

anderen Ländern und den Investitionsplänen für unionsweite und regionale Netze, 

dem Potenzial der Nutzung von Laststeuerungs- und Energiespeicheranlagen oder 

anderen Ressourcen als Alternative zum Netzausbau vollständig Rechnung. 

(4) Die Regulierungsbehörde führt offene und transparente Konsultationen zum 

zehnjährigen Netzentwicklungsplan mit allen tatsächlichen und potenziellen Netzbe-

nutzern durch. Personen und Unternehmen, die den Status potenzieller Netzbenutzer 

beanspruchen, können dazu verpflichtet werden, diesen Anspruch zu belegen. Die 

Regulierungsbehörde veröffentlicht das Ergebnis der Konsultationen und weist dabei 

insbesondere auf etwaigen Investitionsbedarf hin. 

(5) Die Regulierungsbehörde prüft, ob der zehnjährige Netzentwicklungsplan den 

gesamten im Zuge der Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob 
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die Kohärenz mit dem unionsweit geltenden, nicht bindenden zehnjährigen Netzent-

wicklungsplan (im Folgenden „unionsweiter Netzentwicklungsplan“) gemäß Artikel 30 

Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/943 gewahrt ist. Bestehen Zweifel 

an der Kohärenz mit dem unionsweiten Netzentwicklungsplan, so konsultiert die Re-

gulierungsbehörde ACER. Die Regulierungsbehörde kann vom Übertragungsnetzbe-

treiber die Änderung seines zehnjährigen Netzentwicklungsplans verlangen. 

Die zuständigen nationalen Behörden prüfen die Kohärenz des zehnjährigen Netz-

entwicklungsplans mit den gemäß der Verordnung (EU) 2018/1999 vorgelegten nati-

onalen Energie- und Klimaplänen. 

(6) Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die Durchführung des zehnjäh-

rigen Netzentwicklungsplans. 

(7) Hat der Übertragungsnetzbetreiber aus anderen als zwingenden Gründen, auf die 

er keinen Einfluss hat, eine Investition, die nach dem zehnjährigen Netzentwick-

lungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt werden musste, nicht durchge-

führt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde verpflichtet 

ist, mindestens eine der folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung 

dieser Investition sicherzustellen, sofern die Investition unter Zugrundelegung des 

jüngsten zehnjährigen Netzentwicklungsplans noch relevant ist: 

a) Sie fordert den Übertragungsnetzbetreiber zur Durchführung der betreffen-

den Investition auf, 

b) sie leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden In-

vestition ein, das allen Investoren offensteht, oder 

c) sie verpflichtet den Übertragungsnetzbetreiber, einer Kapitalerhöhung im 

Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen zuzustimmen 

und unabhängigen Investoren eine Kapitalbeteiligung zu ermöglichen. 

(8) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Absatz 7 Buch-

stabe b Gebrauch, so kann sie den Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichten, 

eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu akzeptieren: 

a) Finanzierung durch Dritte 

b) Errichtung durch Dritte 

c) Errichtung der jeweiligen neuen Anlagen durch ihn selbst 

d) Betrieb der jeweiligen neuen Anlagen durch ihn selbst 

Der Übertragungsnetzbetreiber stellt den Investoren alle erforderlichen Unterlagen 
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für die Durchführung der Investition zur Verfügung, stellt den Anschluss der neuen 

Anlagen an das Übertragungsnetz her und unternimmt alles, um die Durchführung 

des Investitionsprojekts zu erleichtern. 

Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der Genehmigung durch 

die Regulierungsbehörde. 

(9) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Absatz 7 Ge-

brauch, so werden die Kosten der darauf bezogenen Investitionen durch die ein-

schlägigen Tarifregelungen gedeckt. 

Abschnitt 4 Benennung und Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern 

Artikel 52 Benennung und Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Bevor ein Unternehmen als Übertragungsnetzbetreiber zugelassen und benannt 

wird, muss es gemäß den in den Absätzen 4, 5 und 6 des vorliegenden Artikels und 

in Artikel 51 der Verordnung (EU) 2019/943 genannten Verfahren zertifiziert werden. 

(2) Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde gemäß dem unten beschrie-

benen Zertifizierungsverfahren bescheinigt wurde, dass sie den Anforderungen des 

Artikels 43 genügen, werden von den Mitgliedstaaten zugelassen und als Übertra-

gungsnetzbetreiber benannt. Die Benennung der Übertragungsnetzbetreiber wird der 

Kommission mitgeteilt und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber unterrichten die Regulierungsbehörde über alle 

geplanten Transaktionen, die eine Neubewertung erforderlich machen können, bei 

der festzustellen ist, ob sie die Anforderungen des Artikels 43 erfüllen. 

(4) Die Regulierungsbehörden überwachen, ob die Übertragungsnetzbetreiber die 

Anforderungen des Artikels 43 ununterbrochen einhalten. Um die Einhaltung der An-

forderungen sicherzustellen, leiten sie in folgenden Fällen ein Zertifizierungsverfah-

ren ein: 

a) bei Erhalt einer Mitteilung eines Übertragungsnetzbetreibers gemäß Absatz 

3, 

b) aus eigener Initiative, wenn sie Kenntnis von einer geplanten Änderung be-

züglich der Rechte an oder der Einflussnahme auf Übertragungsnetzeigen-

tümer oder Übertragungsnetzbetreiber erlangen und diese Änderung zu ei-

nem Verstoß gegen Artikel 43 führen kann oder wenn sie Grund zu der An-
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nahme haben, dass es bereits zu einem derartigen Verstoß gekommen ist, 

oder 

c) wenn die Kommission einen entsprechend begründeten Antrag stellt. 

(5) Die Regulierungsbehörden entscheiden innerhalb eines Zeitraums von vier Mona-

ten ab dem Tag der Mitteilung des Übertragungsnetzbetreibers oder ab Antragstel-

lung durch die Kommission über die Zertifizierung eines Übertragungsnetzbetreibers. 

Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zertifizierung als erteilt. Die ausdrückliche oder still-

schweigende Entscheidung der Regulierungsbehörde wird erst nach Abschluss des 

in Absatz 6 beschriebenen Verfahrens wirksam. 

(6) Die ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung über die Zertifizierung ei-

nes Übertragungsnetzbetreibers wird der Kommission zusammen mit allen die Ent-

scheidung betreffenden relevanten Informationen unverzüglich von der Regulie-

rungsbehörde übermittelt. Die Kommission handelt nach dem Verfahren des Artikels 

51 der Verordnung (EU) 2019/943. 

(7) Die Regulierungsbehörden und die Kommission können Übertragungsnetzbetrei-

ber und Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahr-

nehmen, um Bereitstellung sämtlicher für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß diesem 

Artikel relevanten Informationen ersuchen. 

(8) Die Regulierungsbehörden und die Kommission behandeln wirtschaftlich sensible 

Informationen vertraulich. 

Artikel 53 Zertifizierung im Verhältnis zu Drittländern 

(1) Beantragt ein Übertragungsnetzeigentümer oder -betreiber, der von einer oder 

mehreren Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrolliert wird, eine Zer-

tifizierung, so teilt die Regulierungsbehörde das der Kommission mit. 

Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission ferner unverzüglich alle Umstände 

mit, die dazu führen würden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder meh-

reren Drittländern die Kontrolle über ein Übertragungsnetz oder einen Übertragungs-

netzbetreiber erlangen. 

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber teilt der Regulierungsbehörde alle Umstände mit, 

die dazu führen würden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder mehre-

ren Drittländern die Kontrolle über das Übertragungsnetz oder den Übertragungs-

netzbetreiber erlangen. 

(3) Die Regulierungsbehörde nimmt innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der Mit-
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teilung des Übertragungsnetzbetreibers einen Entwurf einer Entscheidung über die 

Zertifizierung des Übertragungsnetzbetreibers an. Sie verweigert die Zertifizierung, 

wenn nicht 

a) nachgewiesen wird, dass die betroffene Rechtsperson den Anforderungen 

des Artikels 43 genügt und 

b) gegenüber der Regulierungsbehörde oder einer anderen vom Mitgliedstaat 

benannten zuständigen nationalen Behörde nachgewiesen wird, dass die Er-

teilung der Zertifizierung die Sicherheit der Energieversorgung des Mitglied-

staats und der Union nicht gefährdet. Bei der Prüfung dieser Frage berück-

sichtigt die Regulierungsbehörde oder die entsprechend benannte andere 

zuständige nationale Behörde 

i) die Rechte und Pflichten der Union gegenüber diesen Drittländern, die 

aus dem Völkerrecht - auch aus einem Abkommen mit einem oder meh-

reren Drittländern, dem die Union als Vertragspartei angehört und in 

dem Fragen der Energieversorgungssicherheit behandelt werden - er-

wachsen, 

ii) die Rechte und Pflichten des Mitgliedstaats gegenüber diesem Dritt-

land, die aus den mit diesem geschlossenen Abkommen erwachsen, 

soweit sie mit dem Unionsrecht in Einklang stehen, und 

iii) andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des betroffenen 

Drittlands. 

(4) Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission unverzüglich die Entscheidung 

zusammen mit allen die Entscheidung betreffenden relevanten Informationen mit. 

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Regulierungsbehörde bzw. die be-

nannte zuständige Behörde gemäß Absatz 3 Buchstabe b vor der Annahme einer 

Entscheidung der Regulierungsbehörde über die Zertifizierung die Stellungnahme 

der Kommission zu der Frage einholt, ob 

a) die betroffene Rechtsperson den Anforderungen des Artikels 43 genügt und 

b) eine Gefährdung der Energieversorgungssicherheit der Union durch die Er-

teilung der Zertifizierung ausgeschlossen ist. 

(6) Die Kommission prüft den Antrag nach Absatz 5 unmittelbar nach seinem Ein-

gang. Innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang des Antrags über-

mittelt sie der Regulierungsbehörde - oder, wenn der Antrag von der benannten zu-
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ständigen Behörde gestellt wurde, dieser Behörde - ihre Stellungnahme. 

Zur Ausarbeitung der Stellungnahme kann die Kommission die Standpunkte der 

ACER, des betroffenen Mitgliedstaats sowie interessierter Kreise einholen. In diesem 

Fall verlängert sich die Zweimonatsfrist um weitere zwei Monate. 

Legt die Kommission innerhalb des in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Zeit-

raums keine Stellungnahme vor, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Ein-

wände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde erhebt. 

(7) Bei der Bewertung der Frage, ob die Kontrolle durch eine oder mehrere Personen 

aus einem oder mehreren Drittländern die Energieversorgungssicherheit in der Union 

gefährdet, berücksichtigt die Kommission Folgendes: 

a) die besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls und des betroffenen Dritt-

lands bzw. der betroffenen Drittländer sowie 

b) die Rechte und Pflichten der Union gegenüber diesem Drittland bzw. diesen 

Drittländern, die aus dem Völkerrecht - auch aus einem Abkommen mit ei-

nem oder mehreren Drittländern, dem die Union als Vertragspartei angehört 

und durch das Fragen der Versorgungssicherheit geregelt werden - erwach-

sen. 

(8) Die Regulierungsbehörde erlässt ihre endgültige Entscheidung über die Zertifizie-

rung innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der in Absatz 6 genannten Frist. Die 

Regulierungsbehörde trägt in ihrer endgültigen Entscheidung der Stellungnahme der 

Kommission so weit wie möglich Rechnung. Die Mitgliedstaaten haben in jedem Fall 

das Recht, die Zertifizierung abzulehnen, wenn die Erteilung der Zertifizierung die 

Sicherheit der Energieversorgung des jeweiligen Mitgliedstaats oder die eines ande-

ren Mitgliedstaats gefährdet. Hat der Mitgliedstaat eine andere zuständige nationale 

Behörde zur Vornahme der Bewertung nach Absatz 3 Buchstabe b benannt, so kann 

er vorschreiben, dass die Regulierungsbehörde ihre endgültige Entscheidung in Ein-

klang mit der Bewertung dieser zuständigen nationalen Behörde erlassen muss. Die 

endgültige Entscheidung der Regulierungsbehörde wird zusammen mit der Stellung-

nahme der Kommission veröffentlicht. Weicht die endgültige Entscheidung von der 

Stellungnahme der Kommission ab, so muss der betroffene Mitgliedstaat zusammen 

mit dieser Entscheidung die Begründung für diese Entscheidung mitteilen und veröf-

fentlichen. 

(9) Dieser Artikel berührt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, gemäß dem 

Unionsrecht nationale rechtliche Kontrollen zum Schutz legitimer Interessen der öf-
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fentlichen Sicherheit durchzuführen. 

(10) Dieser Artikel gilt mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe a auch für die Mit-

gliedstaaten, für die nach Artikel 66 eine Ausnahmeregelung gilt. 

Artikel 54 Eigentum von Übertragungsnetzbetreibern an  

Energiespeicheranlagen 

(1) Übertragungsnetzbetreiber dürfen nicht Eigentümer von Energiespeicheranlagen 

sein oder diese Anlagen errichten, verwalten oder betreiben. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten es den Übertragungsnetz-

betreibern gestatten, Eigentümer von Energiespeicheranlagen zu sein bzw. diese 

Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben, sofern es sich bei diesen Anla-

gen um vollständig integrierte Netzkomponenten handelt und die Regulierungsbe-

hörde ihre Genehmigung erteilt hat, oder sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Anderen Parteien, die ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies 

Ausschreibungsverfahren durchlaufen haben, das der Überprüfung und Ge-

nehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf wurde nicht das Recht 

gewährt, Eigentümer solcher Anlagen zu sein bzw. diese Anlagen zu errich-

ten, zu verwalten oder zu betreiben, oder sie konnten diese Leistungen nicht 

zu angemessenen Kosten und nicht rechtzeitig erbringen; 

b) Solche Anlagen oder nicht frequenzbezogene Systemdienstleistungen sind 

notwendig, damit Übertragungsnetzbetreiber ihre Verpflichtungen im Rah-

men dieser Richtlinie zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen, zuverläs-

sigen und sicheren Betriebs der Übertragungsnetze erfüllen, und solche An-

lagen und Dienste werden nicht verwendet, um Elektrizität auf Strommärkten 

zu kaufen oder zu verkaufen. 

c) Die Regulierungsbehörde hat geprüft, ob eine solche Ausnahme notwendig 

ist, eine Ex-ante-Überprüfung der Anwendbarkeit eines Ausschreibungsver-

fahrens einschließlich der Bedingungen vorgenommen und ihre Genehmi-

gung erteilt. 

Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln ausarbei-

ten, um den Übertragungsnetzbetreibern dabei zu helfen, für ein faires Ausschrei-

bungsverfahren zu sorgen. 

(3) Der Beschluss, eine Ausnahme zu gewähren, wird der Kommission und ACER 
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zusammen mit den entsprechenden Informationen über den Antrag und die Gründe 

für die Gewährung der Ausnahme mitgeteilt. 

(4) Die Regulierungsbehörden führen in regelmäßigen Abständen oder mindestens 

alle fünf Jahre eine öffentliche Konsultation zu den vorhandenen Energiespeicheran-

lagen durch, um das mögliche Interesse Dritter und die mögliche Verfügbarkeit an 

Investitionen in solche Anlagen zu prüfen. Deutet die öffentliche Konsultation gemäß 

der Bewertung durch die Regulierungsbehörde darauf hin, dass Dritte in kosteneffizi-

enter Weise in der Lage sind, Eigentümer solcher Anlagen zu sein oder solche Anla-

gen zu errichten, zu betreiben oder zu verwalten, so stellen die Regulierungsbehör-

den sicher, dass die darauf bezogenen Tätigkeiten der Übertragungsnetzbetreiber 

binnen 18 Monaten schrittweise eingestellt werden. Als Teil der Bedingungen für die-

ses Verfahren können die Regulierungsbehörden es den Übertragungsnetzbetreibern 

gestatten, einen angemessenen Ausgleich zu erhalten, insbesondere um den Rest-

wert ihrer Investitionen in Energiespeicheranlagen zu decken. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten und nicht während 

des üblichen Abschreibungszeitraum für neue Batteriespeicheranlagen, bei denen 

die endgültige Investitionsentscheidung bis 2024 erfolgt, sofern solche Batteriespei-

cheranlagen 

a) spätestens zwei Jahre danach an das Netz angeschlossen sind, 

b) in das Übertragungsnetz integriert sind, 

c) ausschließlich zur reaktiven unmittelbaren Wiederherstellung der Netzsicher-

heit im Fall von Ausfällen im Netz verwendet werden, wenn die Wiederher-

stellungsmaßnahme unmittelbar beginnt und endet, sobald das Problem 

durch reguläre Redispatchmaßnahmen behoben werden kann, und 

d) nicht verwendet werden, um Elektrizität auf Strommärkten - einschließlich 

des Regelleistungsmarkts - zu kaufen oder zu verkaufen. 

Abschnitt 5 Entflechtung und Transparenz der Rechnungslegung 

Artikel 55 Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung 

(1) Die Mitgliedstaaten oder jede von ihnen benannte zuständige Behörde, ein-

schließlich der in Artikel 57 genannten Regulierungsbehörden, haben, soweit das zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Recht auf Einsichtnahme in die in 

Artikel 56 genannte Rechnungslegung der Elektrizitätsunternehmen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten zuständigen Behörden, ein-

schließlich der Regulierungsbehörden, wahren die Vertraulichkeit wirtschaftlich sen-

sibler Informationen. Die Mitgliedstaaten können die Offenlegung derartiger Informa-

tionen vorsehen, wenn das zur Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behör-

den erforderlich ist. 

Artikel 56 Entflechtung der Rechnungslegung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die Rechnungs-

legung der Elektrizitätsunternehmen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfolgt. 

(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer Rechtsform erstellen und ver-

öffentlichen die Elektrizitätsunternehmen ihre Jahresabschlüsse und lassen diese 

überprüfen, und zwar gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über die Jahresab-

schlüsse von Gesellschaften, die im Rahmen der Richtlinie 2013/34/EU erlassen 

worden sind. 

Unternehmen, die zur Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht ver-

pflichtet sind, halten in ihrer Hauptverwaltung eine Ausfertigung des Jahresabschlus-

ses zur öffentlichen Einsichtnahme bereit. 

(3) Zur Verhinderung von Diskriminierung, Quersubventionen und Wettbewerbsver-

zerrungen führen Elektrizitätsunternehmen in ihrer internen Rechnungslegung jeweils 

getrennte Konten für ihre Übertragungs- und Verteilungstätigkeiten in derselben Wei-

se, wie sie das tun müssten, wenn die jeweiligen Tätigkeiten von separaten Unter-

nehmen ausgeführt würden. Sie führen auch Konten für andere, nicht mit den Berei-

chen Übertragung und Verteilung zusammenhängende elektrizitätswirtschaftliche 

Tätigkeiten, wobei diese Konten konsolidiert sein können. Einnahmen aus dem Ei-

gentum am Übertragungs- oder Verteilernetz weisen sie in den Konten gesondert 

aus. Für ihre Aktivitäten außerhalb des Elektrizitätsbereichs führen sie erforderlichen-

falls konsolidierte Konten. Diese interne Rechnungslegung schließt für jede Tätigkeit 

eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein. 

(4) Bei der Überprüfung gemäß Absatz 2 wird insbesondere untersucht, ob die Ver-

pflichtung zur Verhinderung von Diskriminierung und Quersubventionierung gemäß 

Absatz 3 eingehalten wird. 
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Kapitel VII Regulierungsbehörden 

Artikel 57 Benennung und Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt auf nationaler Ebene eine einzige Regulierungsbe-

hörde. 

(2) Absatz 1 lässt die Benennung anderer Regulierungsbehörden auf regionaler 

Ebene in einigen Mitgliedstaaten unberührt, sofern es für die Vertretung und als An-

sprechpartner auf Unionsebene innerhalb des Regulierungsrates der ACER gemäß 

Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/942 nur einen einzigen ranghohen 

Vertreter gibt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat Regulierungsbehörden für kleine 

Netze in einer geografisch eigenständigen Region benennen, deren Verbrauch im 

Jahr 2008 weniger als 3 % des gesamten Verbrauchs des Mitgliedstaats, zu dem sie 

gehört, betragen hat. Diese Ausnahmeregelung lässt die Benennung eines einzigen 

ranghohen Vertreters für die Vertretung und als Ansprechpartner auf Unionsebene 

innerhalb des Regulierungsrates der ACER gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verord-

nung (EU) 2019/942 unberührt. 

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde 

und stellen sicher, dass diese ihre Befugnisse unparteiisch und transparent ausübt. 

Hierzu stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde bei der 

Wahrnehmung der ihr durch diese Richtlinie und zugehörige Rechtsvorschriften über-

tragenen Regulierungsaufgaben 

a) rechtlich getrennt und funktional unabhängig von anderen öffentlichen und 

privaten Einrichtungen ist 

b) und sicherstellt, dass ihr Personal und ihr Management 

i) unabhängig von Marktinteressen handelt und 

ii) bei der Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben keine direkten Wei-

sungen von Regierungsstellen oder anderen öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen einholt oder entgegennimmt. Eine etwaige enge Zusam-

menarbeit mit anderen zuständigen nationalen Behörden oder allge-

meine politische Leitlinien der Regierung, die nicht mit den Regulie-

rungsaufgaben und -befugnissen gemäß Artikel 59 im Zusammenhang 

stehen, bleiben hiervon unberührt. 

(5) Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde stellen die Mitglied-
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staaten insbesondere sicher, 

a) dass die Regulierungsbehörde unabhängig von allen politischen Stellen 

selbständige Entscheidungen treffen kann, 

b) dass die Regulierungsbehörde mit allen personellen und finanziellen Res-

sourcen ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnis-

se wirksam und effizient wahrzunehmen, 

c) dass der Regulierungsbehörde jedes Jahr separate Haushaltsmittel zuge-

wiesen werden, und dass sie den ihr zugewiesenen Haushalt eigenverant-

wortlich ausführen kann, 

d) dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, 

falls kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden Ma-

nagements der Regulierungsbehörde für eine Amtszeit von fünf bis sieben 

Jahren ernannt werden, die einmal verlängert werden kann, 

e) dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, 

falls kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden Ma-

nagements der Regulierungsbehörde auf der Grundlage objektiver, transpa-

renter und veröffentlichter Kriterien im Rahmen eines unabhängigen und un-

parteiischen Verfahrens ernannt werden, mit dem sichergestellt wird, dass 

die Bewerber über die erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen für die 

jeweilige Position in der Regulierungsbehörde verfügt, 

f) dass für die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, 

falls kein solches Gremium vorhanden ist, für die Mitglieder des leitenden 

Managements der Regulierungsbehörde in der Regulierungsbehörde Vor-

schriften über Interessenkonflikte bestehen und Vertraulichkeitspflichten 

auch nach Beendigung ihres Mandats gelten, 

g) dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, 

falls kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden Ma-

nagements der Regulierungsbehörde nur auf der Grundlage transparenter, 

vorher aufgestellter, Kriterien, entlassen werden können. 

In Hinblick auf Unterabsatz 1 Buchstabe d, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für 

das Leitungsgremium oder das leitende Management ein geeignetes Rotationsver-

fahren besteht. Die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, 

falls kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden Managements 
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können während ihrer Amtszeit nur dann des Amtes enthoben werden, wenn sie 

nicht mehr die in diesem Artikel genannten Bedingungen erfüllen oder wenn sie sich 

eines Fehlverhaltens nach nationalem Recht schuldig gemacht haben. 

(6) Die Mitgliedstaaten können die Ex-post-Kontrolle des Jahresabschlusses der Re-

gulierungsbehörde durch einen unabhängigen Prüfer vorsehen. 

(7) Bis zum 5. Juli 2022 und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europä-

ischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Einhaltung des in diesem Arti-

kel festgelegten Grundsatzes der Unabhängigkeit durch die nationalen Behörden vor. 

Artikel 58 Allgemeine Ziele der Regulierungsbehörde 

Bei der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie genannten Regulierungsaufgaben trifft 

die Regulierungsbehörde alle angemessenen Maßnahmen zur Verwirklichung fol-

gender Ziele im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse gemäß Artikel 59, erforderli-

chenfalls in engem Einvernehmen mit anderen einschlägigen nationalen Behörden, 

einschließlich der Wettbewerbsbehörden und der Behörden - einschließlich Regulie-

rungsbehörden - der Nachbarmitgliedstaaten und gegebenenfalls benachbarten Dritt-

länder, und unbeschadet deren Zuständigkeit: 

a) Förderung - in enger Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, der Kommission und ACER - eines wettbewerbsbestimmten, 

flexiblen, sicheren und ökologisch nachhaltigen Elektrizitätsbinnenmarktes in 

der Union und tatsächliche Öffnung des Marktes für alle Kunden und Versor-

ger in der Union, sowie Gewährleistung geeigneter Bedingungen, damit 

Elektrizitätsnetze unter Berücksichtigung der langfristigen Ziele wirkungsvoll 

und zuverlässig betrieben werden, 

b) Entwicklung wettbewerbsbestimmter und gut funktionierender länderüber-

greifender Regionalmärkte in der Union zur Verwirklichung des unter Buch-

stabe a genannten Ziels, 

c) Aufhebung der bestehenden Beschränkungen des Elektrizitätshandels zwi-

schen den Mitgliedstaaten, einschließlich des Aufbaus geeigneter länder-

übergreifender Übertragungskapazitäten im Hinblick auf die Befriedigung der 

Nachfrage und die Förderung der Integration der nationalen Märkte zur Er-

leichterung der Elektrizitätsflüsse innerhalb der Union, 

d) Beiträge zur möglichst kosteneffizienten Verwirklichung der Entwicklung si-

cherer, zuverlässiger, effizienter und diskriminierungsfreier Systeme, die ver-
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braucherorientiert sind, und Förderung der Angemessenheit der Systeme 

und, gemäß den allgemeinen Zielen der Energiepolitik, der Energieeffizienz, 

sowie der Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen und verteil-

ter Erzeugung sowohl in Übertragungs- als auch in Verteilernetze und Er-

leichterung ihres Betriebs in Bezug auf andere Gas- oder Wärmenetze, 

e) Erleichterung des Anschlusses neuer Erzeugungsanlagen und Energiespei-

cheranlagen an das Netz, insbesondere durch Beseitigung von Hindernissen, 

durch die der Zugang neuer Marktteilnehmer und die Einspeisung von Elekt-

rizität aus erneuerbaren Quellen verhindert werden könnte, 

f) Sicherstellung, dass für Netzbetreiber und Netznutzer kurzfristig wie langfris-

tig angemessene Anreize bestehen, für Effizienzsteigerungen, insbesondere 

Energieeffizienz, bei der Netzleistung zu sorgen und die Marktintegration zu 

fördern, 

g) Maßnahmen, die bewirken, dass die Kunden Vorteile aus dem effizienten 

Funktionieren des nationalen Marktes ziehen, Förderung eines effektiven 

Wettbewerbs und Beiträge zur Wahrung eines hohen Maßes an Verbrau-

cherschutz in enger Zusammenarbeit mit den einschlägigen für Verbraucher-

schutz zuständigen Behörden, 

h) Beiträge zur Verwirklichung hoher Standards bei der Gewährleistung der 

Grundversorgung und der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 

im Bereich der Stromversorgung, zum Schutz benachteiligter Kunden und im 

Interesse der Kompatibilität der beim Versorgerwechsel von Kunden erfor-

derlichen Datenaustauschverfahren. 

Artikel 59 Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörden 

(1) Die Regulierungsbehörde hat folgende Aufgaben: 

a) Sie ist dafür zuständig, anhand transparenter Kriterien die Übertragungs- o-

der Verteilungstarife oder die entsprechenden Methoden oder beides festzu-

legen oder zu genehmigen. 

b) Sie stellt sicher, dass Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber und, soweit 

vorhanden, auch Netzeigentümer sowie Elektrizitätsunternehmen und andere 

Marktteilnehmer ihren aus dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/943, 

den nach den Artikeln 59, 60 und 61 der Verordnung (EU) 2019/943 verab-
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schiedeten Netzkodizes und Leitlinien und anderem einschlägigen Recht der 

Union erwachsenden Verpflichtungen, auch bei länderübergreifenden Aspek-

ten, nachkommen, sowie Entscheidungen der ACER Folge leisten. 

c) Sie stellt in enger Abstimmung den anderen Regulierungsbehörden sicher, 

dass das ENTSO (Strom) und die EU- VNBO ihren aus dieser Richtlinie, der 

Verordnung (EU) 2019/943, den nach den Artikeln 59, 60 und 61 der Verord-

nung (EU) 2019/943 verabschiedeten Netzkodizes und Leitlinien und ande-

rem einschlägigen Recht der Union erwachsenden Verpflichtungen, auch bei 

länderübergreifenden Aspekten, nachkommen, sowie Entscheidungen der 

ACER Folge leisten, und sie stellen gemeinsam fest, ob das ENTSO (Strom) 

und die EU-VNBO ihren jeweiligen Verpflichtungen nicht nachgekommen 

sind; konnten die Regulierungsbehörden binnen vier Monaten nach Beginn 

der Konsultationen zum Zweck der gemeinsamen Feststellung eines Versto-

ßes keine Einigung erzielen, so wird die ACER mit der Angelegenheit befasst 

und trifft einen Beschluss gemäß Artikel 6 Absatz 10 der Verordnung (EU) 

2019/942. 

d) Sie erteilt die Genehmigung für Produkte und Beschaffungsverfahren für 

nicht frequenzgebundene Systemdienstleistungen. 

e) Sie setzt die nach den Artikeln 59, 60 und 61 der Verordnung (EU) 2019/943 

verabschiedeten Netzkodizes und Leitlinien mithilfe nationaler Maßnahmen 

oder, soweit erforderlich, koordinierter regionaler oder unionsweiter Maß-

nahmen um. 

f) Sie arbeitet mit der Regulierungsbehörde bzw. den Behörden der betroffenen 

Mitgliedstaaten und mit der ACER in länderübergreifenden Angelegenheiten 

zusammen, insbesondere durch die Beteiligung an der Arbeit des Regulie-

rungsrates der ACER gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) 2019/942. 

g) Sie kommt allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der 

ACER und Beschlüssen der Kommission nach und führt sie durch. 

h) Sie stellt sicher, dass die Übertragungsnetzbetreiber Verbindungskapazitäten 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/943 in größtmöglichem Umfang 

zur Verfügung stellen. 

i) Sie erstattet den maßgeblichen Behörden der Mitgliedstaaten, der ACER und 

der Kommission jährlich Bericht über ihre Tätigkeit und die Erfüllung ihrer 
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Aufgaben, einschließlich einer Darlegung der für jede einzelne der in diesem 

Artikel genannten Aufgaben getroffenen Maßnahmen und den erzielten Er-

gebnissen. 

j) Sie stellt sicher, dass eine Quersubventionierung zwischen den Übertra-

gungs-, Verteilungs- und Versorgungstätigkeiten oder anderen Tätigkeiten 

inner- oder außerhalb des Elektrizitätsbereichs verhindert wird. 

k) Sie überwacht die Investitionspläne der Übertragungsnetzbetreiber und legt 

mit ihrem Jahresbericht eine Beurteilung dieser Investitionspläne unter dem 

Gesichtspunkt ihrer Übereinstimmung mit dem unionsweiten Netzentwick-

lungsplan vor; diese Beurteilung kann Empfehlungen zur Änderung der In-

vestitionspläne enthalten. 

l) Sie überwacht und bewertet anhand einer begrenzten Anzahl von Indikatoren 

die Leistung der Übertragungs- und der Verteilernetzbetreiber bei dem Aus-

bau eines intelligenten Netzes, das Energieeffizienz und die Einbindung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen fördert, und veröffentlicht alle zwei Jahre 

einen nationalen Bericht, einschließlich Empfehlungen für Verbesserungen. 

m) Sie legt für die Dienstleistungs- und Versorgungsqualität geltende Normen 

und Anforderungen fest oder genehmigt sie oder leistet hierzu gemeinsam 

mit anderen zuständigen Behörden einen Beitrag, und sie überprüft die bis-

herige Wirkung der Regeln für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes. 

n) Sie beobachtet den Grad der Transparenz, auch der Großhandelspreise, und 

stellt sicher, dass die Elektrizitätsunternehmen die Transparenzanforderun-

gen erfüllen. 

o) Sie beobachtet den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den 

Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels- und Endkundenebene, ein-

schließlich Strombörsen, Preise für Haushaltskunden, einschließlich Voraus-

zahlungssystemen, die Auswirkungen dynamischer Elektrizitätspreisverträge 

und der Verwendung intelligenter Messsysteme, Versorgerwechselraten, Ab-

schaltraten, Durchführung von Wartungsdiensten und dafür erhobene Ge-

bühren, die Beziehungen zwischen Haushalts- und Großhandelspreisen, die 

Entwicklung der Netztarife und -abgaben und Beschwerden von Haushalts-

kunden sowie etwaige Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen, sie 
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stellt relevante Informationen bereit und legt den jeweils zuständigen Wett-

bewerbsbehörden einschlägige Fälle vor. 

p) Sie beobachtet etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich Exklusivi-

tätsbestimmungen, die Kunden daran hindern können, gleichzeitig mit meh-

reren Versorgern Verträge zu schließen, oder ihre Möglichkeiten dazu be-

schränken und setzen die nationalen Wettbewerbsbehörden erforderlichen-

falls von solchen Praktiken in Kenntnis. 

q) Sie verfolgt, wie viel Zeit die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber für die 

Herstellung von Anschlüssen und für Reparaturen benötigen. 

r) Sie trägt zusammen mit anderen einschlägigen Behörden dazu bei, dass 

Maßnahmen zum Verbraucherschutz wirksam sind und durchgesetzt wer-

den. 

s) Sie veröffentlicht mindestens einmal jährlich Empfehlungen zur Überein-

stimmung der Versorgungstarife mit Artikel 5 und leitet sie erforderlichenfalls 

an die Wettbewerbsbehörden weiter. 

t) Sie gewährleistet den diskriminierungsfreien Zugang zu den Verbrauchsda-

ten der Kunden, die Bereitstellung - bei fakultativer Verwendung - eines leicht 

verständlichen einheitlichen Formats auf nationaler Ebene für die Erfassung 

der Verbrauchsdaten und den unverzüglichen Zugang für alle Kunden zu 

diesen Daten gemäß den Artikeln 23 und 24. 

u) Sie überwacht die Umsetzung der Vorschriften über die Aufgaben und Zu-

ständigkeiten der Übertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, Versor-

gungsunternehmen, Kunden und anderer Marktteilnehmer nach Maßgabe 

der Verordnung (EU) 2019/943. 

v) Sie überwacht die Investitionen in die Erzeugungs- und Speicherkapazitäten 

mit Blick auf die Versorgungssicherheit. 

w) Sie überwacht die technische Zusammenarbeit zwischen Übertragungsnetz-

betreibern der Union und den Übertragungsnetzbetreibern von Drittländern. 

x) Sie trägt zur Kompatibilität der Datenaustauschverfahren für die wichtigsten 

Marktprozesse auf regionaler Ebene bei. 

y) Sie überwacht die Verfügbarkeit von Vergleichsinstrumenten, die die Voraus-

setzungen gemäß Artikel 14 erfüllen. 
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z) Sie überwacht die Beseitigung ungerechtfertigter Hindernisse und Ein-

schränkungen bei der Weiterentwicklung des Verbrauchs von selbst erzeug-

ter Elektrizität und von Bürgerenergiegemeinschaften. 

(2) Ist das in einem Mitgliedstaat vorgesehen, so können die Überwachungsaufgaben 

gemäß Absatz 1 von anderen Behörden als der Regulierungsbehörde durchgeführt 

werden. In diesem Fall müssen die Informationen, die aus der Überwachung hervor-

gehen, der Regulierungsbehörde so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt wer-

den. 

Bei der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Absatz 1 konsultiert die Regulierungs-

behörde erforderlichenfalls - unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit und unbeschadet 

ihrer eigenen spezifischen Zuständigkeit und im Einklang mit den Grundsätzen der 

besseren Regulierung - die Übertragungsnetzbetreiber und arbeitet erforderlichen-

falls eng mit anderen zuständigen nationalen Behörden zusammen. 

Genehmigungen, die von einer Regulierungsbehörde oder der ACER nach dieser 

Richtlinie erteilt werden, berühren weder die hinreichend begründete künftige Aus-

übung ihrer Befugnisse nach diesem Artikel durch die Regulierungsbehörde noch 

etwaige Sanktionen, die von anderen zuständigen Behörden oder der Kommission 

verhängt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden mit den erfor-

derlichen Befugnissen ausgestattet werden, aufgrund deren sie die in diesem Artikel 

genannten Aufgaben effizient und schnell erfüllen können. Hierzu muss die Regulie-

rungsbehörde unter anderem über folgende Befugnisse verfügen: 

a) Erlass von Entscheidungen, die für Elektrizitätsunternehmen bindend sind; 

b) Durchführung von Untersuchungen zum Funktionieren der Erdgasmärkte und 

Entscheidung über und Verhängung von notwendigen und verhältnismäßigen 

Maßnahmen zur Förderung eines wirksamen Wettbewerbs und zur Wahrung 

des ordnungsgemäßen Funktionierens des Marktes; die Regulierungsbehör-

de erhält erforderlichenfalls auch die Befugnis zur Zusammenarbeit mit der 

nationalen Wettbewerbsbehörde und den Finanzmarktregulierungsbehörden 

oder der Kommission bei der Durchführung einer wettbewerbsrechtlichen Un-

tersuchung; 

c) Einforderung der für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maßgeblichen Infor-

mationen bei den Elektrizitätsunternehmen einschließlich Begründungen für 
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Verweigerungen des Zugangs Dritter und sonstiger Informationen über Maß-

nahmen zur Stabilisierung der Netze; 

d) Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen 

gegen Elektrizitätsunternehmen, die ihren aus dieser Richtlinie, der Verord-

nung (EU) 2019/943 oder allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entschei-

dungen der Regulierungsbehörde oder der ACER erwachsenden Verpflich-

tungen nicht nachkommen, oder Vorschlag der Verhängung solcher Sanktio-

nen bei einem zuständigen Gericht, derartige Sanktionen zu verhängen; 

hierzu zählt auch die Befugnis, bei Missachtung der jeweiligen Verpflichtun-

gen gemäß dieser Richtlinie gegen den Übertragungsnetzbetreiber bzw. das 

vertikal integrierte Unternehmen Sanktionen in Höhe von bis zu 10 % des 

Jahresumsatzes des Übertragungsnetzbetreibers bzw. des vertikal integrier-

ten Unternehmens zu verhängen oder vorzuschlagen; 

e) ausreichende Untersuchungsrechte und entsprechende Anweisungsbefug-

nisse zur Streitbeilegung gemäß Artikel 60 Absätze 2 und 3. 

(4) Die Regulierungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das ENTSO (Strom) oder die 

EU-VNBO ihren Sitz haben, ist befugt, wirksame, verhältnismäßige und abschre-

ckende Sanktionen gegen jene Stellen zu verhängen, die ihren aus dieser Richtlinie, 

der Verordnung (EU) 2019/943 oder allen einschlägigen rechtsverbindlichen Ent-

scheidungen der Regulierungsbehörde oder der ACER erwachsenden Verpflichtun-

gen nicht nachkommen, oder vorzuschlagen, dass ein zuständiges Gericht derartige 

Sanktionen verhängt. 

(5) Wurde gemäß Artikel 44 ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so hat die Re-

gulierungsbehörde zusätzlich zu den ihr gemäß den Absätzen 1 und 3 des vorliegen-

den Artikels übertragenen Aufgaben folgende Pflichten: 

a) Sie überwacht, ob der Eigentümer des Übertragungsnetzes und der unab-

hängige Netzbetreiber ihren aus diesem Artikel erwachsenden Verpflichtun-

gen nachkommen, und verhängt gemäß Absatz 3 Buchstabe d Sanktionen 

für den Fall, dass den Verpflichtungen nicht nachgekommen wird. 

b) Sie überwacht die Beziehungen und die Kommunikation zwischen dem un-

abhängigen Netzbetreiber und dem Eigentümer des Übertragungsnetzes, 

damit der unabhängige Netzbetreiber seinen Verpflichtungen nachkommt, 

und genehmigt insbesondere Verträge und fungiert im Fall von Beschwerden 
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einer Partei gemäß Artikel 60 Absatz 2 als Streitbeilegungsinstanz zwischen 

dem unabhängigen Netzbetreiber und dem Eigentümer des Übertragungs-

netzes. 

c) Unbeschadet des Verfahrens gemäß Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe c ge-

nehmigt sie die vom unabhängigen Netzbetreiber mindestens alle zwei Jahre 

einzureichende Investitionsplanung für den ersten zehnjährigen Netzentwick-

lungsplan sowie den von ihm vorzulegenden mehrjährigen Netzentwick-

lungsplan. 

d) Sie stellt sicher, dass die von unabhängigen Netzbetreibern erhobenen Netz-

zugangstarife ein Entgelt für den bzw. die Netzeigentümer enthalten, das ei-

ne angemessene Vergütung der Netzvermögenswerte und neuer Investitio-

nen in das Netz ist, sofern diese wirtschaftlich und effizient getätigt werden. 

e) Sie hat die Befugnis, in den Räumlichkeiten des Eigentümers des Übertra-

gungs-netzes und des unabhängigen Netzbetreibers Kontrollen - auch ohne 

Ankündigung - durchzuführen. 

f) Sie überwacht die Verwendung der von dem unabhängigen Netzbetreiber 

gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/943 eingenommenen 

Engpasserlöse. 

(6) Zusätzlich zu den Aufgaben und Befugnissen, die ihr gemäß den Absätzen 1 und 

3 des vorliegenden Artikels übertragen werden, werden der Regulierungsbehörde für 

den Fall, dass ein Übertragungsnetzbetreiber gemäß Kapitel VI Abschnitt 3 benannt 

wurde, folgende Aufgaben und Befugnisse übertragen: 

a) Verhängung von Sanktionen gemäß Absatz 3 Buchstabe d wegen diskrimi-

nierenden Verhaltens zugunsten des vertikal integrierten Unternehmens; 

b) Überprüfung des Schriftverkehrs zwischen dem Übertragungsnetzbetreiber 

und dem vertikal integrierten Unternehmen, damit der Übertragungsnetzbe-

treiber seinen Verpflichtungen nachkommt; 

c) Streitbeilegung zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem 

Übertragungsnetzbetreiber bei Beschwerden gemäß Artikel 60 Absatz 2; 

d) fortlaufende Überwachung der geschäftlichen und finanziellen Beziehungen, 

einschließlich Darlehen, zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und 

dem Übertragungsnetzbetreiber; 
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e) Genehmigung sämtlicher geschäftlichen und finanziellen Vereinbarungen 

zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem Übertragungs-

netzbetreiber, sofern sie marktüblichen Bedingungen entsprechen; 

f) Anforderung einer Begründung beim vertikal integrierten Unternehmen im 

Fall einer Meldung des Gleichbehandlungsbeauftragten nach Artikel 50 Ab-

satz 4. Eine solche Begründung muss insbesondere den Nachweis enthal-

ten, dass kein diskriminierendes Verhalten zugunsten des vertikal integrier-

ten Unternehmens vorgelegen hat; 

g) Durchführung von - auch unangekündigten - Kontrollen in den Geschäfts-

räumen des vertikal integrierten Unternehmens und des Übertragungsnetz-

betreibers; 

h) Übertragung aller oder bestimmter Aufgaben des Übertragungsnetzbetrei-

bers an einen gemäß Artikel 44 benannten unabhängigen Netzbetreiber, falls 

der Übertragungsnetzbetreiber fortwährend gegen seine Verpflichtungen aus 

der Richtlinie verstößt, insbesondere im Fall wiederholten diskriminierenden 

Verhaltens zugunsten des vertikal integrierten Unternehmens. 

(7) Den Regulierungsbehörden obliegt es, außer wenn die ACER aufgrund ihrer Ko-

ordinierungsaufgaben nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/942 für die 

Festlegung und Genehmigung der Bedingungen oder Methoden für die Durchführung 

von Netzkodizes und Leitlinien gemäß Kapitel VII der Verordnung (EU) 2019/943 zu-

ständig ist, zumindest die nationalen Methoden zur Berechnung oder Festlegung fol-

gender Bedingungen mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten festzulegen 

oder zu genehmigen: 

a) die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen 

Netzen, einschließlich der Tarife für die Übertragung und die Verteilung oder 

ihrer Methoden; diese Tarife oder Methoden sind so zu gestalten, dass die 

notwendigen Investitionen in die Netze auf eine Art und Weise vorgenommen 

werden können, dass die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist; 

b) die Bedingungen für die Erbringung von Systemdienstleistungen, die mög-

lichst wirtschaftlich sind und den Netzbenutzern geeignete Anreize bieten, 

die Einspeisung und Abnahme von Gas auszugleichen; dabei werden die 

Systemdienstleistungen auf faire und diskriminierungsfreie Weise erbracht 

und stützen sich auf objektive Kriterien; 
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c) die Bedingungen für den Zugang zu länderübergreifender Infrastruktur ein-

schließlich der Verfahren der Kapazitätszuweisung und des Engpassmana-

gements. 

(8) Die in Absatz 7 genannten Methoden oder die Bedingungen werden veröffentlicht. 

(9) Um die Transparenz auf dem Markt zu erhöhen und sämtlichen interessierten 

Parteien alle erforderlichen Informationen sowie die in Artikel 60 Absatz 3 genannten 

Entscheidungen oder Vorschläge für Entscheidungen über Übertragungs- und Vertei-

lungstarife zu übermitteln, veröffentlichen die Regulierungsbehörden die ausführliche 

Beschreibung der Methode und die zugrunde liegenden Kosten, die für die Berech-

nung der jeweiligen Netztarife verwendet wurden, unter Wahrung der Vertraulichkeit 

wirtschaftlich sensibler Informationen. 

(10) Die Regulierungsbehörden überwachen das Engpassmanagement in den natio-

nalen Elektrizitätsnetzen - einschließlich der Verbindungsleitungen - und die Durch-

setzung der Regeln für das Engpassmanagement. Hierzu legen die Übertragungs-

netzbetreiber oder Marktteilnehmer den Regulierungsbehörden ihre Regeln für das 

Engpassmanagement einschließlich der Kapazitätszuweisung vor. Die Regulie-

rungsbehörden können Änderungen dieser Regeln verlangen. 

Artikel 60 Entscheidungen und Beschwerden 

(1) Die Regulierungsbehörden sind befugt, erforderlichenfalls von den Übertragungs-

netz- und Verteilernetzbetreibern zu verlangen, die in Artikel 59 der vorliegenden 

Richtlinie genannten Vertragsbedingungen, einschließlich der Tarife oder Methoden, 

zu ändern, damit sie gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2019/943 angemessen 

sind und diskriminierungsfrei angewendet werden. Verzögert sich die Festlegung von 

Übertragungs- und Verteilungstarifen, so sind die Regulierungsbehörden befugt, vor-

läufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife oder die entsprechenden Metho-

den festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu 

entscheiden, falls die endgültigen Übertragungs- und Verteilungstarife oder Metho-

den von diesen vorläufigen Tarifen oder Methoden abweichen. 

(2) Jeder Betroffene, der eine Beschwerde gegen einen Übertragungs- oder Vertei-

lernetzbetreiber im Zusammenhang mit dessen Verpflichtungen im Rahmen dieser 

Richtlinie hat, kann damit die Regulierungsbehörde befassen, die als Streitbeile-

gungsstelle innerhalb von zwei Monaten ab Eingang der Beschwerde eine Entschei-

dung trifft. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn die 
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Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert. Mit Zustimmung des Be-

schwerdeführers ist eine weitere Verlängerung dieser Frist möglich. Die Entschei-

dung der Regulierungsbehörde ist verbindlich, bis sie aufgrund eines Rechtsbehelfs 

aufgehoben wird. 

(3) Jeder Betroffene, der gegen eine gemäß Artikel 59 getroffene Entscheidung über 

die Methoden oder, soweit die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht hat, ge-

gen die vorgeschlagenen Tarife bzw. Methoden beschwerdeberechtigt ist, kann bin-

nen zwei Monaten oder innerhalb einer von den Mitgliedstaaten festgelegten kürze-

ren Frist nach Veröffentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags für eine Ent-

scheidung Beschwerde im Hinblick auf die Überprüfung der Entscheidung einlegen. 

Eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame Mechanismen für die Regu-

lierung, die Kontrolle und die Sicherstellung von Transparenz, um den Missbrauch 

einer marktbeherrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der Verbraucher 

sowie Verdrängungspraktiken zu verhindern. Diese Mechanismen tragen den Best-

immungen des AEUV, insbesondere Artikel 102, Rechnung. 

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bei Verstößen gegen die in dieser Richt-

linie vorgesehenen Geheimhaltungsvorschriften geeignete Maßnahmen, einschließ-

lich der nach nationalem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder Strafverfahren, ge-

gen die verantwortlichen natürlichen oder juristischen Personen ergriffen werden. 

(6) Beschwerden nach den Absätzen 2 und 3 lassen die nach dem Unionsrecht bzw. 

den nationalen Rechtsvorschriften möglichen Rechtsbehelfe unberührt. 

(7) Die von den Regulierungsbehörden getroffenen Entscheidungen sind umfassend 

zu begründen, damit sie gerichtlich überprüft werden können. Die Entscheidungen 

sind der Öffentlichkeit unter Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler In-

formationen zugänglich zu machen. 

(8) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass auf nationaler Ebene geeignete Verfah-

ren bestehen, die einer betroffenen Partei das Recht einräumen, gegen eine Ent-

scheidung einer Regulierungsbehörde bei einer von den beteiligen Parteien und Re-

gierungen unabhängigen Stelle Beschwerde einzulegen. 

Artikel 61 Regionale Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden bei 

länderübergreifenden Aspekten 

(1) Die Regulierungsbehörden konsultieren einander, insbesondere im Rahmen der 
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ACER, arbeiten eng zusammen und übermitteln einander und der ACER sämtliche 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie erforderlichen Informationen. 

Bei dem Informationsaustausch ist die einholende Behörde an den gleichen Grad an 

Vertraulichkeit gebunden wie die auskunftserteilende Behörde. 

(2) Die Regulierungsbehörden arbeiten zumindest auf regionaler Ebene zusammen, 

um 

a) netztechnische Regelungen zu fördern, die ein optimales Netzmanagement 

ermöglichen, gemeinsame Strombörsen zu fördern und länderübergreifende 

Kapazitäten zu vergeben und - unter anderem durch neue Verbindungen - 

ein angemessenes Maß an Verbindungskapazitäten innerhalb der Region 

und zwischen den Regionen zu ermöglichen, damit sich ein tatsächlicher 

Wettbewerb und eine bessere Versorgungssicherheit entwickeln können, oh-

ne dass es zu einer Diskriminierung von Versorgern in einzelnen Mitglied-

staaten kommt, 

b) die gemeinsame Aufsicht über Unternehmen, die Aufgaben auf regionaler 

Ebene ausführen, zu koordinieren, 

c) in Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Behörden die gemeinsame Auf-

sicht über nationale, regionale und europaweite Abschätzungen der Ange-

messenheit zu koordinieren, 

d) die Aufstellung aller Netzkodizes und Leitlinien für die betroffenen Übertra-

gungsnetzbetreiber und andere Marktteilnehmer zu koordinieren und 

e) die Ausarbeitung von Regeln für das Engpassmanagement zu koordinieren. 

(3) Die Regulierungsbehörden sind berechtigt, untereinander Kooperationsvereinba-

rungen zu schließen, um die Zusammenarbeit bei der Regulierungstätigkeit zu inten-

sivieren. 

(4) Die in Absatz 2 genannten Maßnahmen werden erforderlichenfalls in engem Be-

nehmen mit anderen einschlägigen nationalen Behörden und unbeschadet deren 

eigener Zuständigkeit durchgeführt. 

(5) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte zu erlassen 

mit denen diese Richtlinie um Leitlinien ergänzt wird, in denen festgelegt ist, in wel-

chem Umfang die Regulierungsbehörden untereinander und mit der ACER zusam-

menarbeiten dürfen. 
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Artikel 62 Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörden gegenüber den 

regionalen Koordinierungszentren 

(1) Die regionalen Regulierungsbehörden der Netzbetriebsregion, in der ein regiona-

les Koordinierungszentrum eingerichtet wurde, haben die Aufgabe, in enger Abstim-

mung untereinander 

a) den Vorschlag zur Einrichtung regionaler Koordinationszentren gemäß Artikel 

35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/943 zu billigen; 

b) die Ausgaben zu genehmigen, deren Kosten im Zusammenhang mit den Tä-

tigkeiten der regionalen Koordinationszentren von den Übertragungsnetzbe-

treibern getragen und bei der Entgeltberechnung berücksichtigt werden, so-

weit sie vernünftig und angemessen sind; 

c) das Verfahren zur kooperativen Entscheidungsfindung zu genehmigen; 

d) sicherstellen, dass die regionalen Koordinierungszentren über alle personel-

len, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen verfügen, die zur 

Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie und zur unabhängigen 

und unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind; 

e) gemeinsam mit anderen Regulierungsbehörden einer Netzbetriebsregion et-

waige zusätzliche Aufgaben und zusätzliche Befugnisse, die den regionalen 

Koordinierungszentren von den Mitgliedstaaten der Netzbetriebsregion zu 

übertragen sind, vorzuschlagen; 

f) sicherzustellen, dass die Verpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie und 

anderen einschlägigen Rechts der Union erfüllt werden, insbesondere bei 

länderübergreifenden Aspekten, und zusammenzuarbeiten um gemeinsam 

festzustellen, ob die regionalen Koordinationszentren ihren jeweiligen Ver-

pflichtungen eventuell nicht nachgekommen sind; konnten die Regulierungs-

behörden binnen vier Monaten nach Beginn der Konsultationen keine Eini-

gung erzielen, so wird ACER mit der Angelegenheit befasst und trifft einen 

Beschluss gemäß Artikel 6 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2019/942; 

(g) die Leistung der Netzkoordination zu überwachen und der Agentur gemäß 

Artikel 46 der Verordnung (EU) 2019/943 jährlich darüber Bericht zu erstat-

ten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden mit den erfor-

derlichen Befugnissen ausgestattet werden, damit sie die in Absatz 1 genannten 
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Aufgaben effizient und zügig erfüllen können. Hierzu müssen die Regulierungsbe-

hörden zumindest über folgende Befugnisse verfügen: 

a) Anforderung von Informationen aus den regionalen Koordinierungszentren, 

b) Durchführung von Inspektionen in den Räumlichkeiten der regionalen Koor-

dinierungszentren, auch ohne Ankündigung, 

c) Erlass von gemeinsamen verbindlichen Entscheidungen zu regionalen Koor-

dinierungszentren. 

(3) Die Regulierungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das regionale Koordinie-

rungszentrum seinen Sitz hat, ist befugt, wirksame, verhältnismäßige und abschre-

ckende Sanktionen gegen das regionale Koordinierungszentrum zu verhängen, wenn 

es seinen aus dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/943 oder allen einschlägi-

gen rechtsverbindlichen Entscheidungen der Regulierungsbehörde oder der ACER 

erwachsenden Verpflichtungen nicht nachkommt, oder vorzuschlagen, dass ein zu-

ständiges Gericht derartige Sanktionen verhängt. 

Artikel 63 Einhaltung der Netzkodizes und Leitlinien 

(1) Jede Regulierungsbehörde und die Kommission können die ACER um eine Stel-

lungnahme dazu ersuchen, ob eine von einer Regulierungsbehörde getroffene Ent-

scheidung mit den gemäß dieser Richtlinie oder Kapitel VII der Verordnung (EU) 

2019/943 erlassenen Netzkodizes und Leitlinien vereinbar ist. 

(2) Die ACER unterbreitet der antragstellenden Regulierungsbehörde bzw. der 

Kommission sowie der Regulierungsbehörde, die die fragliche Entscheidung getrof-

fen hat, innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Ersuchens ihre Stellungnah-

me. 

(3) Kommt die Regulierungsbehörde, die die Entscheidung getroffen hat, der Stel-

lungnahme der ACER nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Stellung-

nahme nach, so setzt die ACER die Kommission davon in Kenntnis. 

(4) Jede Regulierungsbehörde, die der Auffassung ist, dass eine von einer anderen 

Regulierungsbehörde getroffene Entscheidung von Belang für den länderübergrei-

fenden Handel nicht mit den gemäß dieser Richtlinie oder Kapitel VII der Verordnung 

(EU) 2019/943 erlassenen Netzkodizes und Leitlinien vereinbar ist, kann die Kom-

mission innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die fragliche Entscheidung 

ergangen ist, davon in Kenntnis setzen. 

(5) Gelangt die Kommission innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie gemäß Ab-
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satz 3 von der ACER oder gemäß Absatz 4 von einer Regulierungsbehörde infor-

miert wurde, oder innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Entschei-

dung getroffen wurde, von sich aus zu der Einschätzung, dass die Entscheidung ei-

ner Regulierungsbehörde erhebliche Zweifel an ihrer Vereinbarkeit mit den gemäß 

dieser Richtlinie oder Kapitel VII der Verordnung (EU) 2019/943 erlassenen Netzko-

dizes und Leitlinien begründet, so kann die Kommission die weitere Prüfung des 

Falls beschließen. In einem solchen Fall lädt sie die betroffene Regulierungsbehörde 

und die betroffenen Parteien zu dem Verfahren vor der Regulierungsbehörde, damit 

sie Stellung nehmen können. 

(6) Hat die Kommission beschlossen, den Fall weiter zu prüfen, so erlässt sie inner-

halb von vier Monaten nach dem Tag, an dem dieser Beschluss gefasst wurde, einen 

endgültigen Beschluss, 

a) keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde zu erhe-

ben, oder 

b) von der betroffenen Regulierungsbehörde den Widerruf ihrer Entscheidung 

zu verlangen, weil den Netzkodizes und Leitlinien nicht nachgekommen wur-

de. 

(7) Beschließt die Kommission nicht innerhalb der in den Absätzen 5 bzw. 6 genann-

ten Fristen, den Fall weiter zu prüfen oder einen endgültigen Beschluss zu erlassen, 

so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die Entscheidung der 

Regulierungsbehörde erhebt. 

(8) Die Regulierungsbehörde kommt dem Beschluss der Kommission über den Wi-

derruf der Entscheidung der Regulierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach 

und setzt die Kommission davon in Kenntnis. 

(9) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte zu erlassen, 

um diese Richtlinie um Leitlinien zu ergänzen, in denen die Einzelheiten des Verfah-

rens für die Anwendung dieses Artikels festgelegt werden. 

Artikel 64 Aufbewahrungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Versorgern, dass sie die relevanten Daten 

über sämtliche mit Großhandelskunden und Übertragungsnetzbetreibern getätigten 

Transaktionen mit Elektrizitätsversorgungsverträgen und Elektrizitätsderivaten für die 

Dauer von mindestens fünf Jahren aufbewahren und den nationalen Behörden ein-

schließlich der Regulierungsbehörde, den nationalen Wettbewerbsbehörden und der 
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Kommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei Bedarf zur Verfügung stellen. 

(2) Die Daten enthalten genaue Angaben zu den Merkmalen der relevanten Transak-

tionen, wie Laufzeit-, Liefer- und Abrechnungsbestimmungen, Menge, Datum und 

Uhrzeit der Ausführung, Transaktionspreise und Mittel zur Identifizierung des jeweili-

gen Großhandelskunden sowie bestimmte Angaben zu sämtlichen nicht abgerechne-

ten Elektrizitätsversorgungsverträgen und Elektrizitätsderivaten. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann beschließen, bestimmte dieser Informationen den 

Marktteilnehmern zugänglich zu machen, vorausgesetzt, es werden keine wirtschaft-

lich sensiblen Daten über einzelne Marktakteure oder einzelne Transaktionen preis-

gegeben. Dieser Absatz gilt nicht für Informationen über Finanzinstrumente, die unter 

die Richtlinie 2014/65/EU fallen. 

(4) Dieser Artikel begründet für Stellen, die unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen, 

keine zusätzlichen Verpflichtungen gegenüber den in Absatz 1 genannten Behörden. 

(5) Falls die in Absatz 1 genannten Behörden Zugang zu Daten haben müssen, die 

von Unternehmen aufbewahrt werden, die unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen, 

übermitteln die nach jener Richtlinie zuständigen Behörden ihnen die erforderlichen 

Daten. 

Kapitel VIII Schlussbestimmungen 

Artikel 65 Gleiche Ausgangsbedingungen 

(1) Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie treffen können, um 

für gleiche Ausgangsbedingungen zu sorgen, müssen mit dem AEUV, insbesondere 

Artikel 36, und dem Unionsrecht vereinbar sein. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen verhältnismäßig, diskriminie-

rungsfrei und transparent sein. Diese Maßnahmen können erst wirksam werden, 

nachdem sie der Kommission mitgeteilt und von ihr gebilligt worden sind. 

(3) Die Kommission wird innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung 

gemäß Absatz 2 tätig. Diese Frist beginnt am Tag nach dem Eingang der vollständi-

gen Informationen. Wird die Kommission nicht innerhalb dieser Frist von zwei Mona-

ten tätig, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die mitgeteil-

ten Maßnahmen erhebt. 

Artikel 66 Ausnahmeregelungen 

(1) Die Mitgliedstaaten, die nachweisen können, dass sich für den Betrieb ihrer klei-
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nen Verbundnetze und kleinen, isolierten Netze erhebliche Probleme ergeben, kön-

nen Ausnahmeregelungen zu den einschlägigen Bestimmungen der Artikel 7 und 8, 

sowie der Kapitel IV, V und VI beantragen. 

Kleine, isolierte Netze und Frankreich, für die Zwecke von Korsika, können ebenfalls 

eine Ausnahme von den Artikeln 4, 5 und 6 beantragen. 

Vor einem entsprechenden Beschluss unterrichtet die Kommission die Mitgliedstaa-

ten unter Wahrung der Vertraulichkeit über solche Anträge. 

(2) Die von der Kommission nach Absatz 1 gewährten Ausnahmen sind zeitlich be-

fristet und unterliegen Bedingungen, die auf verstärkten Wettbewerb mit, und eine 

stärkere Integration in den Binnenmarkt abzielen und mit denen sichergestellt wird, 

dass der Übergang zur Erzeugung von erneuerbarer Energie und zu mehr Flexibilität, 

Speicherung, Elektromobilität und Laststeuerung nicht behindert wird. 

Für Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV, die nicht an die 

Elektrizitätsmärkte der Union angebunden werden können, ist die Ausnahmerege-

lung nicht zeitlich befristet und unterliegt Bedingungen, mit denen sichergestellt wer-

den soll, dass die Ausnahmeregelung dem Übergang zur Erzeugung erneuerbarer 

Energie nicht im Wege steht. 

Beschlüsse zur Gewährung von Ausnahmen werden im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht. 

(3) Artikel 43 gilt nicht für Zypern, Luxemburg und Malta. Ferner gelten die Artikel 6 

und 35 nicht für Malta und die Artikel 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 und 52 nicht für Zy-

pern. 

Für die Zwecke von Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b schließt der Begriff „Unterneh-

men, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt“ keine End-

kunden ein, die eine der Funktionen Stromerzeugung bzw. -versorgung entweder 

direkt oder über ein Unternehmen wahrnehmen, über das sie entweder einzeln oder 

gemeinsam die Kontrolle ausüben, sofern die Endkunden einschließlich der Anteile 

der in den kontrollierten Unternehmen erzeugten Elektrizität im Jahresdurchschnitt 

Stromnettoverbraucher sind und der wirtschaftliche Wert der Elektrizität, die sie an 

Dritte verkaufen, gemessen an ihren anderen Geschäftstätigkeiten unbedeutend ist. 

(4) Artikel 5 gilt bis zum 1. Januar 2025 oder bis zu einem späteren Datum, das in 

einem gemäß Absatz 1 dieses Artikels erlassenen Beschluss festgelegt wird, nicht 

für Zypern und Korsika. 

(5) Artikel 4 gilt bis 5. Juli 2027 nicht für Malta. Dieser Zeitraum kann um einen weite-
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ren zusätzlichen Zeitraum von höchstens acht Jahren verlängert werden. Die Verlän-

gerung um einen weiteren zusätzlichen Zeitraum erfolgt mittels eines Beschlusses 

nach Maßgabe von Absatz 1. 

Artikel 67 Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 61 Absatz 5 

und 63 Absatz 9 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 4. Juli 2019 

übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 61 Absatz 5 und 63 Absatz 9 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Be-

schluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss ange-

gebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 

in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 61 Absatz 5 und 63 Absatz 9 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 

Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Euro-

päische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf die-

ser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 68 Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 
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Nr. 182/2011. 

Artikel 69 Überwachung, Überprüfung und Berichterstattung durch die  

Kommission 

(1) Die Kommission überwacht und überprüft die Anwendung dieser Richtlinie und 

legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Fortschrittsbericht als Anhang 

des Berichts über die Lage der Energieunion gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 

2018/1999 vor. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2025 überprüft die Kommission die Umsetzung dieser 

Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor. Er-

forderlichenfalls legt die Kommission gemeinsam mit dem Bericht oder zu einem spä-

teren Zeitpunkt einen Legislativvorschlag vor. 

In dem Bericht der Kommission wird insbesondere bewertet, ob die Kunden, vor al-

lem schutzbedürftige oder von Energiearmut betroffene Kunden, durch diese Richtli-

nie angemessen geschützt werden. 

Artikel 70 Änderungsvorschrift 

Artikel 71 Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um den Artikeln 2 bis 5, Artikel 6 Absätze 2 und 3, Artikel 7 Absatz 

1, Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben j und l, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absätze 2 bis 

12, Artikel 11 bis 24, 26, 28 und 29, 31 bis 34 und 36, Artikel 38 Absatz 2, Artikel 40 

und 42, Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 51, 54, 57 bis 59, 61 bis 63 und Arti-

kel 70 Nummern 1 bis 3, 5 b und 6 und den Anhängen I und II spätestens am 31. 

Dezember 2020 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wort-

laut dieser Vorschriften mit. 

Die Mitgliedstaaten setzen jedoch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, 

die erforderlich sind, um 

a) Artikel 70 Nummer 5 Buchstabe a bis zum 31. Dezember 2019, 

b) Artikel 70 Nummer 4 bis zum 25. Oktober 2020 

nachzukommen. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnah-
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men in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorlie-

gende Richtlinie aufgehobene Richtlinie als Bezugnahmen auf die vorliegende Richt-

linie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die 

Formulierung dieser Erklärung. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationa-

len Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

Artikel 72 Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Die Richtlinie 2009/72/EG wird unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

hinsichtlich der Frist für die Umsetzung in nationales Recht und des Zeitpunkts der 

Anwendung der Richtlinie gemäß Anhang III mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufge-

hoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vor-

liegende Richtlinie und sind gemäß der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen. 

Artikel 73 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absätze 2 bis 5, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 2 

Buchstaben a bis i und k, Artikel 8 Absätze 3 und 4, Artikel 9 Absätze 1, 3, 4 und 5, 

Artikel 10 Absätze 2 bis 10, die Artikel 25, 27, 30, 35 und 37, Artikel 38 Absätze 1, 3 

und 4, die Artikel 39, 41, 43, 44 und 45, Artikel 46 Absatz 1, Artikel 46 Absatz 2 

Buchstaben a, b, c und e bis h, Artikel 46 Absätze 3 bis 6, die Artikel 47 bis 50, 52, 

53, 55, 56, 60, 64 und 65 gelten ab dem 1. Januar 2021. 

Artikel 70 Nummern 1 bis 4, Nummer 5 Buchstabe b und Nummer 6 gelten ab dem 1. 

Januar 2021. 

Artikel 70 Nummer 5 Buchstabe a gilt ab dem 1. Januar 2020. 

Artikel 70 Nummer 4 gilt ab dem 26. Oktober 2020. 

Artikel 74 Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
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Anhang I Mindestanforderungen an Abrechnungen und  

Abrechnungsinformationen 

1. In der Abrechnung und den Abrechnungsinformationen enthaltene Mindestinfor-

mationen 

1.1. In den Abrechnungen sind den Endkunden folgende wichtige Informationen 

deutlich erkennbar und klar von den anderen Teilen der Abrechnung getrennt bereit-

zustellen: 

a) der zu zahlende Betrag und, falls möglich, eine Aufschlüsselung desselben, 

gemeinsam mit einer eindeutigen Erklärung, dass alle Energiequellen auch 

von Anreizen profitieren können, die nicht durch die in der Aufschlüsselung 

des Betrags angegebenen Abgaben finanziert wurden; 

b) das Datum der Fälligkeit der Zahlung. 

1.2. In den Abrechnungen und Abrechnungsinformationen sind Endkunden folgende 

wichtige Informationen deutlich erkennbar und klar von den anderen Teilen der Ab-

rechnung getrennt bereitzustellen: 

a) der Stromverbrauch im jeweiligen Abrechnungszeitraum, 

b) Name und Kontaktangaben des Versorgers, einschließlich einer Kunden-

Hotline und einer E-Mail-Adresse, 

c) Tarifbezeichnung, 

d) gegebenenfalls das Ablaufdatum des Vertrags, 

e) Hinweise zur Verfügbarkeit und den Vorteilen des Versorgerwechsels, 

f) Nummer des Endkundenanschlusses oder eindeutige Kennnummer der Lie-

ferstelle des Endkunden, 

g) Hinweise zu den Rechten der Endkunden im Zusammenhang mit außerge-

richtlichen Streitbeilegungsverfahren, einschließlich der Kontaktangaben der 

für die Streitbeilegung gemäß Artikel 26 zuständigen Stelle, 

h) die in Artikel 25 genannte zentrale Anlaufstelle, 

i) ein Link oder Verweis auf Preisvergleichsinstrumente nach Artikel 14. 

1.3. Sofern Abrechnungen auf dem tatsächlichen Verbrauch oder der Fernablesung 

durch den Betreiber beruhen, sind den Endkunden in oder mit den Abrechnungen 

und periodischen Übersichten folgende Informationen zur Verfügung zu stellen bzw. 
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darin auszuweisen: 

a) Vergleiche des aktuellen Stromverbrauchs des Endkunden mit dem Ver-

brauch des Endkunden im gleichen Zeitraum des Vorjahres in grafischer 

Form, 

b) Kontaktinformationen - darunter Internetadressen - von Verbraucherorgani-

sationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen, bei denen Infor-

mationen über angebotene Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizi-

enz für energiebetriebene Geräte eingeholt werden können, 

c) Vergleich mit einem normierten oder durch Vergleichstests ermittelten 

Durchschnittsendkunden derselben Nutzerkategorie, 

2. Abrechnungshäufigkeit und Bereitstellung von Abrechnungsinformationen 

a) Die Abrechnungen auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs werden 

mindestens einmal jährlich erstellt. 

b) Hat der Endkunde keinen Zähler, der eine Fernablesung durch den Betreiber 

ermöglicht, oder hat der Endkunde von sich aus beschlossen, die Fernable-

sung gemäß dem nationalen Recht zu deaktivieren, so werden dem Endkun-

den genaue Abrechnungsinformationen, die auf dem tatsächlichen Ver-

brauch beruhen, mindestens alle sechs Monate oder auf Verlangen oder 

wenn der Endkunde sich für die elektronische Abrechnungsübermittlung ent-

schieden hat, einmal alle drei Monate zur Verfügung gestellt. 

c) Hat der Endkunde keinen Zähler, der eine Fernablesung durch den Betreiber 

ermöglicht, oder hat der Endkunde von sich aus beschlossen, die Fernable-

sung gemäß dem nationalen Recht zu deaktivieren, so können die Verpflich-

tungen nach den Buchstaben a und b mittels eines Systems der regelmäßi-

gen Selbstablesung durch den Endkunden, der die von ihrem Zähler abgele-

senen Werte dem Betreiber übermittelt, erfüllt werden; nur wenn der End-

kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum keine Zählerablesewerte 

mitgeteilt hat, dürfen die Abrechnung oder die Abrechnungsinformationen auf 

einer Verbrauchsschätzung oder einem Pauschaltarif beruhen. 

d) Hat der Endkunde einen Zähler, der eine Fernablesung durch den Betreiber 

ermöglicht, so werden mindestens einmal im Monat genaue Abrechnungsin-

formationen auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs zur Verfügung 

gestellt; solche Informationen können auch über das Internet zur Verfügung 
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gestellt und können so oft aktualisiert werden, wie es die eingesetzten Mess-

geräte und -systeme zulassen. 

3. Aufschlüsselung des Endkundenpreises 

Der Kundenpreis ergibt sich aus der Summe folgender drei Komponenten: der Kom-

ponente Energie und Versorgung, der Netzkomponente (Übertragung und Verteilung) 

sowie der aus Steuern, Abgaben, Gebühren und Entgelten bestehenden Komponen-

te. 

Wird der Endkundenpreis in der Abrechnung aufgeschlüsselt, so sind in der gesam-

ten Union die gemeinsamen Definitionen der drei Komponenten gemäß der Verord-

nung (EU) 2016/1952 des Europäischen Parlaments und des Rates27 in der Auf-

schlüsselung zu verwenden. 

4. Zugriff auf ergänzende Informationen über die Verbrauchshistorie 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass auf Verlangen des Endkunden ergänzende 

Informationen über die Verbrauchshistorie, soweit verfügbar, einem vom Endkunden 

benannten Versorger oder Dienstleister zur Verfügung gestellt werden. 

Endkunden, die Zähler haben, die eine Fernablesung durch den Betreiber ermögli-

chen, müssen einfachen Zugriff auf ergänzende Informationen haben, mit denen sie 

ihre Verbrauchshistorie detailliert selbst kontrollieren können. 

Die ergänzenden Informationen über die Verbrauchshistorie müssen Folgendes ent-

halten: 

a) kumulierte Daten mindestens für die drei vorangegangenen Jahre oder für 

den Zeitraum seit Beginn des Elektrizitätsliefervertrags, falls dieser kürzer ist. 

Die Daten müssen den Intervallen entsprechen, für die Zwischenabrech-

nungsinformationen erstellt wurden; 

b) detaillierte tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Daten zu den Nut-

zungszeiten; diese Daten werden den Endkunden unverzüglich über das In-

ternet oder die Zählerschnittstelle für mindestens die vorangegangenen 24 

Monate oder für den Zeitraum seit Beginn des Elektrizitätsliefervertrags, falls 

dieser kürzer ist, zur Verfügung gestellt. 

5. Kennzeichnung der Energiequellen 

                                                      

27
 Verordnung (EU) 2016/1952 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 

über europäische Erdgas- und Strompreisstatistik und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/92/EG (ABl. 

L 311 vom 17.11.2016, S. 1). 
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Die Versorger müssen in den Abrechnungen den Anteil der einzelnen Energiequellen 

an der vom Endkunden entsprechend dem Elektrizitätsliefervertrag erworbenen 

Elektrizität angeben (Kennzeichnung auf Produktebene). 

Folgende Informationen sind den Endkunden In oder mit den Abrechnungen und Ab-

rechnungsinformationen zur Verfügung zu stellen oder darin auszuweisen: 

a) der Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamtenergieträgermix, den 

der Versorger im vorangegangenen Jahr (auf nationaler Ebene, insbesonde-

re in dem Mitgliedstaat des Abschlusses des Elektrizitätsvertrags, sowie auf 

Ebene des Versorgers, wenn dieser in mehreren Mitgliedstaaten tätig ist) 

verwendet hat, und zwar verständlich und in eindeutig vergleichbarer Weise; 

b) Informationen über die Umweltauswirkungen, zumindest über CO2-

Emissionen und radioaktiven Abfall aus der durch den Gesamtenergieträ-

germix des Versorgers im vorangegangenen Jahr erzeugten Elektrizität. 

Was Unterabsatz 2 Buchstabe a anbelangt, können bei Elektrizitätsmengen, die über 

eine Strombörse bezogen oder von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der Uni-

on eingeführt werden, die von der Strombörse oder von dem betreffenden Unter-

nehmen für das Vorjahr vorgelegten Gesamtzahlen zugrunde gelegt werden. 

Für die Kennzeichnung von Elektrizität aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung 

können gemäß Artikel 14 Absatz 10 der Richtlinie 2012/27/EU ausgestellte Her-

kunftsnachweise verwendet werden. Für die Kennzeichnung von Elektrizität aus er-

neuerbaren Quellen werden außer in den in Artikel 19 Absatz 8 Buchstaben a und b 

der Richtlinie (EU) 2018/2001 genannten Fällen Herkunftsnachweise verwendet. 

Die nationale Regulierungsbehörde oder eine andere zuständige nationale Behörde 

ergreift die notwendigen Maßnahmen, damit die Informationen, die von den Versor-

gern gemäß dieser Nummer an ihre Endkunden weitergegeben werden, verlässlich 

sind und so zur Verfügung gestellt werden, dass sie auf nationaler Ebene eindeutig 

vergleichbar sind. 
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Anhang II Intelligente Messsysteme 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihren Hoheitsgebieten intelligente Mess-

systeme eingeführt werden, die einer wirtschaftlichen Bewertung unterliegen können, 

bei der alle langfristigen Kosten und Vorteile für den Markt und die einzelnen Kunden 

geprüft werden sowie untersucht wird, welche intelligenten Messsysteme wirtschaft-

lich vertretbar und kosteneffizient sind und in welchem zeitlichen Rahmen die Einfüh-

rung praktisch möglich ist. 

2. Diese Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der Methode für die Kosten-

Nutzen-Analyse und der Mindestfunktionen intelligenter Messsysteme, die in der 

Empfehlung 2012/148/EU der Kommission28 festgelegt sind, sowie der besten ver-

fügbaren Techniken, um ein Höchstmaß an Cybersicherheit und Datenschutz zu ge-

währleisten. 

3. Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten bzw. - soweit die Mitglied-

staaten das vorsehen - erstellt die benannte zuständige Behörde einen Zeitplan mit 

einem Planungsziel von bis zu zehn Jahren für die Einführung der intelligenten 

Messsysteme. Wird die Einführung intelligenter Messsysteme positiv bewertet, so 

werden mindestens 80 % der Endkunden innerhalb von sieben Jahren ab der positi-

ven Bewertung oder, im Fall der Mitgliedstaaten, die vor dem 4. Juli 2019 mit der sys-

tematischen Einführung intelligenter Messsysteme begonnen haben, bis 2024 mit 

intelligenten Messsystemen ausgestattet. 

                                                      

28
 Empfehlung der Kommission 2012/148/EU vom 9. März 2012 zu Vorbereitungen für die Einführung 

intelligenter Messsysteme (ABl. L 73 vom 13.3.2012, S. 9). 
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Anhang III Fristen für die Umsetzung in nationales Recht und Geltungsbeginn 

(gemäß Artikel 72) 

Richtlinie Umsetzungsfrist Geltungsbeginn 

Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates 

(ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55) 

3. März 2011 3. September 2009 
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Anhang IV Entsprechungstabelle 

Richtlinie 2009/72/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

— Artikel 3 

Artikel 33 und Artikel 41 Artikel 4 

— Artikel 5 

Artikel 32 Artikel 6 

Artikel 34 Artikel 7 

Artikel 7 Artikel 8 

Artikel 8 — 

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 9 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 9 Absatz 2 

Artikel 3 Absatz 6 Artikel 9 Absatz 3 

Artikel 3 Absatz 15 Artikel 9 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 14 Artikel 9 Absatz 5 

Artikel 3 Absatz 16 — 

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 1 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe a Artikel 10 Absatz 3 und 3 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe b Artikel 10 Absatz 4 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe c Artikel 10 Absatz 5 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe d Artikel 10 Absatz 6 und 8 

— Artikel 10 Absatz 7 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe f Artikel 10 Absatz 9 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe g Artikel 10 Absatz 10 

Artikel 3 Absatz 7 Artikel 10 Absatz 11 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe j Artikel 10 Absatz 12 

Artikel 3 Absatz 10 — 

Artikel 4 — 

Artikel 5 — 

Artikel 6 — 

— Artikel 11 

Artikel 3 Absatz (5) Buchstabe (a) and Anhang I 

Nummer 1 Buchstabe (e) 

Artikel 12 

 

— Artikel 13 

— Artikel 14 

— Artikel 15 

— Artikel 16 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de
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Richtlinie 2009/72/EG Vorliegende Richtlinie 

— Artikel 17 

— Artikel 18 

Artikel 3 Absatz 11 Artikel 19 Absatz 1 

— Artikel 19 Absatz 2 bis 6 

— Artikel 20 

— Artikel 21 

— Artikel 22 

— Artikel 23 

— Artikel 24 

Artikel 3 Absatz 12 Artikel 25 

Artikel 3 Absatz 13 Artikel 26 

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 27 

Artikel 3 Absatz 7 Artikel 28 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 8 Artikel 28 Absatz 2 

— Artikel 29 

Artikel 24 Artikel 30 

Artikel 25 Artikel 31 

— Artikel 32 

— Artikel 33 

— Artikel 34 

Artikel 26 Artikel 35 

— Artikel 36 

Artikel 27 Artikel 37 

Artikel 28 Artikel 38 

Artikel 29 Artikel 39 

Artikel 12 Artikel 40 Absatz 1 

— Artikel 40 Absatz 2 bis 8 

Artikel 16 Artikel 41 

Artikel 23 Artikel 42 

Artikel 9 Artikel 43 

Artikel 13 Artikel 44 

Artikel 14 Artikel 45 

Artikel 17 Artikel 46 

Artikel 18 Artikel 47 

Artikel 19 Artikel 48 
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Artikel 21 Artikel 50 
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Richtlinie 2009/72/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 10 Artikel 52 

Artikel 11 Artikel 53 

— Artikel 54 

Artikel 30 Artikel 55 

Artikel 31 Artikel 56 

Artikel 35 Artikel 57 

Artikel 36 Artikel 58 

Artikel 37 Absatz 1 Artikel 59 Absatz 1 

Artikel 37 Absatz 2 Artikel 59 Absatz 2 

Artikel 37 Absatz 4 Artikel 59 Absatz 3 

— Artikel 59 Absatz 4 

Artikel 37 Absatz 3 Artikel 59 Absatz 5 

Artikel 37 Absatz 5 Artikel 59 Absatz 6 

Artikel 37 Absatz 6 Artikel 59 Absatz 7 

Artikel 37 Absatz 8 — 

Artikel 37 Absatz 7 Artikel 59 Absatz 8 

— Artikel 59 Absatz 9 

Artikel 37 Absatz 9 Artikel 59 Absatz 10 

Artikel 37 Absatz 10 Artikel 60 Absatz 1 

Artikel 37 Absatz 11 Artikel 60 Absatz 2 

Artikel 37 Absatz 12 Artikel 60 Absatz 3 

Artikel 37 Absatz 13 Artikel 60 Absatz 4 

Artikel 37 Absatz 14 Artikel 60 Absatz 5 

Artikel 37 Absatz 15 Artikel 60 Absatz 6 

Artikel 37 Absatz 16 Artikel 60 Absatz 7 

Artikel 37 Absatz 17 Artikel 60 Absatz 8 

Artikel 38 Artikel 61 

— Artikel 62 

Artikel 39 Artikel 63 

Artikel 40 Artikel 64 

Artikel 42 — 

Artikel 43 Artikel 65 

Artikel 44 Artikel 66 

Artikel 45 — 

— Artikel 67 

Artikel 46 Artikel 68 

Artikel 47 Artikel 69 

— Artikel 70 
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Artikel 49 Artikel 71 

Artikel 48 Artikel 72 

Artikel 50 Artikel 73 

Artikel 51 Artikel 74 

— Anhang I Nummer 1 bis 4 

Artikel 3 Absatz 9 Anhang I Nummer 5 

Anhang I Nummer 2 Anhang II 

— Anhang III 
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